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Vorbemerkung 

Der Katalog konkretisiert Ordnungswidrigke itstatbestände und empfiehlt, in welcher Höhe Geldbußen 
in Verfahren nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in der Fassung vom 19.2.1987 
(BGBI. 1 S 602) - mit Änderungen- verhängt werden sollen. Der Katalog gilt für den Zuständigkeitsbe
reich der Bezirksämter. 

Die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten liegt im pflichtgemäßen Ermessen des Be
zirksamtes(§ 47 OWIG). 

Es kann 

bei geringfügigen Ordnungswidrigkeiten eine Verwarnung ohne oder mit Verwarnungsgeld erteilen 
(§ 56 OWiG). 

ein eingeleitetes Verfahren, solange es bei Ihm anhäng ig ist, einstellen(§ 47 OWiG) oder 

einen Bußgeldbescheid erlassen (§ 65 OWiG). 

Sinn und Zweck des OWiG ist es, ordnungswidrige Zustände zu beseitigen oder ihr Entstehen zu ver
hindern, nicht aber dem Staat eine weitere Einnahmequelle zu erschließen. Bußgeldbescheide sollen 
deshalb nur erlassen werden. wenn das Zie l auf andere Weise (z.B. durch Verwarnung mit oder ohne 
Verwarnungsgeld) nicht erreicht werden kann. Der gesetzliche Höchstsatz der Geldbuße ist wegen der 
besseren Übersicht vor den jeweiligen Tatbeständen aufgeführt . Die Obergrenze von 1.000 €gilt nur, 
wenn das anzuwendende Gesetz nichts anderes bestimmt. Die Untergrenze ist In diesem Kata log mit 
10 € festgelegt. 

An dieser Stelle wird auf die in manchen Verfahren bestehenden Vorteile der Verfallsanordnung nach 
§ 29a OWiG gegenüber der Bußgeldfestsetzung mit Gewinnabschöpfungsanteil nach § 17 Abs. 4 
OWiG verwiesen_ 

Die im Katalog angegebenen Sätze sind nur Rege lsätze; von ihnen kann nach oben und nach unten 
abgewichen werden, wenn besondere Umstände im Einzelfall vorliegen. Eine Erhöhung der Geldbuße 
ist z.R angebracht, wenn der durch die Ordnungswidrigkeit erlangte wirtschaftliche Vorteil den Regel
satz überste igt (§ 17 Abs. 4 OWiG). Wird eine Geldbuße festgesetzt, weil der Betroffene eine Verwar
nung mit Verwamungsgeld abgelehnt hat, sollte sie das ursprünglich vorgesehene Vervvarnungsgeld 
nicht wesentlich überschreiten. 

Die Regelsätze des Katalogs gelten grundsätzlich nur für fahrlässig begangene Zuwiderhandlungen 
und für solche Ordnungswidrigkeiten, die nur vorsärtzlich begangen werden können. Die Ordnungswid
rigkeiten, die nur vorsätzlich begangen werden können, sind im Katalog mit einem "V" (Vorsatz) vor 
dem Betrag gekennzeichnet. 

Die Regelsätze für fahrlässige Zuwiderhandlungen können bei Vorsatz verdoppelt werden (§ 17 Abs. 2 
OWiG). Dann muss der- Vorsatz im Vorwurf des Bußgeldbescheides besonders zum Ausdruck ge
bracht werden. 

Bei Wiederholungsfällen sollte der Regelsatz bzvv. die erste Geldbuße verdoppelt werden. Bei weiteren 
Wiederholungen sollte die letzte Geldbuße um die Hälfte erhöht werden. Gleichartige Zuwiderhandlun
gen sollten dann nicht als Wiederholungsfälle behandelt werden, wenn hinsichtlich der letzten Buß
geldentscheidung 5 Jahre verstrichen sind. 

Für die Ahndung der von den bezirklichen Ordnungsdiensten festgestellten Verkehrsordnungswidrig
keiten ist der von der Behörde für Inneres - Einwohner-Zentralamt - herausgegebene Tatbestandska
talog maßgeblich, da für die Ahndung dieser Ordnungswidrigkeiten - ausgenommen § 32 Abs. 1 
StVO - keine Zuständigkeit der Bezirksämter gegeben ist. 

Bei Ordnungswidrigkeiten, die im Katalog nicht aufgeführt sind. ist die Geldbuße nach den Umständen 
des Einzelfalles festzusetzen(§ 17 Abs. 3 OWiG). 
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lfd. Nr. Euro{€) 

1. Melde-, Ausweis- und Passwesen, Ausländerangelegen-
heiten 

1.1 Hain burglsches MGldGgesetz - HmbMG vom 03. 09. 1996 
(HmbGVBL S. 231) in der geltenden Fassung 
Verstöße gegen § 36 
gesetzlicher Höchstsatz der Geldbuße: 1 000 € 

1.1. 1 Überschreitung der An- und Abmeldungsfrist 
(§ 36 Abs. 1 Nr. 2 i.Vm. §§ 12, 13, 21, 24, 25 oder 28) 

1. 1.1. 1 urn mehr als 12 Monate 100 bis 500 
1. 1 1 2 um mehr als 9 Monate 35 bis SO 
1. 1. 1.3 um mehr als 6 Monate 30 
1.1.1 .4 urn mehr als 3 Monate 20 

(in der Regel gebührenpflichtige Verwarnung) 

1.1.2 Anmeldung für eine nichtbezogene oder Abmeldung für 250 
eine we iterhin bewohnte Wohnung 
(§36Abs. 1 Nr.1 i.V.m.§12Abs. 1oder§13Abs.1) 

1.1.3 Verletzung der Mitwirkungs- oder Auskunftspflicht durch 100 
Wohnungsgeber 
(§ 36 Abs. 1 Nr. 5 i.V.m. § 19) 

1. 1.4 Verletzung der Mitteilungspflicht über d ie Nutzung einer Ne- 100 bis 500 
benwohnung als Hauptwohnung 
(§ 36 Abs. 1 Nr 3 i.V.m . § 15 Abs. 4 S. 2) 

1. 1.5 Verletzung der Auskunftspflicht durch Meldepflichtigen 150 
(§ 36 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. § 18) 

1. 1.6 Verstoß gegen die Herausgabepflict1t von Hotelmeldeschei- 250 
nen (§ 36 Abs. 1 Nr. 6 i .V.rn. § 27 Abs. 3) 

1.1.7 Verletzung der Verzeichnis- und Auskunftspflicht 100 
als Leiter oder Beauftragter einer Einrichtung nach§ 28 
(§ 36Abs.1 Nr. 7 1.V.m. § 28 Abs . 2) 

1.1.8 Verstöße gegen den Schutz personenbezogener Daten 
(§ 37) 
gesetzlicher Höchstsatz der Geldbuße: 25.000 €, bei vorsätz-
licher Begehung 1n den Fällen des § 37 Abs. 1 Nr. 3 gesetzli-
eher Höchstsatz: 100.000 € 

1. 1.8. 1 Erwirken einer Melderegisterauskunft durch manipulierte An- V 1000 bis 3000 
gaben(§ 37 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 34 Abs. 2 , 3 und 5 oder 
§ 35a) 

1. 1.8.2 Unzulässige Verwendung von Daten 500 bis 1000 
(§ 37 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 34 Abs. 4 und 5 oder§ 35a) 

1.2 Gesetz über Personalauswelse und den elektronlschen 
Identitätsnachweis sowie zur Ällderung weiterer Vor-
schriften CPAuswG! vom 18.06.2009 (BGBI Teil 1: S . 1346) 
gesetzlicher Höchstsat z der Geldbuße: 300.000 € 

1.2.1 Verstoß gegen die Ausweispflicht(§ 32 Abs. 1 Nr. 1 i.Vm. § 1 10 
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lfd. Nr. Euro{€) 

Abs. 1 Satz 1, auch l.V .m. § 1 Abs_ 2 Satz 1) (bis 5.000€) 

1.2.1.1 Verweigerung der Ausweisvorlage (§ 32 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 25 bis 250 
1 Abs. 1 Satz 2. auch i.V.m § 1 Abs. 2 Satz 1) (bis 5.000€) 

1.2 1 2 Un1erlassene oder verspätete Antragstellung der Sorgebe· 10 
rechtigten bei Minderjährigen, die das 16. Lebensjahr noch (b is 5.000) 
nicht vollendet haben (§32 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 9 Abs. 2 Satz 
2) 

1.2.1.3 Unrichtige Angaben zur Person und zur Eigenschaft als Deut- (b is 5.000) 
scher im Antragsverfahren(§ 32 Abs . 1 Nr. 4 i.V.m. § 9 Abs. 3 
Satz 1) 

1.2. 1.4 Unzulässige Nutzung des elektronischen ldent itätsnachwei- 50 bis 1000 
ses durch eine andere Person als den Personalausweislnha- (bis 30.000) 
ber 
(§ 32 Abs. 1 Nr. 5 i.V.m. § 18 Abs. 2 Satz 4) 

1.2.1 .5 Unzulässige Speicherung von Sperrmerkmal, Sperrkennwort bis 300.000 
oder Daten(§ 32 Abs. 1 Nr. 61.V.m. § 19 Abs. 1 Nr. 1 oder 
Nr. 2 erster Halbsatz Abs . 2,3 oder Abs. 4 Satz 1) 

1.2.1.6 Unberechtigte Veiwendung des ALJswelses zum automatisier- bis 300.000 
1en Abrur oder zur automatisierten Speicherung personenbe-
zogener Daten(§ 32 Abs.1 Nr. 7 l.V.m. § 20 Abs. 2) 

1.2.1.7 Unzulässige Verwendung von Seriennummer. Sperrmerkmal bis 300.000 
und Sperrkennwort(§ 32 Abs. 1 Nli. 8 i.V.m. § 20 Abs. 3 
Satz 1) 

1.2.1.8 Verletzung von Anzeigepflichten des Ausweisinhabers (§ 32 10 bis 250 
Abs. 1 Nr. 9 i.V .m. § 27 Abs. 1 Nr. 3.4 oder Nr. 5) (bis 5.000) 

1.2.1.9 Unrichtige Angaben bei der Beantragung von Berechtigun- bis 5.000 
gen für Dienstanbieter(§ 32 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 21 Abs. 1 
Satz 3 i.V.m. § 18 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1, 3 oder Nr. 4 

1.2110 Unzulässige Verwendung einer Berechtigung (§ 32 Abs 2 bis 30.000 
Nr. 2 i.V.m. § 21 Abs. 3 Satz 3 

1.2.1.11 Unterlassene, feh lerhafte, verspätete oder nicht rechtzeitige bis 30.000 
Mitteilungen bei der Erteilung und Aufhebung von Berechti-
gungen für Dienstanbieter(§ 32 Abs . 2 Nr. 3 i.V.m. § 21 
Abs. 4) 

1.2.1.12 Unzulässige Verwendung von Berechtigungszertifikaten(§ 32 bis 5.000 
Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 21 Abs. 6 Satz 1) 

1.3 Passgesetz (PassG) vom 19.04.1 986 (BGBL.I S.537) zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 30.07.2009 (BGB!. 1 S. 2437) 
gesetzl icher Höchstsatz der Geldbuße: -300.000 € 

1.3.1 Angabe von falschen Daten bei der Antragstellung(§ 25 Abs. 50 bis 500 
2 Nr. 1 PassG l.V.m. § 6 Abs . 2 Satz 1 PassG) (bis 5.000) 

1.3.2 Eiwirken eines weiteren Passes durch unrichtige Angaben 50 bis 500 



lfd. Nr. 

1.3.3 

1.3.4 

1.3.4. 1 

1.4 

1.4. 1 

1.4. 1. 1 

1.4.1.2 

1.4.2 

1.4.2.1 

1.4.2.2 

1.4.3 

1.4.3.1 

1.4.3.2 
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(§ 25 Abs. 2 Nr. 2 PassG) 

Pflichtverletzungen des Passinhabers (Unterlassen einer Ver
lustanzeige bzw. einer Anzeige über das Wiederauffinden, 
verspätete Abgabe einer Verlustanzeige bzw. einer Anzeige 
über das Wiederauffinden eines Reisepasses, Unterlassen 
einer Anzeige bzw. eine verspätete An2elge über den Erwerb 
einer ausländischen Staatsangehörigkeit , etc. ):§ 25 Abs.2 
Nr. 4 i.V.m. § 15 Nr. 3, 4 oder 5 

Verstoß gegen ein Verbot der Verwendung 
a) der Seriennummer nach § 18 Abs. 2 oder 
b) des Passes zum automatischen Abruf oder zur automati

schen Speicherung personenbezogener Daten nach§ 18 
Abs. 3 (§ 25 Abs. 2 Nr„ 5 

Unberechtigtes Auslesen und Verarbeiten von personenbezo
genen Daten, verspätetes Löschen von personenbezogenen 
Daten, unberechtigtes Auslesen von biometrischen Daten 
(§ 25 Abs. 2 Nr.6 l.V.m. § 18 Abs. 4) 

Gesetz über den Aufenthalt. die Erwerbstätigkeit und die 
Integration von Ausländern im Bundesgebiet CAufenthG) 
in der Fassung der Bekanntmachuing vom 25. Februar 2008 
(BGBI. 1S. 162), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Geset
zes vom 1. Juni 2012 (BGBl. I S. 1224)". 
Verstöße gegen § 98 
gesetzl iche Höchstsätze der Geldbuße gestaffelt: 
1.000 €(Nm. 1.145. 1 14.6, 1.14.7, 1.14.9) 
3.000€ (Nm.1 .14.1 , 1.14.2, 1.14.3, 1.14.4) 
S.000 €(Nr. 1.14.8) 

Gesetzlicher Rahmen für gebührenpflichtige Verwarnung: 
S bis 35 € (§ 56 Abs. 1 OWiG) 

Aufenthalt ohne Pass, Passersatz öder Ausweisersatz 
(§ 3 Abs. 1, § 48 Abs. 2; § 98 Abs. 1 1. V. m. § 95 Abs. 1 Nr. 1) 
bis zu 12 Monaten 

um mehr als 12 Monate 

Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel oder Duldung 
(§ 4 Abs. 1, § 58 Abs. 2; § 98 Abs . 1 i. V. m. § 95 Abs. 1 Nr. 
2) 
bis zu 12 Monaten 

um mehr als 12 Monate 

Zuwiderhandlung gegen die Verpflichtung, das Bestehen des 
Aufenthaltsrechts nach dem Assoziationsabkommen 
EWG/Türkei durch den Besitz einer Aufenthaltserlaubnis 
nachzuweisen 
(§ 4 Abs. 5 S. 1; § 98 Abs. 5 i . V . m . § 98 Abs. 2 Nr. 1) 
bis zu 12 Monaten 

um mehr als 12 Monate 

Euro{€) 

(b is 5.000) 

20 bis 1000 
(bis 300.000) 

bis 300.000 

bis 5.000 

i.d.R. gebührenpflichti
ge Verwarnung 

je nach Bedeutung 
50 - 3.000 

i.d.R. gebührenpflichti
ge Verwarnung 

je nach Bedeutung 
50- 3.000 

i .d. R. gebühren pflichti
ge Verwarnung 

je nach Bedeutung 



lfd. Nr. 

1.4.4 

1.4.5 

1.4.6 

1.4.6.1 

1.4.6 .2 

1.4.7 
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Zuwiderhandlung gegen die Verpflichtung, den Pass, den 
Pass- oder Ausweisersatz und Aufenthaltstitel oder eine Be
scheinigung über die Duldung auf Verlangen rechtzeitig vorzu
legen, auszuhändigen oder vorübe,rgehend zu überlassen 
(§ 48 Abs. 1; § 98 Abs. 5 1. V . m. § 98 Abs. 2 Nr. 3) 

Zuwiderhandlung gegen eine vollziehbare Auflage 
-zu einem Visum und einer Aufenthaltserlaubnis 
(§ 12 Abs. 2 S. 2; § 98 Abs. 5 i. V . m. § 98 Abs . 3 Nr. 2) 

-von der ein aufenthaltsgenehrnigungsfreier Aufenthalt ab
hängig gemacht wurde 
(§ 12 Abs. 4; § 98 Abs. 5 i. V. m. § 98 Abs. 3 Nr. 2) 

Verstoß gegen die Verpflichtung der gesetzlichen Vertreter 
eines Ausländers unter 16 Jahre oder sonstiger Betreuungs
personen im Bundesgebiet. für den Ausländer die erforderli
chen Anträge auf Erteilung und Verlängerung des Aufenthalts
t itels und auf Erteilung und Verlängerung des Passes, des 
Passersatzes und des Ausweisersatzes zu stellen (§ 80 
Abs. 4:. § 98 Abs. 5 1. V. m. § 98 Abs. 3 Nr. 6) 
bis zu 12 Monaten 

um mehr als 12 Monate 

Zuwiderhandlung gegen eine nach§ 99 Abs. 1 Nr. 7 oder 10 
oder 13a Satz 1 Buchstabe j erlassene Rechtsverordnung, 
soweit die Rech1sverordnung auf§ 98 verweist 
a) nicht oder nicht rechtzeitige Beantragung der Verlängerung 

oder Neuausstellung eines Passes oder Passersatzes vor 
Ablauf der Gültigkeitsdauer. so dass nicht mit einer Neuer
teilung oder Verlängerung innerhalb der Gültigkeitsdauer 
gerechnet werden kann 
(§ 56 Nr. 1, § 77 Nr. 1AufenthV: §98 Abs. 5 i. V . m . § 98 
Abs. 3 Nr. 7 AufenthG) 

b) nicht oder nicht rechtzeitige Beaintragung eines neuen Pas
ses oder Passersatzes, wenn der bisherige Pass oder 
Passersatz aus anderen Gründen als wegen Ablaufs der 
Gültigkeitsdauer ungültig geworden oder abhanden ge
kommen ist 
(§ 56 Nr. 2, § 77 Nr . 1 AufenthV: § 98 Abs. 5 i. V , m . § 98 
Abs. 3 Nr. 7 AufenthG) 

c) nicht oder nicht rechtzeitige Beantragung eines neuen Pas
ses oder Passersatzes oder Beantragung der Änderung 
des b isherigen Passes oder Passersatzes, sobald im Pass 
oder Passersatz enthaltene Angaben unzutreffend sind 
(§ 56 Nr. 3, § 77 Nr. 1 AufenthV: § 98 Abs. 5 i. V . m . § 98 
Abs. 3 Nr. 7 AufenthG) 

d) nicht oder nicht rechtzeitige Beantragung eines Ausweiser
satzes, wenn die Ausstellungsvoraussetzungen nach§ 55 
Abs. 1 oder 2 AufentllV erfüllt sind und kein deutscher 
Passersatz beantragt wurde 
(§ 56 Nr. 4, § 77 Nr . 1 AufenthV: § 98 Abs. 5 i. V . m § 98 
Abs. 3 Nr. 7 AufenthG) 

e) nicht, nicht richtige, nicht vollständige oder nicht rechtzeitige 

Euro{€) 

V 50-3.000 

V 100·3.000 

50 - 1.000 

50 - 1.000 

i.d.R. gebühren pflichti
ge Verwarnung 

50- 1.000 

50- 1 .000 

50-1.000 

50- 1.000 

50 - 1.000 

50 - 1.000 



lfd. Nr. 

i .4.8 

1.4.9 

1.5 

1.5. 1 
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Anzeige des Verlustes und Wiederauffindens von Pass, 
Passersatz oder Ausweisersatz 
(§ 56 Nr. 5, § 77 Nr. 2 AufenthV~ § 98 Abs. 5 1. V. m. § 98 
Abs. 3 Nr. 7 AufenthG) 

f) nicht oder nicht rechtzeitige Vor1!age des w1ederaufgefun
denen Passes oder Passersatzes zusammen mit sämtli
chen nach dem Verlust ausgestellten Pässen oder ln- oder 
ausländischen Passersatzpapieren 
(§ 56 Nr. 6, § 77 Nr. 3 AufenthV~ § 98 Abs. 5 l . V. m. § 98 
Abs. 3 Nr. 7 AufenthG) 

g) nicht oder nicht rechtzeitige Vorrage des deutschen Pass
ersatzes nach Ablauf der Gültigkeitsdauer 
(§ 56 Nr. 7, § 77 Nr. 3 AufenthV~ § 98 Abs. 5 i. V. m. § 98 
Abs. 3 Nr. 7 AufenthG) 

h) besitzt ein Ausländer mehr als e inen Pass, Passersal2 oder 
deutschen Ausweisersatz: nicht oder nicht rechtzeitige Vor
lage von jedem dieser Papiere 
(§ 57, § 77 Nr. 3 AufenthV; § 98 Abs. 5 L V. m. § 98 Abs. 3 
Nr. 7 AutenthG) 

i) besitzt ein Ausländer einen nach § 78 AufenthG ausgestell
ten elektronischen Aufenthaltstitel, nicht unverzügliche An
zeige des Verlustes und des W iederauffindens sowie Vor
lage des Dokuments, wenn es wiederaufgefunden wurde 
(§ 57a Nr. 1. § 77 Nr. 5 Auten1hV; § 98 Abs. 51 .V.m. § 98 
Abs. 3 Nr. 7 AufenthG) 

j) besitzt ein Ausländer einen nach§ 78 AufenthG ausge
stellten elektronischen Aufenthaltstitel, nach Kenntnis vom 
Verlust der technischen Funktionsfähigkeit nicht oder n icht 
rechtzeitige Vorlage des Dokuments oder nicht oder nicht 
rechtzeitige Beantragung der Neuausstellung 
(§ 57 a Nr. 2, § 77Nr. 6 Aufen1hV); § 98 Abs. 5 i.V.rn. § 98 
Abs. 3 Nr. 7 AufenthG) 

Ausübung einer selbständigen Tä tigkeit ohne die erforderliche 
Berechtigung 
(§ 4 Abs. 3 Satz 1; § 98 Abs. 5 i.V.m . § 98 Abs. 3 Nr. 1) 

Zuwiderhandlung gegen die vollziehbare Anordnung zur 
Teilnahme an einem Integrationskurs 
( § 44a Abs 1 Satz 1 Nr 3, Satz 2 oder 3; § 98 Abs . 5 i.V m 
§ 98 Abs . 2 Nr. 4) 

Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbür
gern CFreizügGIEU) vom 30. Juli 2004 (BGBI. 1S.1950, 
1986), geändert durch Gesetz vom 20. 12 .201 i (BGBI. 1 

s. 2854) 

Verstöße gegen § 1 0 
gesetzliche Höchstsätze der Geldbuße gestaffelt: 
1.000€(Nr. 1.15.2) 
2.500€(Nr. 1.iS.1, 1.15.3) 

Gesetzlicher Rahmen für gebührenpflichtige Verwarnung: 
5 bis 35 € (§ 56 Abs. 1 OWiG) 

Nicht oder nicht rechtzeitige Aushändigung e ines Passes oder 
Passersatzes 
(§ 8 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b; § 10 Abs. 4 LV.m. § iO Abs. 1) 

Euro{€) 

50 - 1.000 

50 - 1.000 

50 - 1.000 

50- 1.000 

50 - 1.000 

50-5.000 

50 - 1.000 

i.d.R. gebührenpflichti
ge Verwarnung 



lfd. Nr. 

1.5.2 

1.5 2 1 
1.5.2.2 

i.5.3 

2 

2.1 

2.1. 1 

2.1.2 

2.1.3 

2.1.4 

2.1.5 
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Aufenthalt im Bundesgebiet, ohne den erforderlichen Pass 
oder Passersatz zu besitzen 
(vorsätzlicher oder leichtfertiger Ve rstoß gegen§ 8 Abs . 
Nr. 2; § 10 Abs. 4 i. V. m . § 10 Abs. 2) 

bis zu 12 Monaten 
mehr a ls 12 Monate 
für jedes wei1ere Jahr in der Regel zzgl. 50 € pro Jahr, 
Höchstsatz 500 € 

Nicht mit sich Führen eines Passes oder Passersatzes 
(vorsätzlicher oder fahrlässiger Verstoß gegen § B Abs . 1 Nr. 
1 Buchst. a; § 10 Abs. 4 i.V.m . § 10 Abs. 3 

Wirtschafts· und Ordnungswesen 

Gewerbeordnung {GGwO) i.d .F. vom 22 02 1999 
(BGBI. 1 S. 202) in der geltenden Fassung 
gesetzliche Höchstsätze der Geldbußen: 
gestaffelt 
1.000 € (Nr. 2.1.3) 
2.500 € (Nr . 2 .1.2) 
S 000 € (Nrn . 2 1. 1 u 2 1.4) 
50.000 €(Nr. 2.1.5) 

Wird ein Bußgeldverfahren durchgeführt ist§ 17 Abs. 4 Ord
nungswidrigke itengesetz zu beachten, wonach der wirtschaft
liche Vorteil einzuz iehen Ist. 
Eine wirksamere Form der Ahndung einer Ordnungswidrigkeit 
gegenüber der Festsetzung einer Geldbuße nach §§ 17. 30 
OWiG kann in einer Verfallsanordnung nach § 29a OW iG lie
gen. Hierfür kommen insbesondere in Betracht Verfahren ge
gen Gewerbetreibe nde wegen Verstoßes gegen Gewerbe
untersagung oder Gewerbeausübung ohne erforderliche Er
laubnis, wenn Im Gewerbezentra lregister bereits ein Widerruf 
oder eine Rücknahme dieser Erlaubn is einge tragen Ist oder 
die erforderliche Erlaubnis nicht vorliegt. Denn in d iesen Fäl
len liegt bereits die grundsätzlich wg. der W arnfunktion In 
schwereren Fällen anzustrebe nde Eintragung Im Gewerbe
zentralregister vor. 

OWi nach§§ 144 Abs. 1 Nrn. 1 c-g , Nr. 4, Abs . 2 Nm. 1 und 
5-9, 145 Abs. 1 Nrn. 1 b, 2, 2b, 3b, 4. § 145 Abs. 2 Nr. 9, § 146 
Abs. 1 
(bei Gewerbeausübung ohne erforderl iche Erlaubnis m indes-

tens In Höhe der Gebühr für die Erlaubnis Im Rahmen des 
Höchstsatzes Bußgeld) 

OWi nach§§ 144 Abs. 2 Nrn. 1a-4, 145 Abs. 2 Nrn. 1 - 8, 146 
Abs. 2 Nm. 4 und 7 

OWi nach §§ 144 Abs. 3, 145 Abs. 3 und 146 Abs. 2 Nrn. 1 
bis 3, 5 und 6 sowie 8 b is 10 

OWi nach § 34 c i.V.m . § 144 Abs. 1 Nr . 1 h und i 

OWi nach§ 34 f i.V m. § 144 Abs. 1 Nr. 11 , § 145 Abs . 1 

Euro{€) 

Veiwarnung mit oder 
ohne Verwarngeld 

50 

i.d .R. gebührenpflichti
ge Verwarnung 

125 bis 2.500 

150 bis 500 

100 bis 400 

600 bis 2 .500 

1.000 bis 20.000 
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Nrn. 1a. 3a 

2.2 Verordnung über die Pflichten der Makler, Darlehensvermitt- 100 bis 1.000 
ler, Bauträger und Baubetreuer 
{Makler- und Bauträger-Verordnung - MaBV -l vom 
07 1 t 90 (BGBI. 1 S. 2479) In der g:eltenden Fassung 
gesetzlicher Höchstsatz der Geldbuße: 5.000 € 
OWi nach§ 18 Abs. 1 i.V.m. § 1441 Abs. 2 Nr. 6 GewO 

2.2.1 Verordnung über die Finanzanlage·nvermittlung 100 bis 1.000 
{Finanzanlagenvermittlungsverordnung - finVermV-} 
vom 02.05.12 (BGBI. 1 S. 1006) In der geltenden Fassung 
gesetzl icher Höchstsatz der Geldbuße: 5.000 € 
OWi nach § 26 Abs. 1 i.V.m. § 1441 Abs. 2 Nr. 6 GewO 

2.2.2 Verordnung Ober die Versicherungsvermittlung und -beratung 100 bis 500 
{Verslcherungsvermlttlungsverordnung - VersVermV-} 
vom 15.05.07 (BGBI. 1 S 733, 1967) In der geltenden Fassung 
gesetzlicher Höchstsatz der Geldbuße: 2.500 € 
OWi nach§ 18 Abs. 1 i.V.m. § 1441 Abs. 2 Nr. 1 GeWO 

2.3 Verordnung über Spielgeräte und andere Spiele mit 200 bis 1. 000 
Gewinnmöglichkeit {Spielverordnung - SpielV-} i.d.F. vom 
27.01.2006 (BGBI. 1 S. 280) in der geltenden Fassung 
gesetzlicher Höchstsatz der Geldbuße: 2.500 bis 5.000 € 
OWi nach§ 19 Abs. 1 und 2 iV.m. § 144 Abs. 2 Nm. 1 und 1 a 
GewO und § 145 Abs. 2 Nr. 1 GewO 

im Falle unrechtmäßig aufgestellter Spielgeräte je Gerät 500 
(höchstetis 2.500 €) 
Gewinnabschöpfung gemäß§ 17 Abs. 4 oder§ 29a Ord-
nungswidrigkeitengeset2 ist zu prüfen. 

2.4 Hamburgisches Gesetz über das Halten und Führen von 
Hunden (Hundegesetz - HundeG) vom 26.1 .2006 
(HmbGVBI. 2006 S. 37) 
gesetzlicher Höchstsatz der Geldbuße bei Verstößen: 50.000€ 

2.4.1 § 27 Absatz 1 Nr. 1 a HundeG 
Ver1etzung der Aufsichtspflichten gern. § 7 Satz 1 HundeG: 
Einen Hund nicht so halten, führen oder beaufsichtigen, dass 
Menschen, Tiere oder Sachen nicht gefährdet werden 
gesetzlicher Höchstsatz: 
bis zu 50.000 €(bei Vorsatz) 100 bis 600 
bis zu 25.000 €(bei Fahrlässigkeit) 50 bis 300 

2.4.2 § 27 Absatz 1 Nr. 1 b HundeG 
Verletzung der Anle inpflichten gem. § 7 Absatz 2 HundeG: 
Überlassen eines Hundes einer Person. die n icht die Gewähr 
dafür bietet, dass sie als Aufsichtsperson geeignet ist 
gesetzlicher Höchstsatz· 
bis zu 50.000 € (bei Vorsatz) 100 bis 600 
bis zu 25.000 €(bei Fahrlässigkeit) 30 bis 300 

2.4 .3 § 27 Absatz 1 Nr. 1c HundeG 
Ver1etzung der Anleinpflichten gern. § 8 Absatz 1 HundeG. 
Einen Hund nicht an einer geeigne1en, insbesondere reißfes-
ten Leine führen 
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gesetzlicher Höchstsatz: 
bis zu 50.000 € (bei Vorsatz) 100 bis 500 
bis zu 25.000 €(bei Fahrlässigkeit) 30 bis 300 

2.4.4 § 27 Absatz 1 Nr. 1 d HundeG 
Verletzung der Anleinpflichten gem . § 8 Absatz 2 HundeG: 
Einen Hund nicht an einer höchste ns 2 m langen geeigneten, 
insbesondere reißfesten Leine führren 
gesetzlicher Höchstsatz: 
bis zu 50.000 €(bei Vorsatz) 100 bis 500 
bis zu 25.000 €(bei Fahrlässigkeit) 50 bis 300 

2.4.5 § 27 Absatz 1 Nr. 1 e HundeG 
Verstoß gegen § 9 Absatz 2 Satz 2 oder § 9 Absatz 4 Satz 2 
HundeG: 
Wahrheitswidrige Angaben gegenüber der sachverständigen 
Person oder Einrichtung machen 
gesetzlicher Höchstsatz: 
bis zu 50.000 €(bei Vorsatz) 100 bis 600 
bis zu 25.000 € (bei Fahrlässigkeit) 50 bis 300 

2.4.6 § 27 Absatz 1 Nr. 1f HundeG 
Verstoß gegen§ 9 Absatz 3 Satz 3 HundeG: 
Keine Sicherstellung, dass der Hund von Spielplätzen und 
-flächen, als Liegewiesen genutzten Rasenflächen, Blumen-
besten. Un1erholz , Uferzonen und Biotopen ferngehalten wird 
gesetzl icher Höchstsatz: 
bis zu 50.000 € (bei Vorsatz) 100 bis 600 
bis zu 25.000 €(bei Fahrlässigkeit) 30 bis 300 

2.4.7 § 27 Absatz 1 Nr. 1 g HundeG 
Verstoß gegen § 9 Abs. 5 Satz 3 o<Jer § 9 Absatz 6 Satz 2 
HundeG: 
Nicht unverzügliche Übergabe der Bescheinigung Ober die 
Befreiung von der Anlempflicht an die zuständige Behörde 
gesetzlicher Höchstsatz: 
bis zu 50.000 €(bei Vorsatz) 100 bis 600 
bis zu 25.000 €(bei Fahrlässigkeit) 30 bis 300 

2.4 8 § 27 Absatz 1 Nr 1 h HundeG 
Verstoß gegen§ 9 Absatz 7 HundeG: 
Dis Bescheinigung über die Befreiung von der Anleinpfllcht 
nicht im Original mitführen, auf Verlangen nicht vorzeigen 
oder nicht zur Prüfung aushändigen 
gesetzlicher Höchstsatz: 
bis zu 50.000 €(bei Vorsatz) 100 bis 600 
bis zu 25.000 €(bei Fahriässigkeit) 30 bis 300 

2.4.9 § 27 Absatz 1 Nr. 11 HundeG 
Verstoß gegen§ 11 Absatz 1 HundeG: 
Einen Hund nicht fälschLmgssicher kennzeichnen lassen 
gesetzlicher Höchstsatz: 
bis zu 50.000 €(bei Vorsatz) 100 bis 600 
bis zu 25.000 €(bei Fahrlässigkeit ) 50 bis 300 

2.4 10 § 27 Absatz 1 Nr. 1j HundeG 
Verstoß gegen§ 11 Absatz 2 HundeG: 
Der Hund trägt kein geeignetes Halsband oder Brustgeschirr 
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gesetzlicher Höchstsatz: 
bis zu 50.000 € (bei Vorsatz) 100 bis 500 
bis zu 25.000 €(bei Fahrlässigkeit) 30 bis 300 

2.4 .11 § 27 Absatz 1 Nr. 1 k HundeG 
Einen Hund auße rha lb des eingefriedeten Besitztums führen, 
der nicht entsprechend den Vorschri ften einer auf Grund von 
§ 25 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 erlassenen Rechtsverord-
nung gekennzeichnet ist, sofern diese Rechtsverordnung für 
einen bes1immten Tatbestand auf eine Bußgeldbestimmung 
verweist 
gesetzlicher Höchstsatz: 100 bis 600 
bis zu 50.000 € (bei Vorsatz) 50 bis 500 
bis zu 25.000 € (bei Fahrlässigkeit) 

2.4. 12 § 27 Absatz 1 Nr. 11 HundeG 
Verstoß gegen§ 12 Absatz 1 HundeG: 
Kein Abschluss der Haftpflichtve rsicherung 
gesetzlicher Höcrlstsatz: 
bis zu 50.000 € (bei Vorsatz) 100 bis 600 
bis zu 25.000 € (bei Fahrlässigkeit ) 50 bis 500 

2.4. 13 § 27 Absatz 1 Nr. 1 m HundeG 
Verstoß gegen§ 12 Absatz 1 HundeG: 
Keine Aufrechterhaltung de r Haftpflichtve rsicherung 
gesetzlicher Höchstsatz. 
bis zu 50.000 €(bei Vorsatz) 100 bis 600 
bis zu 25.000 € (bei Fahrlässigkeit ) 50 bis 500 

2.4. 14 § 27 Absatz 1 Nr. 1 n HundeG 
Verstoß gegen die in§ 13 HundeG genannten Anzeige- und 
Mitteilungspflichten: 
Name und Anschrift des Halters, Nummer des Transponders 
des Hundes oder gegebenenfalls Angaben zur anderweitigen 
fälschungssicheren Kennzeichnung. Rassezugehöngkeit des 
Hundes, Geschlecht und Geburtsdatum des Hundes etc. wer-
den nicht oder nicht rechtzeitig angezeigt bzw. mitgeteilt 
gesetzlicher Höcl1stsatz. 
bis zu 50.000 € (bei Vorsatz) 100 bis 600 
bis zu 25.000 €(bei Fahrlässigkeit) 30 bis 300 

2.4.15 § 27 Absatz 1 Nr. 2a HundeG 
Verstoß gegen§ 14 Absatz 1 HundeG: 
Halten eines gefährlichen Hundes ohne Erlaubnis 
gesetzlicher Höchstsatz: 
bis zu 50.000 €(bei Vorsatz) 1000 bis 5000 
bis zu 2 5.000 €(bei Fahri ässigkeit ) 500 bis 2500 

2.4.16 § 27 Absatz 1 Nr. 2b HundeG 
Verstoß gegen§ 14 Absatz 4 HundeG: 
Eine Bescheinigung über die Antragstellung beziehLingsweise 
die Erlaubnis nicht im Original mitführen. auf Verlangen nicht 
vorzeigen oder nicht zur Prüfung aushändigen 
gesetzlicher Höchstsatz: 
bis zu 50.000 €(bei Vorsatz) 200 bis 1000 
bis zu 25.000 €(bei Fahrlässigkeit) 50 bis 500 

2.4.17 § 27 Absatz 1 Nr. 2c HundeG 
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2.4. 18 

2.4.19 

2.4.20 

2.4.21 

2.4.22 

2.4.23 

17 

Einer Auflage gern. § 15 Absatz 2 HundeG nicht Folge leisten 
gesetzlicher Höchstsatz: 
bis zu 50.000 €(bei Vorsatz) 
bis zu 25.000 €(bei Fahrlässigkeit) 

§ 27 Absatz 1 Nr. 2d HundeG 
Verstoß gegen § 17 Absatz 1 Satz 1 HundeG: 
Einen gefährlichen Hund nicht so halten, führen oder beauf
s ichtigen, dass Menschen, Tiere oder Sachen nicht gefährdet 
werden 
gesetzlicher Höchstsatz: 
bis zu 50.000 €(bei Vorsatz) 
bis zu 25.000 €(bei Fahrlässigkeit) 

§ 27 Absatz 1 Nr. 2e HundeG 
Verstoß gegen § 17 Absatz 1 Satz 2 HundeG: 
Einen gefährlichen Hund nicht ausbruchssicher unterbringen 
gesetzlicher Höchstsatz: 
bis zu 50.000 €(bei Vorsatz) 
bis zu 25.000 €(bei Fahrlässigkeit) 

§ 27 Absatz 1 Nr. 2f HundeG 
Verstoß gegen § 17 Absatz 1 Satz 3 HundeG: 
Als Hundehalterin oder Hundehalter einen gefährlichen Hund 
einer Person überlassen, die nicht die Gewähr dafür bietet, 
dass sie a ls Aufsichtsperson geeig1net ist 
gesetzl icher Höchstsatz: 
bis zu 50.000 €(bei Vorsatz) 
bis zu 25.000 €(bei Fahrlässigkeit) 

§ 27 Absatz 1 Nr. 2g HundeG 
Verstoß gegen § 17 Absatz 2 Satz 1 HundeG: 
Einen gefährlichen Hund nicht an einer geeigneten und reiß
festen, in den Fällen des§ 8 Absatz 2 Satz 1 Nummern 3 und 
4 genannten Fällen höchstens 2 m langen Leine führen, kei
nen Maulkorb oder ein geeignetes Halsband beziehungsweise 
Brustgeschirr tragen lassen 
gesetzlicher Höcl1stsatz. 
bis zu 50.000 €(bei Vorsatz} 
bis zu 25.000 €(bei Fahrlässigkeit) 

§ 27 Absatz 1 Nr. 2h HundeG 
Verstoß gegen§ 17 Absatz 2 Satz 4 HundeG: 
Führen mehrerer gefährlicher Hunde gleichzeitig 
gesetzlicher Höchstsatz: 
bis zu 50.000 €(bei Vorsatz) 

bis zu 25.000 €(bei Fahrlässigkeit} 

§ 27 Absatz 1 Nr. 2i HundeG 
Verstoß gegen§ 17 Absatz 4 HundeG: 
Nich1 durch ein Warnschild hinweisen auf das Halten eines 

Euro{€) 

100 bis 1000 
50 bis 500 

1000 bis 5000 
500 bis 2500 

400 bis 5000 
200 bis 2500 

400 bis 2.000 
200 bis 1.000 

400 bis 2. 000 
200 bis 1 000 

Grundbetrag: 
500 bis 1 . 500 

Für jeden 
weiteren Hund 250 

Grundbetrag: 
300 bis 1.000 

Für jeden weiteren 
Hund 200 
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gefährlichen Hundes oder Verwendung eines Warnschildes, 
das nicht den Vorgaben des § 17 Abs. 4 entspricht 
gesetzl icher Höchstsatz: 
bis zu 50.000 €(bei Vorsatz) 100 bis 400 
bis zu 25.000 €(bei Fahrlässigkeit) 50 bis 200 

2.4.24 § 27 Absatz 1 Nr. 2j HundeG 
Verstoß gegen§ 18 Absatz 5 HundeG: 
Nicht mitführen der Bescheinigung über die Antragstellung 
beziehungsweise die Freistellung von den besonderen Vor-
schritten im Original, auf Verlangen nicht vorzeigen oder nicht 
zur Prüfung aushändigen 
gesetzl icher Höchstsatz: 
bis zu 50.000 €(bei Vorsatz} 100 bis 600 
bis zu 25.000 €(bei Fahrlässigkeit) 30 bis 200 

2.4.25 § 27 Absatz 1 Nr. 2k HundeG 
Verstoß gegen § 19 Absatz 2 Satz 2 HundeG: 
Nichtanzeige der Haltung eines gefährlichen Hundes bei der 
zuständigen Behörde oder Nichtnachweis innerhalb der ge-
setzten Frist des Bestehens der Haftpflichtversicherung oder 
der fälschungssicheren Kennzeichnung des Hundes 
gesetzl icher Höchstsatz: 
bis zu 50.000 € (bei Vorsalz) 200 bis 1 . 000 
bis zu 25.000 €(bei Fahrlässigkeit) 100 bis 500 

2.4.26 § 27 Absatz 1 Nr. 3 HundeG 
Verstoß gegen§ 20 HundeG: 
Nichtaufnahme und Nichtentsorgung des Kotes 
gesetzlicher Höchstsatz: 
bis zu 50.000 €(bei Vorsatz) 50 bis 200 
bis zu 25.000 (bei Fahrlässigkeit) 30bis100 

2.4.27 § 27 Absatz 1 Nr. 4a HundeG 
Verstoß gegen § 23 Abs. 1 HundeG: 
Nichtgestattung der zuständigen Behörde, die fälschungssi-
chere Kennzeichnung des Hundes 2u überprüfen und dabei 
insbesondere den Transponder abzulesen oder keine Mitwir-
kung bei der Überprüfung der fälschungssicheren Kennzeich-
nung, lnsbesondere beim Ablesen des Transponders 
gesetzlicher Höchstsatz: 
bis zu 50.000 € V 100 bis 600 

2.4.28 § 27 Absatz 1 Nr. 4b HundeG 
Verstoß gegen eine vollziehbare Anordnung nach§ 23 Absät-
2e 2 b is 5: 
Halten oder Führen eines Hundes entgegen einer Haltungs-
untersagung oder eines Führungsverbots 
gesetzl icher Höchstsatz: 
bis zu 50.000 €(bei Vorsatz) bis 5.000 
bis zu 25.000 €(bei Fahrlässigkeit) 500 bis 2.500 

2.4.29 § 27 Absatz 1 Nr. 4c HundeG 
Zuwiderhandlung einer vollziehbaren Anordnung nach § 23 
Absatz 6 
gesetzl icher Höct1stsatz. 
bis zu 50.000 €(bei Vorsatz) 500 bis 3. 000 
bis zu 25.000 €(bei Fahrlässigkeit) 250 bis 1.500 
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2.4.30 § 27 Absatz 1 Nr. 5 HundeG 
Behauptung oder Verbreitung wider besseres Wissen, dass 
ein bestimmter Hund keiner der in§ 2 Absätze 1 und 3 ge-
nannten Gr1Jppen oder Rassen angehört und keine Kreuzung 
im Sinne des§ 2 Absätze 1 und 3 vorliegt 
gesetzlicher Höchstsatz: 
bis zu 50.000 € V 500 bis 1 . 500 

2.4.31 § 27 Absatz 1 Nr. 6 HundeG 
Nach einem Vorfall Entfernung vom Ort des Vorfalles, bei 
dem ein von ihr oder ihm geführter Hund einen Schaden ver-
ursacht hat. ohne die notwendigen Feststellungen ihrer oder 
seiner Person, des von Ihr oder ihm geführten Hundes und 
der Art ihre r oder seiner Beteiligung ermöglicht zu haben 
gesetzlicher Höchstsatz: 
bis zu 50.000 € (bei Vorsatz) 300 bis 3.000 
bis zu 25.000 €(bei Fahrlässigkeit) 150 bis 1.500 

2.4.32 § 27 Absatz 1 Nr. 7 HundeG 
Verstoß gegen§ 21 Absatz 2 Hunde G: 
Keine Sicherstellung, dass eine Verpaarung des Hundes mit 
anderen Hunden nicht erfolgt 
gesetzlicher Höchstsatz: 
bis zu 50.000 € (bei Vorsatz) 500 bis 2 .500 
bis zu 25.000 €(bei Fahrlässigkeit) 300 bis 1 . 500 

2.4.33 § 27 Absatz 2 IVm. § 27 a Absatz 1 Nr. 1 HundeG 
Fahrlässiges Hetzen eines Hundes auf Menschen oder Tiere 
gesetzlicher Höchstsatz: 
bis zu 25.000 € 500 bis 2.500 

2.4.34 § 27 Absatz 2 i.V.m. § 27 a Absatz 1 Nr. 2a HundeG 
Verstoß gegen§ 21 Absatz 1 HundeG: 
Fahrlässiges Züchten oder Ausbilden von Hunden mit dem 
Ziel einer gesteigerten Aggressivität und Gefährlichkeit ge-
genüber Menschen oder T ieren 
gesetzlicher Höcl1stsatz. 
bis zu 25.000 € 500 bis 2.500 

2.4.35 § 27 Absatz 2 i.V.m. § 27 a Absatz 1 Nr. 2b HundeG 
Verstoß gegen § 21 Absatz 2 Satz 1 HundeG: 
Fahrlässige Züchtung mit gefährlichen Hunden 
gesetzl icher Höchstsatz: 
bis ZU 25.000 € 500 bis 2 .500 

2.4.36 § 27 Absatz 2 i.V.111. § 27 a Absatz: 1 Nr. 2c HundeG 
Verstoß gegen § 21 Absatz 2 Satz 2 HundeG: 
Fahrlässige Ausbildung gefährlicher Hunde mit dem Ziel einer 
weiteren Steigerung ihrer Agg ressivität und Gefährlichkeit 
gesetzlicher Höchstsatz: 
bis zu 25.000 € 500 bis 2.500 

2.4.37 § 27 Absatz 2 i.V.m. § 27 a Absatz 1 Nr. 2d HundeG 
Verstoß gegen§ 21 Absatz 3 HundeG: 
Fahrlässiger gewerbsmäßiger Hanidel mit gefährlichen Hun-
den 
gesetzl icher Höchstsatz: 500 bis 2.500 



lfd. Nr. 

2.5 

2.6 

2.6.1 

2.6.2 

2.6.3 

2.7 

2.8 

2.9 

2.10 
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bis zu 25.000 € 

NN 

Hamburgisches Gesetz zur Regelung der 
Ladenöffnungszeltan {ladenöffnungsgeset2} 
vom 22.12.2006 (HmbGVBI. S. 611) 
Höchstsatz der Geldbuße(§ 11 Abs. 2): 5.000 € 

§ 11 Abs.1 Nr .1 LadÖffG: 
Verstoß gegen § 3 Abs.2 LadOffG 
Öffnung von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen oder 
am 24. Dezember, wenn dieser Tag auf einen Werktag fällt, 
ab 14.00 Uhr 

§ 11 Abs. 1 Nr. 2 LadÖffG 
Verstoß gegen § 3 Abs. 4 LadÖffG· 
Bei Öffnung der Verkaufsstelle an Sonn- und Feiertagen 
nicht gut sichtbar auf die Öffnungszeiten an Sonn- und Feier
tagen hingewiesen 

§ 11 Abs. 1 Nr. 3 LadÖffG 
Verstoß gegen §§ 4 bis 8 und der darauf gestützten Rechts
verordnungen 
Abgabe oder Feilhalten von Waren außerhalb der zugelasse
nen Öffnungszeiten 

Prelsangabenverordnung CPangVl in der Fassung vom 
18.10.2002 (BGBI. 1. S. 4198) In der geltenden Fassung 
gesetzlicher Höchstsatz der Geldbuße: 25.000 € 
OWi nach§ 10 1.V .m . § 3 Abs 1 Nr. 2 des Wirtschaftsstrafge
setzes 1954 i.d.F. vom 03.06.1975 (BGBI. 1s_1313), 
in der geltenden Fassung 

Handelsklassengesetz vom 23.11 .72 (BGBI. 1S. 2201) 
- Verordnung über gesetzliche Handelsklassen für Obst und 
Gemüse vom 09. 10.71 (BGBI. 1 S . 1640) 

- Verordnung über Qualitätsnormen für Obst und Gemüse 
vom 09.10.71 (BGBI. 1S. 1637) 

- Verordnung über Vermarktungsnormen für Eier vom 
18.Januar 1995 (BGBL. 1S. 47) zuletzt geändert am 22. De
zember 2011 (BGBL.I S.3044, 3046) 

- Verordnung über Vermarktungsnormen für Geflügelfleisch 
vom 23. Dezember 1994 (BGBI. 1 S. 3990), zuletzt geändert 
am 22. Juni 2005 (BGBI. 1 S. 1797) 

Verstöße gegen diese Vorschriften(§§ der jeweiligen 
Verordnung in Verbindung mit§ 7 Abs . 1 Ziff. 3 und Abs. 2 
des Handelsklassengesetzes i.d.F. der Bekanntmachung 
vom 23.11 721 BGBL 1 S. 2201) 
gese1zl icher Höchstsatz der Geldbuße: 10 .000 € 
auf der Einzelhandelsstufe 

NN 

Gesetz zur Intensivierung der Bekämpfung der Schwarz· 
arbeit und illegalen Beschäftigung (Schwarzarbeitsbe· 
kämpfungsgesetz - SchwarzArbG) vom 23.07.2004 (BGBI. 
1 S. 1842) in der geltenden Fassung 

Euro{€) 

100 bis 
1.000 

50 bis 
200 

100 bis 
1000 

200 bis 4.000 

V 100 bis 2.000 



lfd. Nr. 

2. 10.1 

2.10.2 

2.11 

2.11. 1 
2.11.2 

2.12 

2.12 .1 

2.12.2 

2.12.3 

2.13 
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Verstöße gegen die in § 8 Abs . 1 Nr. 1 Buchstaben a bis c so 
w ie in§ 8 Abs. 1 Nr 2 in Verbindung mit Nr. 1 Buchstaben a-c 
enthaltenen Ordnungswidrigke itentatbestände 
gesetzlicher Höchstsatz der Geldbuße: 300.000 € 

Verstöße gegen die in§ 8 Abs . 1 Nr. 1 Buchstaben d und e 
sowie in§ 8 Abs . 1 Nr. 2 in Verbindung mit Nr. 1 Buchsta
ben d und e enthaltenen Ordnu11gswidrigke1tentatbestände 
gesetzlicher Höchstsatz der Geldbuße: 50.000 € 

Gesetz zur Ordnung des Handwerks (Handwerksordnung) 
i.d .F . vom 24.09.1998 (BGBL 1 S. 3074) in der geltenden Fas
sung 
gesetzliche Höcl1stsätze der Geldbuße: 
gestaffelt 
10.000 € (Nr. 2.11.1) 
1.000 € (Nr. 2.1 1.2) 

OWi nach§ 117 Abs. 1 Nr. 1 
OWi nach§ 118 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 

Gaststättengesetz i.d.F. vom 20.1 1.1998 (BGBI. 1 S. 3418), 
in der geltenden Fassung 
gesetzlicher Höchstbetrag der Geldbuße: 5.000 € 

Verabreichen von alkoholischen Getränken ohne Erlaubnis 
(§ 28 Abs. 1 Nr. 1) 
(Bußgeld mindestens in Höhe der Gebühr für die Erlaubnis im 
Rahmen des Bußgeldhöchstsatzes) 

OWi nach§ 28 Abs. 1 Nrn. 2-4, 10 

Dulden des Verweilens von Gästen während der Sperrzeit 
(§ 28 Abs. 1 Nr. 6) 

Verordnung über den Betrieb von Gaststätten 
{Gaststätt~mverordnung - GastVO-) vom 27.04.71 
(HmbGVBI. S. 81 ) in der geltenden Fassung 
gesetzlicher Höchstsatz der Geldbuße: 5000 € 
OWI nach§ 11 1 V .m. § 1 Abs . 2 SOG 

2.14 Gesetz zur Regelung der Wohnungsvermittlung 
nach Artikel 9 des Gesetzes zur Verbesserung des Mietrechts 
und zur Begrenzung des Mietanstiegs sowie zu r Regelung von 
Ingenieur- und Architektenleistungen vom 04 11 1971 (BGBI . 1 
S. 1745), zuletzt geändert durch Al1. 8 des Gesetzes vom 
09.12.2004 (BGBI. 1 S. 321 4) 

2. 14. 1 OWI nach§ 3 Abs. 1 l.V.m. § 8 Abs . 1 Nr. 1: Ein Entgelt nach 
§ 2 Abs. 1 nicht in einem Bruchteil oder Vielfachen einer Mo
natsmiete angeben 

2.14.1.1 
2.14.1 .2 

2.14 .2 

gesetzlicher Höchstsatz der Geldbuße: 2.500 € 

bei Fahrlässigkei t 
bei Vorsatz 

OWi nach§ 3 Abs . 2 i.V.m. § 8 Abs.1 Nr. 2: Fordern, 

Euro{€) 

V 100 bis 300.000 

V 100 bis 50.000 

250 bis 1.000 
50 b is 250 

250 bis 2.500 

150 bis 1.000 

100 bis 1.000 

100 bis 500 

50 bis 250 
V 100 bis 500 



lfd. Nr. 

2. 14.2.1 
2. 14.2.2 

2.14.3 

2.14.3.1 
2. 14.3.2 

2. 14.4 

2. 14.4.1 
2.14.4 .2 

2.15 

2.16 

2.17 

2.18 

2.18.1 

2.18.2 

2.18.3 
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Sichversprechenlassen oder Annehmen eines Entge lts für die 
Vermittlung oder den Nachweis der Gelegenheit zum Ab
schluss von Mietverträgen über Wohnungsraum, das zwei 
Monatsnettokaltmieten zuzüglich der gesetzlichen Umsatz
steuer übersteigt 
gesetzlicher Höchstsatz der Geldbuße: 25.000 € 

bei Fahrlässigkeit: 
bei Vorsatz: 

OWi nach§ 6 Abs. 1 i.V.m. § 8 Abs.1 Nr. 3: Wohnräume ohne 
einen Auftrag des Vermieters oder eines anderen Berechtig
ten anbieten 
bei Fahrlässigkeit: 
bei Vorsatz 

OWI nach§ 6 Abs . 2 i.V.m. § 8 Abs. 1 Nr. 4 : Öffentlich nicht 
den Namen, d ie Bezeichnung als Wohnungsvermittler oder 
den Mietpreis angeben oder auf Nebenkosten n icht hinweisen 
gesetzlicher Höchstsatz der Geldbuße: 2 .500 € 
bei Fahrlässigkeit: 
bei Vorsatz: 

NN 

Felertagssch utzgesetz 
gesetzlicher Höchstsatz der Geldbuße: 1000 € 
OWi nach§ 5 Feiertagsgesetz vom 16.10.1953 (HmbBL 1 

113-a ) i.V.rn Feiertagsschutzverordnung vom 15.02.1953 
(HmbBL 1 113-a-2) oder Verordnung über den Volkstrauertag 
vom 10.11 .1953 (HmbBL 1113-a-1 ) 

Jugendschutzgesetz vom 23.07.2002 (BGB!. 1 S. 2730) in 
der geltenden Fassung 
gesetzlicher Höchstsatz der Geldbuße: 50.000 € 
Die Höhe der Geldbuße richtet sich nach den Bußge ldemp
fehlungen der zuständigen Fachbehörde, zu 
entnehmen der Anlage der Globalrichtlinie zum Jugend
schutzgesetz in der jeweils geltenden Fassung 

Hamburglsches Wem~gesetz ( HWG} i.d.F. vom 22.1 1974 
(HmbGVBI. S. 41 , 83), zuletzt geändert am 2 1. 11 .2006 
(HmbGVBI. S. 562) 
Verstöße gegen d ie Pflicht der Reinigung öffentlicher Wege 
gesetzlicher Höchstsatz der Geldbuße: 50.000 € 

Unterlassen der Bekanntgabe des Reinigungspflichtigen oder 
seines Beauftragten durch Aushan:g im Hausflur 
(§ 72Abs. 1 Nr. 61.V.m . §§ 35, 29 HWG) (s. auch Ziff. 6 2 .12 
des Bußgeldkatalogs) 

Nichterfüllung der Reinigungspflicht(§ 72 Abs. 1 Nr. 6 i.V.m . 
§§ 29, 30, 33 und 34 Satz 2 HWG) (s. auch Ziff. 6.2 .11 des 
Bußgeldkatalogs) 

Verwendung von Salz oder tausalzhaltigen Mitteln bei der 
Streupflicht(§ 72 Abs. 1 Nr. 9 i.V.m . § 33 Abs . 2) (siehe auch 
Ziff. 6.2.11 des Bußgeldkatalogs) 

Euro{€) 

250 bis 2. 500 
V 500 bis 5.000 

50 bis250 
V 100 bis 500 

50 bis 250 
V 100 bis 500 

100 bis 500 

20 

50 bis 250 

100 bis 250 



lfd. Nr. 

2.19 

2.20 

2.20.1 

2.20.2 

2.20.3 

2.20.3.1 

2.20.3.2 

2.20.3.3 

2.20.3.4 

2.20.3.5 

2.21 

2.21.1 

2.21.2 

2.21.3 

2.21.4 

2.21 .5 

2.21 .6 
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NN 

Gesetz über explosionsgefährliche stoffe {Sprengstoffgesetz 
- SprengG) In der Fassung vom 10.09.2002 (BGBI. 1 S. 
3518). zuletzt geändert am 21 .06.2005 (BGBI. 1S.1818) 
gesetzlicher Höchstsatz der Geldbuße ( § 41 Abs.2 : 50 .000 € 

Verstoß gegen Anzeigepflicht(§ 41 Abs 1 Nr. 4) 

NN 

Ordnungswidrigkeiten nach der 1. Verordnung zum Spreng
stoffgesetz i1. SprengV) in der Fassung vorn 31 .01 .1991 
(BGBI. 1 S. 169), zuletzt geändert arn 15.06.2005 (BGBI. 1 
S. 1626) 

Überlassung von explosionsgefährlichen Stoffen ohne vor
schriftsmäßige Kennzeichnung oder Verpackung oder ohne 
Prüfung, dass vorschriftsmäl3ige Verpackung oder Kenn
zeichnung gegeben ist(§ 46 Nr. 3 -5) 

Herstellung oder Einfuhr ohne Prüfung von Ausgangsstoffen 
oder Sätzen pyrotechnischer Gegenstände (§ 46 Nr. 6) 

Verstoß gegen die Vorschriften über das Fei lbieten, das Über
lassen oder die Gebrauchsanweisung, über den Vertrieb oder 
das Ausstellen von pyrotechnischen Gegenständen 
(§ 46 Nr. 7) 

Verstoß gegen die Vorschriften über d ie Verwendung pyro
technischer Gegenstände oder die Vorschriften über die An
zeige eines beabsichtigten Feueiwerks (§ 46 Nr, 8) 

Verstoß gegen die Vorschriften über das Abbrennen von pyro
technischen Gegenständen (§ 46 Nr. 9) 

HamburglschQs Wohn- und ßGtr·euungsguallt~tsgasQt! 

{HmbWBGl In der Fassung vom 15.12.2009 

Nichtbeachtung einer Untersagung (§ 33 Abs. 1 oder 2 
HmbWBG) 

Nichtbeachtung einer Anordnung(§ 33 Abs. 1 oder 2 
HmbWBG) 

Nichtbeachtung eines Beschäftigungsverbots oder eines Auf
nahmestopps{§ 34 HmbWBG) 

Fehlender Aushang im Eingangsbereich einer Servicewohn
anlage (§ 7 Abs. 2 HmbWBG) 

Unterlassene Information der Nutzerinnen und Nutzer über d ie 
Ergebnisse der Prüfung einer Servicewohnanlage oder 
Wohneinrichtung (§ 7 Abs. 3 oder§ 15 Abs. 2 HmbWBG) 

Vollständige oder teilweise Verweigerung der Einsichtnahme 
von Nutzerinnen oder Nutzern oder deren Vertreterinnen oder 

Euro{€) 

100 bis 500 

100 bis 1.000 

250 bis 2.500 

100 bis 1.000 

100 bis 500 

100 bis 5.000 

200 bis 25.000 

200 bis 25.000 

200 bis 25.000 

200 bis 25.000 

200 bis 25.000 

100 bis 10.000 
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lfd. Nr. Euro{€) 

Vertreter in die maßgebliche Pflege- oder Betreuungsdoku-
mentation (Pflege: Stammblatt, Pflegeanamnese, Ärztliche 
Anordnungen, Medikamentenplan, Pflegep lanung. Ptlegebe· 
richt, Durchführungsnachweise mit Handzeichen) (§ 15 Abs. 3 
HmbWBG) 

2.21.7 Un1erlassene, unvollständige oder verspätete Mitteilung des 100 bis 10.000 
beabsichtigten Betriebes einer Servicewohnanlage. Wohnein-
richtung, Gasteinrichtung, eines Pflegedienstes oder Dienstes 
der Behindertenhilfe (§ 8. § 16, § 19, § 23 oder§ 27 
HmbWBG) 

2.21.8 Unterlassene, unvollständige oder verspätete Beantwortung 100 bis 10.000 
eines behörd lichen Auskunftverlangens durch den Bel reiber 
oder dessen Leitungskräfte(§ 30 Abs. 2 HmbWBG) 

2.21.9 Hamburglsche Wohn- und Betreuungspersonalverord-
nung (WBPersVO) vom 14.2.2012 

2.21.9.1 Besd1äftigung fachlich oder persönlich ungeeigneter Einrlch- 200 bis 25.000 
tungsleitungen. Leitungen oder Pflegedienstleitungen (Gilt in 
Wohneinrichtungen. Einrichtungen der Tages- und Nactlpf le-
ge. Hospizen, Einrichtungen der Kurzzeitpflege. Ptlegediens-
ten und Diensten der Behindertenhilfe )(§ 32 Nr 1, 2, 3, 4 
oder 5 WBPersVO i.V m. den dort genannten weiteren Vor-
schritten) 

2.21 .9.2 Übertragung von Maßnahmen auf Beschäftigte, die hiertür 200 bis 25.000 
nicht ausgebildet sind oder dabei nicht durch Fachkräfte ange-
leitet und kontinulierlich übeNJacht werden (Giit in Wohnein-
ric t1tungen, Einrichtungen der Tages- und Nachpflege, Hospi-
zen, Einrichtungen der Kurzzeitpflege, Pflegediensten und 
Diensten der Behindertenhilfe}(§ 32 Nr. 6. 7, 8, 9 oder 10 
WBPersVO l.V.m. den dort genannten Vorschriften) 

2.21.9.3 Nich1einhaltung der Fachkraftquote in Wohneinrichtungen (§ 200 bis 25.000 
32 Nr. 6 WBPersVO i.V.m. den dort genannten Vorschriften) 

2.21.9.4 Unzulässiger Einsa1z von Leiharbeitnehmerinnen oder Leihar- 200 bis 25.000 
beitnehmern in Wohneinrichtungen (§ 32 Nr. 6 WBPersVO 
l.V.m. den dort genannten Vorschr iften) 

2.21.10 Hamburglsche Wohn- und BetreuungsbauvQrordnung 
{WBBauVO) vom 14.2.2012 

2.21.10.1 Fehlende Barrierefreiheit in Servicewohnanlagen. Wohnein- 200 bis 25.000 
richtungen oder Gasteinrichtungeni (§ 17 Nr. 1 i.V.m. § 2 
WBBauVO) 

2.21.10.2 Fehlende Gemeinschaftseinrichtungen in Se rvicewohnan la- 200 bis 25.000 
gen(§ 17 Nr. 2 i.V.m. § 4 WBBauVO) 

2.21.10.3 Nichteinhaltung der Mindestanforderungen an die Wohn- und 200 bis 25.000 
Nutzflächen oder die lichte Raumbreite in Servicewohnanla-
gen. Wohneinrichtungen oder Gasteinrichtungen (§ 17 Nr. 3 
WBBauVO i.V.m. den dort genann1en Vorschriften) 

2.21 .10.4 Fehlende Notrufsysteme in Wohneinrichtungen oder Gastein- 200 bis 25.000 
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lfd. Nr. Euro{€) 

richtungen (§ 17 Nr. 4 WBBauVO mVm. den dort genannten 
Vorschriften) 

2.21 10.5 Betrieb einer Einrichtung der Tagespflege in einem Unter- 200 bis 25.000 
oder Kellergeschoss(§ 17 Nr. 5 i V.m. § 10 Abs. 5 
WBBauVO) 

2.21.11 HamburglschQ Wohn- und BQtrGuungsmltwlrl<ungsvQr-
ordnung {WBMltwVO} vom 14.2.2012 

2.21 . 11 .1 Behinderung oder Beeinflussung der Wahl des Hausbeirats in 200 bis 25.000 
Servicewohnanlagen(§ 22 Nr. 1 i.V.m. § 9 Abs. 2 WBMitwVO) 

2.21.11.2 Unterlassene oder nicht rechtzeitig:e Beteiligung des Wohnbe1- 200 bis 25.000 
rats von Wohneinrichtungen in Angelegenheiten von nutzer-
übergreifendem Interesse (auch: Vorenthaltung von Pla-
nungsuntet1agen oder Nicl1te inl1olung einer gebotenen Stel-
lungnahme des Wohnbeirats)(§ 22 Nr. 2 i.V .m. § 12 Abs. 2 
Satz 2 Nr 2 WBMitwVO) 

2.21 .11.3 Nichtgewährung der für die Vorber.eitung oder Durchführung 200 bis 25.000 
der Wahl eines Wohnbeirats erlorderlichen personellen oder 
sächlichen Un1erstützung (§ 22 Nr. 3 i.V .rn . § 12 Abs . 2 Satz 2 
Nr. 4 WBMitwVO) 

2.21 .11 .4 Behinderung, Benachteiligung oder Begünstigung von Mitglie- 200 bis 25.000 
dern des Wohnbeirats bei der Erfüllung ihrer Aufgaben(§ 22 
Nr. 4 iV.m. § 12 Abs. 3 Nr. 1 WBMitwVO) 

2.21.11 .5 Benachteiligung oder Begünstigung von Nutzerinnen oder 200 bis 25.000 
Nutzern aufgrund der Tätigkeit eines Angehörigen oder einer 
Vertrauensperson im Wohnbeirat (§ 22 Nr. 5 i.V.m. § 12 Abs. 
3 Nr. 2 WBMitwVO) 

2.21 11 .6 Unterlassen der Mitteilung der Walhl eines Wohnbeirats oder 200 bis 25.000 
der Unmöglichkeit der Wahl eines Wohnbeirats (§ 22 Nr. 6 
1.V.m. § 12 Abs. 4 WBMltwVO) 

2.21.11.7 Behinderung oder Beeinflussung der Wahl des Wohnbeirats 200 bis 25. 000 
in Wohneinrichtungen(§ 22 Nr. 7 LV.m. § 14 Abs. 2 
WBMitwVO) 

2.21.11.B Unterlassene Bestellung eines Wahlausschusses zum Wohn- 200 bis 25.000 
beirat (§ 22 Nr. 8 iV m. § 15 Abs. 2 WBMitwVO) 

2.21.11 .9 Unterlassene Unterstützung der Bildung oder der Tätigkeit 200 bis 25.000 
eines Angehörigenbeirats in Wohneinrichtungen (§ 22 Nr. 9 
i.V.m. § 21 Abs. 1 Satz 2 WBMitwVO) 

3 Gesundheitsrecht, Tier· und Umweltschutz 

3.1 Gesetz über die Werbung auf dem Gebiet des Heilwesens 
i.d.F. vom 18.1 0.1978 (BGBI. 1S.1 677) 
gesetzliche Höchstsätze der Geldbuße· 
gestaffelt 
12.782 € und 25.564 € 

3.1.1 Fehlen der nach Art. 1 § 4 vorgeschriebenen Angaben bei der 100 bis 250 
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lfd. Nr. Euro{€) 

Werbung für Arzneimittel (Art. 1 § 15 Abs. 1 Nr_ 1) 

3. 1.2 Werbung für die in Art. 1 § 1 O Abs. 2 bezeichneten Arznei mit· 100 bis 500 
tel außerha lb der Fachkreise (Art. 1 § 15 Abs_ 1 Nr 6) 

3. 1.3 von Mustern, Proben und Gutscheinen entgegen Art. 1 § 11 100 bis 250 
Nr. 14 (Art . 1 § 15 Abs. 1 Nr. 7) 

3.2 Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von lnfektionskrank-
heiten beim Menschen Clnfektionsschutzgesetz- lfSGl vom 
20.07.2000 (BGBI. 1 S. 1045) 
gesetzliche Höchstsätze der Geldbußen: 2.500 €bzw. 
25.000 € 

3.2.1 Ausübung von Tätigkeiten oder Beschäftigung von Personen 100 bis 500 
beim Verkehr mit Lebensmitteln, ohne dass die erforderliche 
Bescheinigung über die Belehrung vorliegt oder nicht bZIN. 
nicht rechtzeitig vorgelegt wird(§ 73 Abs. 1 Nrn. 20 und 21 
i.V.m. mit§ 43 lfSG) 
- verbotene Beschäftigung von Personen, je Person 
- Verletzung der Vorlagepflicht als selbst die Tätigkeit Aus 
übender 

- Verletzung der Vorlagepflicht als Arbeitgeber 

3.2.2 Verstöße gegen eine Meldepflicht{§ 73 Nrn . 1 und 2 l.V.m. 50 bis 500 
§§ 6, 7 und 34 lfSG, auch i.V.m. einer Rechtsverordnung nach 
§ 15 lfSG) 

3.3 Tierseuchengesetz vom 22.06.2004 (BGBI. 1 S.1260, 3588) 
in der geltenden Fassung und Psittakose-Verordnung vom 
20. 12.2005 (BGBI. 1 S. 3531) 
gesetzlicher Höchstsatz der in§ 76 TierseuchenG geregelten 
Geldbuße: 25.000 € 

3.3.1 Halter), Aufziehen oder Abgeben von Papageien oder Sltti- 100 
chen ohne die erforderliche Erlaubnis(§ 76 Abs. 2 Nr. 2 a 
i.V.m. § 17 g Abs. 1Satz1 TlerseLJchengesetz) § 13 Psittako-
se-VO vom 14.1 1.91 (BGBI. S. 2.111) 
Verstöße gegen d ie Vorschriften des § 2 Abs. 1 Psittakose-
VO i.V.m. § 17 g TierseuchenG 

3.3.2 Zuwiderhandlungen gegen Kennzeichnungs- oder Buchfüh- 60 
rungspflichten nach§ 13 Abs. 2 Nr. 1 d Psittakose-VO (§ 76 
Abs. 1 Nr. 11 Tierseuchengesetz) 

3.4 Tierschutzgesetz vom 18.05.2006 (BGB!. 1S. 1206, 1313) 
gesetzlicher Höchstsatz der in§ 18 Abs. 4 TierSchG geregel-
ten Geldbuße: 5.000 bis 25.000 € 

3.4. 1 wer einem Wirbeltier ohne vernünftigen Grund erhebliche ab 100 
Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügt (§ 1) 

3.4.2 wer ein im Hausbetneb gehaltenes Tier aussetzt oder es zu- ab 100 
rücklässt, um sich seiner zu entledigen(§ 3 Nr. 3) 

3.5 Bundes-lmmlsslonsschutzgesetz (BlmSchG) i d .F. vom 
26.09.2002 (BGBI. 1 S. 3830) 
gesetzlicher Höchstsatz der Geldbuße: 50 .000 € (§ 62 Abs. 1) 



lfd. Nr. 

3.5.1 

3.5. 1.1 

3.5. 1.1 .1 

3.5. 1.1.1.1 
3.5.1.1.1.2 

3.5. 1.1.1.3 

3.5. 1.1.2 

3.5. 1. 1.2.1 

3.5.1.1 .2.2 
3.5.1 .1.2.3 

3.5.1.2 

3.5.1.2 .1 

3.5.1 .2.2 
3.5.1.2 .3 

3.5.1.3 

3.5.1.3.1 
3.5.1 .3.2 
3.5.1.3.3 
3.5.1 .3.4 
3.5.1.3.5 

3.5.1 4 

3.5.1.5 

3.5.1-51 
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10.000 € (§ 62 Abs. 2) 

nicht genehmigungsbedürftige Anlagen, Beschaffenheit von 
Anlagen, Stoffen, Erzeugnissen, Brennstoffen und Treibstof
fen, Betrieb von Fahrzeugen 

Verstoß gegen eine vollziehbare Anordnung nach§ 24 Satz 1 
BlmSchG (Ordnungswidrigkeit nach § 62 Abs. 1 Nr. 5 
BlmSchG) 
Höhe der Geldbuße: mindestens die durch die nicht-, nicht 
rechtzeitige oder nicht ordnungsgemäße Ausführung erspar
ten AufWendungen (§ 17 Abs. 4 OWiG) 

Nichtbefolgung einer Anordnung zur Verhinderung von Luft
verunreinigungen und Lärm, 

wenn noch keine schädlichen Umwelteinwirkungen eintreten, 
wenn erhebliche Nachteile oder erlhebliche Belästigungen ein
t reten, 
wenn darüber hinaus die Gesundheit anderer oder fremde 
Sachen von bedeutendem Wert gefährdet werden können 

Verstoß gegen eine Anordnung, die beim Betrieb der Anlage 
entstehenden Abfälle ordnungsgemäß zu beseitigen, 

wenn die Abfälle für Gesundheit und Sachen ungefährlich 
sind. 
wenn erhebliche Belästigungen oder Nachteile entstehen, 
wenn die Gesundheit anderer oder fremde Sachen von 
bedeutendem Wert gef~hrdel werden l<önnen. 

Betrieb einer Anlage entgegen einer vollziehbaren Untersa
gung nach§ 25 BlmSchG (Ordnungswidrigkeit nach§ 62 
Abs. 1 Nr. 6 BlmSchG), 

wenn keine erheblichen Nachteile oder Belästigungen entste
hen, 
vvenn erhebliche Nachteile oder Belästigungen entstehen 
wenn die Gesundheit anderer oder fremde Sachen von be
deutendem Wert gefährdet werden können 

Verstoß gegen eine vollziehbare Messanordnung nach§ 26 
oder § 29 Abs. 2 BlmSct1G (Ordnungswidrigkeit nach§ 62 
Abs. 1 Nr. 5 BlrnSchG) 

Nichterteilung des Auftrages nach § 26 
verspätete Erteilung des Auftrages 
Nichtbeachtung von Anforderungen nach§ 26 
Nich1ausführung der Anordnung nach§ 29 Abs. 2 
unrichtige oder verspätete Ausführung der Anordnung 

Verstoß gegen die Mitteilungs- und Aufbewahrungspflicht 
nach§ 31 BlmSchG (Ordnungswidrigkeit nach§ 62 Abs. 2 
Nr. 3) 

Überwachung 

Verweigerung des Zutritts und der Vornahme von Prüfungen 

Euro{€) 

150 bis 1 .500 
500 bis 15.000 

1.500 bis 25.000 

150 bis 1.500 

500 bis 15.000 
1.500 bis 25.000 

150 bis 1.500 

500 bis 15.000 
1.500 bis 25.000 

250 bis 2. 500 
150 bis 1 .500 
150 bis 1 .500 
250 bis 2.500 
150 bis 1 .500 

150 bis 1.000 

1 SO bis 1 .500 



lfd. Nr. 

3.5. 1.5.2 

3.5.1.5.2.1 
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nach § 52 Abs. 2 Satz 1, auch i.V .m. Abs. 3 Satz 1 oder 
Abs 6 Sa1z 1 BlmSchG (Ordnungswidrigkeit nach§ 62 Abs. 2 
Nr. 4) 

Verstoß gegen die Auskunftspflicht nach§ 52 Abs. 2 Satz 1, 
auch i.V.m. Abs. 3 Satz 1 oder Abs. 6 Satz 1 BlrnSchG (Ord
nungswidrigke it nach§ 62 Abs. 2 Nr 4 SlmSchG) 

Verweigerung von Auskünften oder Unterlagen, die d ie zu
ständige Behörde oder deren Beauftragter 

3.5.1.5.2.1 .1 anderweitig nicht einholen kann 
3.5.1.5 .2.1 .2 anderweitig einholen kann 

3.5.1.5.2.2 Erteilung unrichtiger oder urwollstä1ndiger Auskünfte 

3.5. 1.5.2.3 verspätete Auskunftserteilung 

3.5.1 .5.3 

3.5.1 .5.3.1 

3.5.1.5.3.2 

3.5.1 .5.4 

3.5.1.6 

3.6 

3.6.1 

3.6.2 

3.6.3 

Erschwerung von Überwachungsmaßnahmen nach§ 52 
Abs. 2 Satz 3 und 4. auch i.V.m. Abs. 3 Satz 1 oder Abs. 6 
Satz 1 BlmSchG (Ordnungswidrigkeit nach§ 62 Abs. 2 Nr. 4 
BlrnSchG) 

Weigerung, den Immissionsschutz- bzw. Störfallbeauftragten 
zu einer Überwachungsmaßnahme auf Verlangen hinzuzuzie
hen 
Unterlassung der Bereitstellung von Arbeitskräften oder Hiifs
mittein 

VenNeigerung der Entnahme von Stichproben entgegen§ 52 
Abs. 3 Satz 2 BlmSchG (Ordnungswidrigkeit nach§ 62 Abs. 2 
Nr. 5 B lmSchG) 

Betrieb eines Fahrzeuges unter Verstoß gegen die Pflicht 
nach§ 38 Abs. 1 Satz 2 BlmSchG (Ordnungswidrigkeit nach 
§ 62 Abs. 1 Nr. 7 a BlmSchG) 

Verordnung Ober klelnere und mittlere Feuerungsanlagen 
- 1. BlmSchV - i.d .F. vom 14. 3 . 19~7 (BGBI. 1 S. 490) m. Änd. 

Einsatz von anderen als den nach§ 3 Abs . 1 oder § 4 Abs . 3 
Satz 2 zugelassenen Brennstoffen 
(Ordnungswidrigkeit nach§ 22 Nr. 1 i.V.m. § 62 Abs. 1 Nr. 7 
BlmSchG) 

Betrieb einer Feuerungsanlage für feste Brennstoffe. so dass 
ihre Abgasfahne bei Dauerbetrieb nicht heller ist als der 
Grauwert 1 der Ringelmann-Skala 
(Ordnungswidrigkeit nach§ 22 Nr. 2, § 4 Abs. 1 i.V.m. § 62 
Abs. 1 Nr. 7 BlmSchG) 

Betrieb einer Feuerungsanlage für feste Brennstoffe mit einer 
Nennwärmeleistung bis 15 kW oder einer vor dem 1. Oktober 
1988 errichteten Feuerungsanlage mit einer Nennwärmeleis
tung von 1 5 bis 22 kW oder eines Grundofens über 15 kW 
unter Einsatz anderer als der in§ 3 Abs. 1 Nrn. 1-5a genann-
1en Brennstoffe 
(Ordnungswidrigkeit nach § 22 Nr. 2, §§ 5 oder 6 Abs. 4 Satz 

Euro{€) 

V 100 bis 500 
V 50 bis 150 

50 bis 250 

50 bis 250 

100 bis 250 

V 50 bis 150 

V 250 bis 2.500 

50 bis 250 

100 bis 1.000 

150 bis 1.500 

100 bis 1.500 
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2 iVm. § 62 Abs. 1 Nr. 7 BlmSchG) 

3.6.4 Errichtung oder Betrieb von Feuerungsanlagen für feste 100 bis 2.500 
Brennstoffe mit einer Nennwärmeleistung von mehr als 15 KW 
unter Überschreitung der zulässigen Massenkonzentration 
(Ordnungswidrigkeit nach§ 22 Nr. 3, § 6 Abs. 1 i.V.m. § 62 
Abs . 1 Nr. 7 BlmSchG) 

3.6.5 Betrieb von Ölfeuerungsanlagen zur Beheizung von Gebäu- 100 bis 2.500 
den oder Räumen mit Wasser als Wärmeträger mn einer 
Nennwärmeleistung bis zu 120 kW, die ab dem 01.01.1998 
errichtet wurden, ohne dass durch Herstellerbescheinigung 
nachgewiesen ist. dass der zulässige Gehalt des Abgases an 
Stickstoffoxiden nach§ 7 Abs . 2 Nr. 2 eingehalten wird 
(Ordnungswidrigkeit nach§ 22 Nr. 2, § 7 Abs. 2 i.V.m. § 62 
Abs. 1 Nr. 7 BlmSchG) 

3.6.6 Einsatz von Heizkesse ln mil einer Nennwärmeleistung von 
mehr als 400 kW in Olteuerungsanlagen zur Beheizung von 

100 bis 2.500 

Gebäuden oder Räumen mit Wasser als Wärmeträger, die ab 
dem 01 .01 .1998 errlchtel wurden. ohne dass durch Herstel-
lerbescheinigung belegt Ist. dass cfer Nutzungsgrad einen 
vom-Hundert-Satz von 91 nicht unterschreitet 
(Ordnungswidrigkeit nach§ 22 Nr. 4a, § 7 Abs. 31.V.m. § 62 
Abs. 1 Nr. 7 BlmSchG) 

3.6.7 Errichtung oder Belrieb von Ölfeuerungsanlagen mit Ver-
dampfungsbrenner 
(Ordnungswidrigkeit nach§ 22 Nr. 3 § 8 i.V.m. § 62 Abs. 1 
Nr. 7 BlmSchGJ, so dass 

3.6.7 .1 bei Anlagen mit einer Nennwärmeleistung b1s11 kW die 50 bis 500 
Rußzahl 3 überschritten wlrd und/oder die Abgase nlcht frei 
von O lderiva1en sind 

3.6.7.2 bei Anlagen mit einer Nennwärmeleistung von mehr als 11 100 bis 1.000 
kW die Rußzahl 2 überschritten wird undfader die Abgase 
nicht frei von Ölderivaten sind 

3.6 7 3 die Grenzwerte für die Abgasverluste nach§ 11 nicht elnge- 50 bis 500 
halten werden 

3.6.8 Errichtung oder Betrieb von Ölfeuerungsanlagen mit Zerstäu-
bungsbrenne 
(Ordnungswidrigkeit nach§ 22 Nr. 3, § 9 l.V.m. § 62 Abs. 1 
Nr. 7 BlrnSchG), so dass 

3.6.8.1 die Rußz.ahl 1 (bei Anlagen, die bis zum 1 O .1 O .1988 errichtet 100 bis 1.000 
worden sind, die Rußzahl 2) überschritten wird und/ oder d ie 
Abgase nicht frei von Ölderivaten sind 

3.6.8.2 die Grenzwerte für die Abgasverluste nach§ 11 nicht einge- 50 bis 500 
halten werden 

3.6.9 Betrieb von Gasfeuerungsanlagen zur Beheizung von Gebäu- 100 bis 2 .500 
den oder Räumen mit Wasser als Wärmeträger mit einer 
Nennwärmeleistung bis zu 120 kW. die ab dem 01. 01 .1998 
errichtet wurden, ohne dass durch Herstellerbescheinigung 
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nachgewiesen ist. dass der zulässige Gehalt des Abgases an 
Stickstoffoxiden nach§ 7 Abs 2 Nr. 1 eingehalten wird 
(Ordnungswidrigkeit nach§ 22 Nr. 2, § 7 Abs. 2 i.V.m. § 62 
Abs. 1 Nr. 7 BlmSchG) 

3.6.10 Einsatz von Heizkesseln mi1 einer Nennwärmeleistung von 100 bis 2.500 
mehr als 400 kW in Gasfeuerungsanlagen zur Beheizung von 
Gebäuden oder Räumen mit Wasser als Wärmeträger, die ab 
dem 01 .01 .1998 errichtet wurden, ohne dass durch Herstel-
lerbescheinigung belegt ist. dass der Nutzungsgrad einen 
vom-Hundert-Satz von 91 nicht unterschreitet 
(Ordnungswidrigkeit nach§ 22 Nr. 4a, § 7 Abs. 3 i.V.m. § 62 
Abs. 1 Nr. 7 BlrnSchG) 

3.6. 11 Errichtung oder Betrieb von Gasfeuerungsanlagen, so dass 50 bis 500 
die Grenzwerte für die Abgasverluste nach§ 11 nicht einge-
halten werden 
(Ordnungswidrigkeit nach§ 22 Nr. 3, § 10 i.V.m. § 62 Abs. 1 
Nr. 7 BlmSchG) 

3.6.12 Einsatz der in § 3 Abs. 1 Nr. 6 oder 7 genannten Brennstoffe 250 bis 5.000 
in Feuerungsanlagen mit einer Nennwärmeleistung von weni-
ger als 50 kW oder in nicht holzbe- oder -verarbeitenden Be-
trieben 
(Ordnungswidrigkeit nach§ 22 Nr. 4, § 6 Abs . 2 i.V.m. § 62 
Abs. 1 Nr. 7 BlmSchG) 

3.6.13 Errichtung oder Betrieb einer Einzelfeuerungsanlage entgegen 100 bis 1.000 
§ 11 a Abs.1 oder 2 
(Ordnungswidrigkeit nach§ 22 Nr. 4b i.V.m. § 6 Abs. 1 Nr. 7 
BlmSchG) 

3.6.14 Verweigerung einer Messöffnung 50 bis 500 
(Ordnungswidrigkeit nach§ 22 Nr. 5, § 12 i.V.m. § 62 Abs. 1 
Nr. 7 BlmSchG) 

3.6.15 Verweigerung oder nicht rechtzeitige Gestattung von Messun- 50 bis 500 
gen 
(Ordnungswidrigkeit nach § 22 Nr 6, § 14 Abs. 1 oder 4 Satz 
1, auch i.V.m. § 15 Abs. 4 oder§ 15 Abs. 1Satz1 i.V.m. § 62 
Abs. 1 Nr. 7 BlmSchG) 

3.6.15.1 im ersten Falle 50 bis 500 
3.6. 15.2 im Wiederholungsfalle 100 bis 1.000 

3.6.15.3 nicht, nicht richtiges oder nicht rechtzeitiges Ausrüsten einer 50 bis 500 
Einzelfeuerungsanlage entgegen§ 17a Abs. 1 
(Ordnungswidrigkeit nach§ 22 Nr_ 7 i.V.m. § 62 Abs. 1 Nr. 7 
BlmSchG) 

3.615.4 nicht ooer nicht rechtzeitiges Kalibrieren oder nicht oder nicht 50 bis 500 
rechtzeitiges Prüfen einer Messeinrichtung entgegen § 17a 
Abs. 2 Satz 1 
(Ordnungswidrigkeit nach§ 22 Nr. 8 i.V.m. § 62 Abs. 1 Nr. 7 
BlmSchG) 

3.6.15.5 nicht ooer nicht rechtzeitiges Wiederholen der Kalibrierung 50 bis 500 
entgegen§ 17a Abs. 2 Satz 2 
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(Ordnungswidrigkeit nach§ 22 Nr. 9 iVm. § 62 Abs . 1 
Nr. 7BimSchG) 

3.6. 15.6 nicht oder nicht rechtzeitiges Verlegen einer Bescheinigung 50 bis 500 
entgegen § 17a Abs. 2 Satz 3 
(Ordnungswidrigkeit nach§ 22 Nr. 10 i.V.rn. § 62 Abs. 1 Nr. 7 
BlmSchG) 

3.6.15.7 nicht oder nicht rechtzeitiges Prüfen der Einhaltung der Antor- 50 bis 500 
derungen entgegen § 17a Abs. 4 oder nicht oder nicht recht-
zeitiges Wiederholen der Prüfung 
(Ordnungswidrigkeit nach§ 22 Nr. 11 i.V.rn. § 62 Abs. 1 Nr. 7 
BlmSchG) 

3.6.15.8 nicht oder nicht rechtzeitiges vorlegen eines Messberichts 50 bis 500 
entgegen§ 17a Abs. 5 Satz 1 oder 3 oder nicht oder nicht 
mindestens fünf Jahre Aufbewahrung 
(Ordnungswidrigkeit nach§ 22 Nr. 12 i.V.m. § 62 Abs. 1 Nr. 7 
BlmSchG) 

3.6.15.9 nicht, nicht richtiges oder nicht rechtzeitiges Erstatten einer 50 bis 500 
Anzeige entgegen § 18a 
(Ordnungswidrigkeit nach§ 22 Nr. 13 
1.V.m. § 62 Abs. 1 Nr. 7 BlmSchG) 

3.7 Varordnung zur EmlsslonsbQgrQnzung von lelchtflüchtl-
gen halogenierten organischen Verblndungen 2 2. 
BlmSchVvom 10.12.1 990 (BGBI. 1 S. 2694) m. Änd . 

3.7.1 Einsatz anderer als der nach § 2 Abs. 1 zugelassenen leicht 500 bis 5.000 
flüchtigen Halogenkohlenwasserstoffe 
(Ordnungswidrigkeit nach§ 18 Abs . 1 Nr . 1 l.V .m. § 62 Abs. 1 
Nr. 7 BlmSchG) 

3.7.1.1 en eines Stoffes entgegen§ 2 Abs . 2 Satz 1 oder 4 50 bis 500 
(Ordnungswidrigkeit nach§ 18 Abs. 1 Nr. 1a i.V.m. § 62 Abs. 
1 Nr. 7 BlmSchG) 

3.7.1.2 Zusetzen eines Stoffes entgegen§ 2 Abs. 2 Satz 3 50 b is 500 
(Ordnungswidrigkeit nach§ 18 Abs .1 Nr. 1b i.V.m. §62 Abs. 1 
Nr. 7 BlmSchG) 

3.7.2 Errichtung oder Be1rieb 

3.7.2.1 einer Oberflächenbehandlungsanlage entgegen den Vorschrif- 250 bis 5. 000 
ten nach § 3 Abs. 1 Satz 1, § 3Abs. 2 Satz 4, § 3 Abs. 3 oder 
4 oder§ 7 Abs. 1 oder Abs. 2 
(Ordnungswidrigkeit nach§ 18 Abs. 1 Nr . 2 a i.V.m. § 62 
Abs. 1 Nr. 7 BlmSchG) 

3.7.2.2 einer Chemischreinigungs- oder Tex1ilausrüstungsmaschine 100 bis 1.000 
entgegen§ 4 Abs. 1 oder Abs. 2 Satz 5 
(Ordnungswidrigkeit nach§ 18 Abs. 1 Nr. 2 b iV.m. § 62 
Abs. 1 Nr. 7 BlmSchG) 

3.7.2.3 einer Chemischreinigungsanlage einschl. Selbstbedienungs- 50 bis 500 
maschinen ohne Anwesenl1eit von sachkundigem Bedie-
nungspersonal entgegen § 4 Abs. fj 
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(Ordnungswidrigkeit nach§ 18 Abs. 1 Nr. 2 c iVm_ § 62 
Abs 1 Nr. 7 BlrnSchG) 

3.7.2.4 einer Chemischreinigu ngs- oder Textilausrüstungsanlage ent- 100 bis 2.500 
gegen§ 8 Abs. 1, auch i\/.m. Abs. 2 oder Abs. 3 
(Ordnungswidrigkeit nach§ 18 Abs. 1 Nr. 2 c i.V.rn. § 62 
Abs . 1 Nr. 7 BlmSchG) 

3.7.2.5 einer Extraktionsanlage entgegen den Vorschriften nach§ 5 250 bis 2.500 
Sätze 1, 3 oder 4 oder§ 9 Abs . 1 
(Ordnungswidrigkeit nach§ 18 Abs. 1 Nr. 2 d i.V.m. § 62 Abs. 
1 Nr. 7 BlmSchG) 

3.7 3 keine Zuführung der abgesaugten Abgase an einen vorge- 500 bis 5.000 
schriebenen Abscheider en1gegen § 3 Abs. 2 Satz 1 oder§ 4 
Abs. 2 Satz 1 
(Ordnungswidrigkeit nach § 18 Abs. 1 Nr . 3 1. V.m. § 62 Abs. 1 
Nr. 7 BlmSchG) 

3.7.4 Nichteinhaltung der zulässigen Massenkonzentration an 250 bis 2.500 
leichtflüchtigen Halogenkohlenwasserstoffen Im Abgas entge-
gen § 3 Abs. 2 Satz 1 oder Satz 3 oder § 4 Abs. 2 Satz 1 
(Ordnungswidrigkeit nach § 18 Abs. 1 Nr. 3 i. V.m. § 62 Abs. 1 
Nr. 7 BlmSchG) 

3.7.5 keine Zurückgewinnung von Stoffen entgegen§ 3 Abs. 2 Satz 150 bis 1.500 
2, § 4 Abs . 2 Satz 2 oder§ 5 Satz 2 
(Ordnungswidrigkeit nach § 18 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m_ § 62 Abs_ 1 
Nr. 7 BlmSchG) 

3.7.6 Zuwiderhandlungen gegen § 4 
(Ordnungswidrigkeit nach§ 18 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 i.V.m. § 62 
Abs. 1 Nr. 7 BlmSchG) 

3.7.6.1 Desorbieren eines Abscheiders mit Frischluft oder Raumluft 50 bis 500 
entgegen§ 4 Abs. 2 Satz 3 

3.7.6.2 kein Einsatz regenerierbarer Fi lter entgegen§ 4 Abs. 3 100 bis 1 .000 

3763 vorschriftswidriges Lüften eines Betriebsraumes entgegen § 4 100 bis 1 000 
Abs. 4 

3.7.6.4 vorschriftswidriger Einsatz von Stoffen entgegen § 4 Abs. 5 250 bis 2 .500 

3.7.7 Zuwiderhandlungen gegen die Sicherstellung von Überschrei-
tungen der Raumluftkonzentration an Tetrach lorethan entge-
gen§ 6 Abs. 3 
(Ordnungswidrigkeit nach§ 18 Abs. 1 Nr . 9 i. V.m. § 62 Abs. 1 
Nr. 7 BlmSchG) 

3.7.7.1 Un1erlassen von Maßnahmen 250 bis 2. 500 
3 7.7.2 nicht rechtzei tiges Treffen von Maßnahmen 150 bis 1.500 

3.7.8 Nich1einrichtung einer Messöffnung entgegen § 10 100 bis 1.000 
(Ordnungswidrigkeit nach§ 18 Abs. 1 Nr. 10 i.V.m. § 62 Abs. 1 
Nr. 7 BlmSchG) 

3.7.9 Zuwiderhandlungen gegen die Eigenüberwachungspflichten 
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nach§ 11 
(Ordnungswidrigkeiten nach § 18 Abs. 1 Nm. 11 bis 13 i.V.m 
§ 62Abs. 1 Nr. 7 BlmSchG) 

3.7.9.1 keine Führung von Aufzeichnungen entgegen§ 11 Abs. 1 150 bis 1.500 
Satz 1 

3.7.9.2 nicht vollständige Führung von Aufzeichnungen entgegen § 11 100 bis 1.000 
Abs. 1Sa1z2 

3.7.9.3 keine Erfassung der Betriebsstunden durch einen Betriebs- 150 bis 1.500 
stundenzähler entgegen § 11 Abs. 1 Satz 4 

3.7 9.4 keine oder nicht rechtzeitige Prüfung eines Abscheiders oder 100 bis 1.000 
kein schriftliches Festhalten des Ergebnisses der Prüfung 
entgegen§ 11 Abs. 2 

3.7.10 Zuwiderhandlungen gegen die Überwachungspflichten nach 
§12 
(Ordnungswidrigkeit nach § 18 Abs. 1 Nr . 14 bis 16 i.V.m. § 
62 Abs. 1 Nr. 7 BlmSchG) 

3.7.1 0.1 keine Fes1stellung der Einhaltung cler festgelegten Anforde- 150 bis 1.500 
rungen durch Messungen entgegen§ 12 Abs. 2, Abs. 3 Satz 1 

3.7.10.2 nicht rechtzeitige Feststellung der Einhaltung der festgelegten 100 bis 1.000 
Anforderungen durch Messungen entgegen§ 12 Abs. 2, 
Abs. 3 Satz 1 

3.7.1 0.3 keine oder nicht rechtzeitige Durchrführung einer Wiederho- 100 bis 1.000 
lungsmessung entgegen § 12 Abs. 4 

3.7.10.4 Unterlassen der Kalibrierung nach§ 12 Abs. 7 Satz 2 150 bis 1 .500 

3.7.10.5 nicht rechtzeitige Kalibrierung nach § 12 Abs. 7 Satz 2 100 bis 1.000 

3.7.10.6 Unterlassen der Prüfung auf Funktionsfähigkeit nach§ 12 50 bis 750 
Abs. 7 Satz 2 

3 7 10.7 nicht rechtzeitige, fehlende oder falsche Mitteilung nach § 12 150 bis 1 500 
Abs. 9 Satz 1 

3.7.10.8 nicht rechtzeitige, fehlende oder falsche Maßnahme getroffen 1 SO bis 1.500 
nach § 12 Abs. 9 Satz 2 

3.7.11 Zuwiderhandlungen gegen § 13 
(Ordnungswidrigkeit nach§ 18 Abs. 1 Nrn. 17 bis 19 i.V .m. 
§ 62 Abs. 1 Nr. 7 BlmSchG) 

3.7.11.1 keine Befüllung oder Entnahme einer Anlage entgegen§ 13 250 bis 2 . 500 
Abs. 1 

3.7.11.2 vorschriftswidrige Entnahme von Rückständen entgegen§ 13 150 bis 1.500 
Abs. 2 

3.7 11.3 keine Lagerung, kein Transport oder Handhabung von Stoffen 150 bis 1.500 
oder Rückständen in geschlossenen Behältnissen entgegen 
§ 13Abs. 3 
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3.7.12 

3.7 13 

3.7.14 

3.7.15 

3.8 

3.8.1 

3.8.2 

3.8.3 

3.8.4 

3.8.5 

3.8.5.1 
3.8.5.2 

3.9 
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vorschriftswidrige Ableitung der abgesaugten Abgase entge
gen§ 14 Satz 1, auch i.V.m. Satz 2 
(Ordnungswidrigkeit nach§ 18 Abs. 1 Nr 20 l.V.m. § 62 Abs. 
1 Nr. 7 BlmSchG) 

Betreiben einer Anlage nach § 1 Abs. 1 entgegen § 15 Abs. 1 
(Ordnungswidrigkeit nach§ 18 Abs. 1 Nr. 21 i.V.m.§62 Abs. 
1 Nr. 7 BlmSchG) 

nicht ooer nicht rechtzeitiges Zuleiten einer Information entge
gen§ 15a Abs. 1 Satz 1 
(Ordnungswidrigkeit nach§ 18 Abs. 1 Nr . 22 i.V.m. § 62 Abs. 
1 Nr. 7 BlmSchG) 

keine Aufbewahrung von Aufzeichnungen, Berichten oder Un
terlagen entgegen § 11 Abs. 1 Satz 3 oder Abs. 2 Satz 2. § 1 2 
Abs. 6 Satz 3 oder Abs. 7 Satz 3 
(Ordnungswidrigkeit nach§ 18 Abs. 2 i.V.m . § 62 Abs. 1 Nr. 7 
BlmSchG) 

Verordnung zur Auswurfbegrenzung von Holzstaub 
- 7. BlmSchV - vom 18.12.1975 (BGBI. 1S.3133)m. Änd. 

Nichtausrüstung einer Anlage Im Sinne des § 1 mit einer Ab
luftre inigungsa nlage, die ein Überschreiten des Emissionswer
tes nacl1 § 4 ausschließt 
(Ordnungswidrigkeit nach§ 7 Nr. 11. § 2 1.V.m . § 62 Abs. 1 
Nr. 7 BlmSchG) 

nicht ordnungsgemäßes Lagern von Holzstaub oder Spänen 
in Bunkern, Silos oder sonstigen geschlossenen Räumen 
(Ordnungswidrigkeit nach§ 7 Nr. 2, § 3 1 V.m. § 62 Abs. 1 
Nr. 7 BlmSchG) 

Nichtdurchführung regelmäßiger Füllstandskontrollen an Bun
kern oder Silos 
(Ordnungswidrigkeit nach§ 7 Nr. 11 , § 3 i.V m. § 62 Abs . 1 
Nr. 7 BlmSchG) 

nicht ordnungsgemäße Entleerung von Bunkern, Silos oder 
sonstigen geschlossenen Räumeni sowie von Filteranlagen, 
so dass Emissionen so weit wie möglich vermieden werden 
(Ordnungswidrigkeit nach§ 7 Nr. 2, § 3 i.V.m . § 62 Abs . 1 
Nr. 7 BlmSchG) 

Überschreitung des zulässigen Gehaltes an Staub in der Ab
luft (Ordnungswidrigkeit nach§ 7 Nr. 3, §§ 4, 8 i.V .m . § 62 
Abs. 1 Nr. 7 BlmSchG) 

bei geringfügigen Überschreitungen im W iederholungsfall 
bei bedeutenden oder langfristigen Überschreitungen 

Verordnung zur Begrenzung der Emissionen flüchtiger 
organischer Verbindungen beim Umfüllen und Lagern 
von Ottokraftstoffen - 20. BlmSchV - vom 27.05.1998 
(BGB!. 1 S. 1174 m . And.) 

Euro{€) 

250 bis 2. 500 

500 bis 5.000 

50 bis 500 

50 bis 500 

500 bis 5.000 

250 bis 2 .500 

150 bis 500 

150 bis 500 

250 bis 500 
500 bis 2.500 



35 

lfd. Nr. Euro{€) 

3.9.1 nicht genehmigungsbedürltige Anlagen 

3.9.1.1 Errichtung oder Betrieb entgegen den Vorschri ften nach § 3 
Abs. 1, § 4 Abs. 1, Abs . 3 Nr . 1, Abs. 4 oder 5 
(Ordnungswidrigkeit nach§ 12 Abs. 2 Nr 1a i.V. rn . § 62 Abs. 
1 Nr. 7 BlmSchG) 

3.9.1 .1.1 eines oberirdischen Lagertanks en1gegen § 3 Abs . 1 Satz 1 250 bis 1 .500 
3.9.1 .1.2 einer Anlage entgegen§ 4 Abs. 1 oder einer Abgasreini- 1.500 bis 15.000 

gungseinrichtung entgegen§ 4 Abs. 3 Nr. 1 
3.9.1.1.3 eines Tanklagers entgegen§ 4 Abs. 4 1 .000 bis 1 O .000 
3.9.1.1.4 einer Anlage entgegen § 4 Abs. 5 1.500 bis 15.000 

3.9.1 .2 Zuwiderhandlungen gegen dle Pflichten nach § 3 Abs. 2 Satz 1.000 bis 10.000 
1 oder Abs. 3 Satz 1 zur Ausstat1ung oder zum Betrieb eines 
Schwimmdachtanks oder Festdachtanks 
(Ordnungswidrigkeit nach§ 12 Abs. 2 Nr. 1 b l.V.m. § 62Abs. 
1 Nr. 7 BlmSchG) 

3.9.1.3 Errichtung oder Betrieb entgegen den Vorschriften nach § 3 
Abs. 4, § 5 Abs. 1 Satz 1 oder§ 6 Abs. 1 Satz 1 
(Ordnungswidrigkeit nach§ 12 Abs. 2 Nr. 1cl.V.m. §62 
Abs. 1 Nr. 7 BltnSchG) 

3.9. 1.3 .1 eines Lagertanks entgegen§ 3 Abs . 4 250 bis 1 .500 
3.9.1 .3.2 eines beweglichen Behältnisses entgegen § 5 Abs. 1 Satz 1 1.500 bis 15.000 

oder einer Anlage entgegen § 6 Abs. 1 Satz 1 

3.9.1.4 Zuwiderhandlungen gegen die Anzeigepflicht nach§ 8 Abs. 1 
(Ordnungswidrigkeit nach§ 12 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 62 Abs. 1 
Nr. 7 BlmSchG) 

3.9.1.4.1 Unterlassen der Anzeige 150 bis 1.500 
3.9.1.4.2 Erstattung einer unrichtigen Anzeige 100 bis 1.000 

3.9.1.5 Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften nach § 8 Abs. 2 
über die Feststellung der Einhaltung der Anforderungen nach 
§ 4 Abs. 2 an Gaspendelsysteme und Ober die Beseitigung 
festgestellter Mängel 
(Ordnungswidrigkeit nach§ 12 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 62 Abs. 1 
Nr. 7 BlmSchG) 

3.9.1.5.1 keine oder nicht rechtzeitige Festste llung 150 bis 1.500 
3.9.1.5.2 keine oder nicht rechtzeitige Beseitigung festgestellter Mängel 500 bis 2 .500 

3.9.1.6 keine oder nicht rechtzeitige Festste llung des Reinigungsgra- 150 bis 1.500 
des und der Emission an Dämpfen im Abgas einer Abgasrei-
nigungseinrichtung entgegen§ 8 Abs. 3 
(Ordnungswidrigkeit nach§ 12 Abs. 2 Nr . 3 i.V.m. § 62 Abs. 1 
Nr. 7 BlmSchG) 

3.9.1.7 Unterlassen der Aufbewahrung der in§ 8 Abs . 5 Satz 2 ge- 150 bis 1.500 
nannten Unterlagen 
(Ordnungswidrigkeit nach§ 12 Abs. 2 Nr . 4 i. V.m. § 62 Abs. 1 
Nr. 7 BlmSchG) 

3.9.1.8 keine oder nicht rechtzeitige Zuleitungen der in § 8 Abs. 5 100 bis 1.000 
Satz 3 genannten Unterlagen an die zuständige Behörde 
(Ordnungswidrigkeit nach§ 12 Abs. 2 Nr . 5 l.V.m. § 62 Abs. 1 
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Nr. 7 BlmSchG) 

3.10 Verordnung zur Begrenzung der Kohlenwasserstoffemis
slonen bei der Betankung von Kraftfahrzeugen 
- 21. BlmSchV - vom 07.10.1992 (BGBI. 1S. 1730) 

3.10.1 Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften über die Enich-
1ung und den Betrieb von Tankstellen nach § 3 Abs. 1 Satz 1 
(Ordnungswidrigkeit nach§ 8 Nr. 11 i V.m . § 62 Abs 1 Nr. 7 
BlmSchG) 

31 0.1.1 
3.10.1.2 

3.10.2 

3.10.2.1 
3.10.22 
3 10.2.3 

3.10.3 

3.10.3.1 
3.10.3.2 

3. 10.4 

3.10.5 

3.10.5.1 
3.10.5.2 

3.1 0.6 

3.1 0.6.1 
3.10 .6.2 

Errichtung einer Tankstelle 
Betrieb einer Tankstelle 

Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften Ober das Betrei
ben von Tankstellen nach § 3 Abs. 2 Satz 1 und das Aufbe
wahren und Vorlegen der in § 3 Abs. 2 Satz 2 genannten Be
scheinigung 
(Ordnungswidrigkeit nach§ 8 Nr. 2 i.V.m . § 62 Abs. 1 Nr. 7 
BlmSchG) 

Betreiben einer Tankstelle 
Nichtaufbewahren der Besche inigung am Betriebsort 
Nichtvorlegen der Bescheinigung auf Verlangen 

Zuwiderhandeln gegen die Vorschriften Ober das Errichten 
und Betre iben e ines Gasrückführungssystems nach§ 3 
Abs. 3 und 4 
(Ordnungswidrigkeit nach § 8 Nr. 3 i.V.m. § 62 Abs. 1 Nr. 7 
BlmSchG) 

nicht richtiges Errichten 
nicht richtiges Betreiben 

Nichteinrichtung oder nicht rechtzeitige Einrichtung elner Mes
söffnut1g entgegen§ 4 
(Ordnungswidrigkeit nach§ 8 Nr. 4 i.V.m. § 62 Abs. 1 Nr. 7 
BlmSchG) 

Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften über die Überprü
fung und Instandsetzung eines Gasrlickführsystems nach§ 5 
Abs. 1 Satz 1 
(Ordnungswidrigkeit nach§ 8 Nr. 5 i.V.m. § 62 Abs. 1 Nr. 7 
BlmSchG) 

keine oder nicht rechtzeitige Überprüfung 
nicht oder nicht rechtzeitige Instandsetzung 

Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften Ober die Prüfung 
und Instandsetzung der Unterdruclkunterstützung nach § 5 
Abs. 2 Satz 1 
(Ordnungswidrigkeit nach§ 8 Nr. 6 i.V.m . § 62 Abs. 1 Nr. 7 
BlmSchG) 

Nichtprüfenlassen oder nicht rechtzeitiges Prüfenlassen 
Nichtinstandsetzenlassen oder niclht rechtzeitiges lnstandset
zenlassen 

Euro{€) 

500 bis 5.000 
1.000 bis 10.000 

500 bis 5.000 
250 bis 2.500 
250 bis 2 500 

500 bis 5.000 
1.000 bis 10.000 

150 bis 1.500 

150 bis 1.500 
500 bis 2.500 

150 bis 1.500 
150 bis 1.500 
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3.10.7 Nichtsicherstellen der unverzüglichen Behebung 150 bis 1500 
s1gnalis1erter Störungen entgegen§ 5 Abs. 3 Satz 1 
(Ordnungswidrigkeit nach§ 8 Nr. 7 i.V.m. § 62 Abs. 1 Nr. 7 
BlmSchG) 

3. 10.8 Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften über das Aufbe-
wahren der In§ 5 Abs. 4 und§ 6 Abs. 5 Satz 2 genannten 
Unterlagen und das Vorlegen der in§ 5 Abs. 4 und§ 6 Abs. 5 
genannten Unterlagen 
(Ordnungswidrigkeit nach§ 8 Nr. 8 und Nr. 12 l.V .m. § 62 
Abs. 1 Nr. 7 BlmSchG) 

3. 10.8.1 Nichtaufbewahren oder Nichtaufbewahren für die vorge- 150 bis 1.500 
schriebene Dauer entgegen § 5 Abs. 4 

3. 10.8.2 Unterlassen der Vorlage an die zuständige Behörde entgegen 150 bis 1.500 
§ 5 Abs. 5 Satz 2 

3. 10.8.3 Unterlassen der Aufbewahrung entgegen§ 6 Abs. 4 Satz 2 150 bis 1 .500 

3.10.8.4 Unterlassen der Zuleitung an die zuständige Behörde entge- 150 bis 1.500 
gen § 6 Abs. 5 Satz 3 
(Ordnungswidrigkeit nach§ 8 Nr. 5 i.V.m. § 62 Abs. 1 Nr. 7 
BlmSchG) 

3. 10.9 keine, nicht richtige, nicht vollständige oder nicht rechtzeitige 100 bis 1.000 
Anzeige entgegen § 6 Abs. 1 
(Ordnungswidrigkeit nach§ 8 Nr. 9 i.V.m. § 62 Abs. 1 Nr. 7 
BlmSchG) 

3. 10.10 keine oder nicht rechtzeitige Festste llung der Einhaltung einer 250 bis 2.500 
in§ 6 Abs. 2 Satz 1 oder Abs. 3 gemmnten Anforderungen 
(Ordnungswidrigkeit nach§ 8 Nr. 110 i.V.m. § 62 Abs. 1 Nr. 7 
BlmSchG) 

3.1 0.11 Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften Ober die Instand-
setzung einer Tankstelle und die Durchführung einer Wieder-
holungsprüfung nach§ 6 Abs. 4 
(Ordnungswidrigkeit nach§ 8 Nr. 111 i.V.m. § 62 Abs . 1 Nr. 7 
BlmSchG) 

3.10.11.1 keine oder nicht rechtzeitige Instandsetzung 500 bis 2 .500 
3.10.11 .2 keine oder nicht rechtzeitige Wiederholungsprüfung 250 bis 2.500 

3.10.12 kein oder nicht rechtzeitiges Zuleiten einer Durchschritt 250 bis 2. 500 
entgegen§ 6 Abs. S Satz 3 
(Ordnungswidrigkeit nach§ 8 Nr. 12 i.V.m. § 62 Abs. 1 Nr. 7 
BlmSchG) 

3.10.12.1 kein oder nicht rechtzeitiges Erfassen der Abgasmenge 100 bis 1.000 
entgegen§ 6 Abs. 6 Satz 1 
(OrdnungswidrigKeit nach§ 8 Nr. 113 i.V.m. § 62 Abs . 1 Nr 7 
BlmSchG) 

3.11 Verordnung über elektromagnetische Felder 
- 26. BlmSchV - vom 16.12.1996(BGBl. I S . 1966) 

3.11. 1 Errichten oder Betreiben elner Hochfrequenzanlage entgegen 2.500 bis 7.500 
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§ 2 oder einer Niederfrequenzanlage entgegen§ 3 Satz 1 
(Ordnungswidrigkeit nach§ 9 Nr. 11 i.V m § 62 
Abs. 1 Nr. 7 BlmSchG) 

3. 11 .2 Errichtung oder wesentliche Änderung einer Niederfrequenz- 500 bis 5.000 
anlage entgegen § 4 
(Ordnungswidrigkeit nach§ 9 Nr. 2 i.V.m. § 62 Abs. 1 Nr. 7 
BlmSchG) 

3.11.3 entgegen§ 7 Abs. 1 oder 2 Satz 1 eine Anzeige nicht, nicht 250 bis 1.000 
richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstatten 
(Ordnungswidrigkeit nach§ 9 Nr. 3 i.V.m. § 62 Abs. 1 Nr. 7 
BlmSchG) 

3.12 Verordnung zur Begrenzung der Emissionen flüchtiger 
organischer Verbindungen bei dlQr VenNendung organl-
scher Lösemittel In bestimmten Anlagen 
- 31 . BlmSchV - vom 21 .08.2001 (BGBI. 1s_2180) 

3.12.1 Errichtung und Betrieb einer nicht genehmigungsbedürftigen 500 bis 15.000 
Anlage entgegen den Vorschriften nach§ 3 Abs. 1 Nr. 1 oder 
§ 4 Sa12 1 

3.12.2 keine Anzeige nach§ 5 Abs. 2 150 bis 1.500 

3.12.3 keine richtige oder Keine rechtzeitige Anzeige nach§ 5 Abs. 2 100 bis 1.000 

3.12.4 keine Feststellung der Einhaltung der Anforderungen nach§ 5 100 bis 2.500 
Abs. 4 Satz 1 oder Abs. 6 Satz 1 oder 3 

3.12.5 keine richtige oder keine rechtzeitige Feststellung der Einhai- 50 bis 1.500 
1ung der Anforderungen nach§ 5 Abs. 4 Satz 1 oder Abs. 6 
Satz 1 oder3 

3.12.6 keine Ausstattung der Anlage nach§ 5 Abs. 5 Satz 1 500 bis 2.500 

3. 12.7 keine rechtzeitige Ausstattung der Anlage nach§ 5 Abs. 5 250 bis 2.500 
Satz 1 

3. 12.8 keine Vorlage eines Reduzierungsplans nach§ 5 Abs. 7 100 bis 2.500 
Satz 1 

3. 12.9 keine richtige, keine vollständige oder keine rechtzeitige Vor- 100 bis 1.500 
lage eines Reduzierungsplans nach§ 5 Abs. 7 Satz 1 

3. 12.10 keine, keine richtige oder keine rechtzeitige Mitteilung nach 50 bis 500 
§ 5 Abs. 7 Satz 2 oder Abs. 9 Satz 1 

3. 12.11 keine Aufbewahrung oder keine Aufbewahrung einer Ausferti- 100 bis 1.000 
gung des Reduzierungsplans oder eines Berichts für die vor-
geschriebene Dauer der Aufbewahrung nach § 5 Abs. 7 Satz 
4 oder Abs. 8 Satz 2 

3.1 2.12 keine ErstellLmg oder kein Erstellenlassen eines Berichtes 100 bis 1.000 
nach§ 5 Abs . 8 Satz 1 

3.12.13 keine richtige, keine vollständige oder keine rechtzeitige Er- 75 bis 750 
stellung eines Berichtes oder kein richtiges. kein vollständiges 
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oder kein rechtzeitiges Erstellenlassen eines Berichtes nach 
§ 5 Abs 8 Satz 1 

3.12.14 keine Maßnahme nach§ 5 AbS. 9 Satz 2 150 bis 1.500 

3. 12.15 keine richtige oder keine rechtzeitige Maßnahme nach§ 5 100 bis 1.000 
Abs. 9 Sa12 2 

3. 12.16 eine Ableitung der Abgase nach § 7 Abs. 1 250 bis 2.500 

3. 12.17 keine richtige Ableitung der Abgase nach§ 7 Abs. 1 200 bis 2. 000 

3.12.18 keine Zuleitung der Information an die zuständige Behörde 100 bis 1.000 
nach§ 8 Abs . 1 Satz 1 

3.12.19 keine rechtzeitige Zuleitung der Information an die zuständige 100 bis 750 
Behörde nach § 8 Abs. 1 Satz 1 

3.13 32. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
1 mm issionsschutzgesetzes {Geräte- und Maschl nenlärm-
schutzverordnung - 32. BlmSchV) vom 29.08.2002 (BGBI. 1 
S. 3478) m. Änd. vom 06.01 .2005 (BGB!. 1S. 2. 219) 
gesetzlicher Höchstsatz der Geldbuße: 50.000 € 

3.13.1 Betreiben eines Gerätes oder einer Maschine entgegen§ 7 100 bis 5.000 
Abs. 1 Sa1z 1 

3.13.2 nicht. nicht richtige, nicht vollständige oder nicht rechtzeitige 500 bis 2000 
Un1errichtung der zuständigen Behörde entgegen § 7 Abs. 2 
Satz 3 

3.14 Schornstelnfegerhandwerksgesetz {SchfHWGl l.d.F. vom 
26.11 .2008 m. Änd. 
gesetzlicher Höchstsatz der Geldbuße: 5 000 € 

3.14.1 Nicht oder nicht rechtzeitiges Relni;gen oder Überprüfen einer bis 3.000 
kehr- und überprüfungspflichtigen Anlage entgegen§ 1 Abs. 1 
S. 1 1.V.m. § 1 Abs. 1 S . 2 undf oder i V.m. § 1 Abs. 1 S. 3 
SchfHwG (Ordnungswidrigkeit nach§ 24 Abs. 1 Nr. 1 
SchfHwG) 

3.14.2 Nicht, nicht richtige, nicht vollständige oder nicht rechtzeitige bis 2.500 
Mitte ilung entgegen § 1 Abs. 2 Satz 1 SchfHwG 
(Ordnungswidrigkeit nach§ 24 Abs. 1 Nr . 2 SchfHwG) 

3.14.3 Nichtdulden des Zutritts entgegen§ 1 Abs. 3 S. 1 oder S. 2 bis 3.000 
SchfHwG 
(Ordnungswidrigkeit nach§ 50 Abs. 1 Nr . 2 SchfG, § 24 Abs. 
1 Nr. 3 SchfHwG) 

3. 14.4 nicht richtiges oder nicht vollständiges Ausfüllen des Form- bis 2.500 
blanes entgegen § 4 Abs. 2 SchfHwG 
(Ordnungswidrigkeit nach§ 24 Abs. 1 Nr. 4 SchfHwG) 

3.14.5 nicht, nicht richtige, nicht vollständtge oder nicht rechtzeitige bis 5.000 
Meldung entgegen § 5 Abs. 2 
(Ordnungswidrigkeit nach§ 24 Abs. 1 Nr. 5 SchfHwG) 
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3.14.6 nicht, nicht richtige C>der nicht vollständige Übergabe des bis 5.000 
Kehrbuchs entgegen§ 19 Abs. 3Satz1 sowie der dort ge-
nannten Unterlagen und/oder Daten 
(Ordnungswidrigkeit nach§ 24 Abs. 1 Nr 6 SchfHwG) 

3.14.7 nicht oder nicht vollständige Löschung der Daten entgegen bis 5.000 
§ 19 Abs . 3 Satz 2 
(Ordnungswidrigkeit nach§ 24 Abs. 1 Nr. 6 SchfHwG) 

3.15 Hamburgisches Passivraucherschutzgesetz {HmbPSchG} 
vom 11.07.2007 (HmbGVBL S. 211) 

3.15.1 Rauchen in einem Rauchverbotsbereich nach§ 2 HmbPSchG V so 
(Verstoß gegen § 5 Abs. 1 Nr. 1 HmbPSchG) 
gesetzlicher Höchstsatz der Geldbuße: 200 Euro 

3. 15.2 Der Hinweispflicht nach§ 3 HmbPSchG nicht nachkommen V 100 
(Verstoß gegen § 5 Abs. 1 Nr. 2 HmbPSchG) 
gesetzlicher Höchstsatz der Geldbuße: 500 Euro 

3.15.3 Als Verantwortliche oder Verantwortlicher entgegen der V 200 
Verpflichtung nach§ 4 Abs. 2 keine Maßnahmen ergreifen, 
um weitere Verstöße gegen das Rauchverbot zu verhindern 
(Verstoß gegen§ 5 Abs. 1 Nr. 3 HmbPSchG) 
gesetzlicher Höchstsatz der Geldbuße: 500 Euro 

3.16 Hamburglsches Gesetz zum Schutz gegen Lärm 
{Hamburglsches Lärmschutzgesetz - HmbUirmSchG) 
vom 30. November 2010 (HmbGVBI. Nr. 44 , Seite 621) 
Gesetzlicher Höchstsatz der Geldbuße in 
§ 9 Abs. 2 HrnblärmSchG: 5.000 Euro 

3.16.1 § 9 Abs. 1 Nr. 2 entgegen§ 2 Abs. 1 an Sonn- und Feiertagen 
sowie an Werktagen in der Zeit von 20 Uhr bis 7 Uhr in Gebie-
ten. in denen das Wohnen nach planungsrechtlichen Vor-
schritten allgemein zulässig ist, Arbeiten unter Einsatz von 
Werkzeugen oder Geräten durchführt, die unbeteiligte Perso-
nen durch Geräusche erheblich belästigen 100 bis 500 

3.16.2 § 9 Abs. 1 Nr. 3 entgegen§ 3 Abs. 1 ein Tonwiedergabegerät 
zwischen 21 Uhr und 7 Uhr in Gebieten, in denen das Woh-
nen nach planungsrechtJichen Vorschriften allgemein zulässig 
ist, in solcher Lautstärke benutzt. dass unbeteiligte Personen 
erheblich belästigt werden 150 bis 2.000 

3.17 Gesetz zum Schutz vor nlchtlonlslerender Strahlung bei 
der Anwendung am Menschen {INiSG} vom 29.07.2009 
(BGBI. 1 S. 2433), In der jeweils geltenden Fassung 

Gesetzlicher Höehstsatz der Geldbuße: 50.000 € 

Zuwiderhandlungen gegen das Verbot§ 4 NiSG nach § 8 
Abs.1 Nr. 4, Minderjährigen die BenLitzung einer UV-
Bestrahlungs-Anlage zu gestatten 

- durch den Betreiber (Gewerbetreibender) 300 - 3.000 
- durch sonstige Personen/Angestellte 150 - 3.000 
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3.18 

3.18.1 

3.18.2 

3. 18.3 

3. 18.4 
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UV-Schutz-Verordnung (UVSV} vom 20.07.2011 (BGBI S. 
1412) 
Gesetzlicher Höchstsatz der Geldbuße: 50.000 € 

Zuwiderhandeln des Betreibers eines UV-Bestrahlungsgerätes 
gegen die Vorschrift nach§ 3 Abs. 1, d ie Grenzwerte für die 
Bestrahlungsstärke einzuhalten 

Erläuterung: Zuwiderhandlung kann sich nur auf eine Kabi
ne/ein Gerät beziehen oder auf alle Kabinen/Geräte undtoder 
auch mehrere Vorschriften 

Zuwiderhandlungen des Betreibers eines UV
Bestrahlungsgerätes gegen die Vorschriften nach § 3 Abs.2 
• Nr. 1, UV-Schutzbrillen der Schutzstufe 2-5 nach DIN EN 

170 in ausreichender Zahl bereitzuhalten und jedem Nut
zer vor der Benutzung eines UV-Gerätes durch das Perso
nal des Betreibers anzubieten, 

• Nr. 2, bei der Bestrahlung von Nutzern mit einem UV
Bestrahlungsgerät, das bauartbedingt variable Entfernun
gen der bestrahlten Person zum Gerät zulässt, den erfor
derlichen Mindestabstand einztJhalten (etwa durch eine 
Markierung oder bauliche Maßnahme) 

• Nr. 3, dass die erlorderliche Notabschaltung am Gerät die 
Strahlung sofort beendet und vom Nutzer während der Be
strahlung leicht erreicht werden kann. 

• Nr. 4. dass das UV-Bestrahlungsgerät über eine Zwangs
abschaltung bei einer erythemwirksamen Bestrahlung von 
mehr als 800 Joule pro Quadratmeter verfügt, 

• Nr. 5, dass am UV-Bestrahlungsgerät eine 
erythemwirksarne Bestrahlung von maximal 100 Joule pro 
Quadratmeter eingestellt werden kann. 

Zuwiderhandlungen des Be1reibers eines UV
Bestrahlungsgerätes gegen die Vorschriften nach 

§ 3 Abs. 2 Nr. 6. die Wartung und die Prüfung der E inhaltung 
der Anforderungen von Abs. 1 und Nr_ 1-5, insbesondere die 
Prüfung der Sicherheitseinrichtung:en und erforderlichenfalls 
eine Messung der Bestrahlungsstärke, durch fachkundiges 
Personal unter Berücksichtigung der Betriebs- und Wartungs
anleitung des Herstellers durchzuführen und im Betriebsbuch 
nach Anlage 4 zu dokumentieren; die Betriebs- und War
tungsanleitung ist dem Geräte- und Betriebsbuch beizufügen 

oder 

§ 3 Abs. 2 Nr. 7, die im Geräte- oder Betriebsbuch nach Anla
ge 4 geforderten Angaben und Unterlagen vollständig und auf 
dem jeweils aktuellen Stand zu halten. 

Zuwiderhandlungen des Betreibers eines UV
Bestrahlungsgerätes gegen die Vorschriften nach§ 4 Abs. 1, 

• Nr. 1, dass mindestens eine für den Umgang mit UV
Bestrahlungsgeräten nach Abs. 4 qualifizierte Person 
(Fachpersonal) während der Betriebszeiten der UV
Bes1rahlungsgeräte für den Kontakt mit Nutzern und die 

Euro{€) 

500 - 50.000 

500 - 50.000 

200 - 25.000 

1.000 - 20.000 
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Überprüfung der UV-Bestrahlungsgeräte anwesend Ist 

Zuwiderhandlungen des Betreibers eines UV· 
Bestrahlungsgeräts gegen die Vorsehritten nach § 4 Abs. 1, 
• Nr. 2 .. dass das Fachpersonal anbietet, den Nutzer in die 

sichere Bedienung des UV-Bestrahlungsgerätes einschließ
lich der Notabschaltung einzuweisen, 

• Nr. 3 , dass das Fachpersonal anbietet, eine auf die Person 
abgestimmte Hauttypbestimmung nach Anlage 1 vorzi.J
nehmen, 

• Nr. 4., dass das Fachpersonal a1nbietet, einen auf die Per
son abgestimmten Dosierungsplan nach Anlage 5 zu erstel
len 

Zuwiderhandlungen des Betreibers eines UV
Bestrahlungsgeräts gegen die Vorschriften nach§ 7 
• Abs. 1, Hinweise nach Anlage 7 für Nutzer deutlich sicht

und lesbar Im Geschäftsraum und In der Kabine auszuhän
gen (Aushang Im Geschäftsraum und Aushang pro Kabine) 

• Abs. 2, Informationen dauerhaft und deutlich sieht- und les
bar am UV-Bestrahlungsgerät anzubringen; Anbringung In 
der Kabine ausnahmsweise möglich, wenn es auf Grund 
der Beschaffenheit des UV-Bestrahlungsgerätes nicht mög
lich ist, d ie Information am Gerät anzubringen; auch hier 
müssen sie deutlich sieht· und lesbar und dem Bestrah
lungsgerät eindeutig zugeordnet sein: 

3 maximale Bestrahlungsdauer der Erstbestrahlung 
von ungebräunter Hau1 Lind Höchstbestrahlungsdauer für die 
Hauttypen 1 bis VI und Hinweis, dass die Hauttypen 1 und II 
Ausschlussk riterien für die Nutzung von UV
Bestrahlungsgeräten sind. 
2. Hinweis .Warnung" und folgender oder sinngemäßer Inhalt: 
.Vorsicht! UV-Strahlung kann akute Schäden an Augen und 
Haut verursachen, führt zu vorzeitiger Hautalterung und e r
höht das Risiko, an Hautk rebs zu erkranken. Empfeh lungen 
zum Gesundheitsschutz beachten' Schutzbrille tragenl Medi
kamente und Kosmetika können die UV-Empfindlichkeit der 
Hallt erhöhen." 

• Abs . 3, im Eingangsbereich des Geschäftsraumes den gut 
sieht- und lesbaren Hinweis ~ Benutzung von Solarien für 
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren verboten" anzu
bringen; in sonstigen öffentlich zugänglichen Räumen direkt 
an dem UV-Bestrahlungsgerät 

• Abs . 4 , den Nutzern eine Informationsschrift zur Mitnahme 
anzub ieten mit Inhalt wie Anlage 8 

Zuwiderhandlungen des Betreibers eines UV-Bestrahlungs
geräts gegen die Vorschriften nach§ 8 Abs . 1 für jedes UV
Bestrahlungsgerät fortlaufend ein Geräte- und Betriebsbuch 
zu führe n gemäß Anlage 4, es nach der letzten Nutzung des 
UV-Bestrahlungsgerätes drei Jahre aufzubewahren, die Unter
lagen vor unbefugtem Zugriff zu schüt2en 

Zuwiderhandlungen des Betreibers eines UV
Bestrahlungsgeräts gegen die Vorschriften nach§ 8 Abs. 2, 
Aufzeichnungen nach § 4 Abs 1 Nlr. 3 (Hauttypbestimmung) 

Euro{€) 

200- 10.000 

200 - 20.000 

200 - 20.000 

100 - 20.000 
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lfd. Nr. Euro{€) 

und 4 (Dosierungsplan) oder Kopien oder Abschriften sechs 
Monate nach ihrer Erstellung aufzubewahren und sie vor un-
befugtem Zugriff zu schützen. 

3.19 Trlnkwasserverordn u ng 
TrinkwV 2001 vom 21.05.2001 (BGBI. 1 Nr. 24 S. 959) in der 
Fassung der Bekanntmachung vorn 28. 11 .2011 (BGBI 1 

s. 2370) 

3. 19.1 entgegen§ 5 Abs. 4 -5 Satz 2 eine hinreichende Desinfekti- 250 - .500 
onskapazität nicht vorhält, 

3.19.2 einer vollzieh baren Anordnung nach§ 9 Abs. 1 Satz 4, Abs . 4 500 - 2 .500 
Satz 1 oder Abs. 7 Satz 1 Nr. 1 oder§ 20 Abs. 1 zuwiderhan-
delt, 

3.19.3 entgegen§ 13 Abs. - auch i.V.m. Abs. 4 Satz 2, entgegen§ 150- 1.500 
13 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 5 , oder§ 16 Abs. 1 Satz 1,2, oder 
3 eine Anzeige nicht, nicht richtig nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig erstattet , 

3. 19.4 entgegen § 14 Abs. 1 oder Abs. 3 Satz 1 eine Untersuchung 150 - 1.500 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht in der vorge-
schriebenen Weise durchführt undl nicht. nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht in der vorgeschriebenen Weise durch-
führen lässt, 

3. '19 .5 entgegen § 1 5 Abs. 3 Satz 1 das Untersuchungsergebnis 150 - 1.500 
nicht, nicht richtig, nicht volls1ändig, nicht in der vorgeschrie-
benen Weise oder nicht rechtzeitig aufzeichnen, 

3.19.6 entgegen § 1 5 Abs. 3 Satz 4 eine Kopie nicht oder nicht recht- 150- 1.500 
zeitig übersendet oder das Original oder eine dort genannte 
Ausfertigung nicht oder nicht mindestens zehn Jahre verfüg-
bar hält, 

3. 19.7 entgegen§ 15 Abs . 4 Satz 1 eine Untersuchung durchführen, 150 - 1.500 

3. 19.8 entgegen§ 16 Abs. 2 Satz 1 eine Untersuchung oder eine 150-2.500 
Sofortmaßnahme nicht oder, nicht rechtzeitig durchführt und 
nicht oder nicht rechtzeitig durchführen lässt, 

3.19.8.a entgegen § 16 Abs. 3 das Gesundheitsamt nicht, nicht richtig, 150 - 1.500 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig unterrichtet. 

3. 19.9 entgegen § 16 Abs. 4 Satz 1 oder 2 eine Aufzeichnung nicht, 150 - 1.500 
nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen 
Weise oder nicht rechtzeitig macht oder nicht oder nicht min-
destens sechs Monate zugänglich hält, 

3. 19.10 entgegen § 16 Abs. 4 Satz 3 einen Aufbereitungsstoff oder 150- 1.500 
dessen Konzentration im Trinkwasser nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht 
rechtzeitig bekannt gibt, 

3. 19.11 entgegen § 1 6 Abs 5 Satz 1 einen Maßnahmenplan nicht, 150 - 1.500 
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig aufstellt, 

3. 19.11 .a Entgegen § 17 Abs. 1 eine dort gerna nnte Anlage errichtet, 150 - 1.500 



lfd. Nr. 

3. 19. 12 

3. 19.13 

3. 19.14 

3. 19.15 

3. 19.16 

3. 19. 17 

3.20 

3.20.1 

3.20.2 

3.20.3 

4. 

4.1 

4.1. 1 

4.2 
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betreibt, unterhält oder stilllegt 

entgegen§ 17 Abs. 1 eine Wasserversorgungsanlage mit ei
nem dort genanntem Wasser führenden Te il verbinden 

entgegen§ 17 Abs. 2 Satz 1 eine Leitung oder eine Entnah
mestelle nicht, nicht richtig oder nicht recht2eitig kennzeichnet 

entgegen § 18 Abs. 3 eine Person nicht unterstützen oder ei
ne Auskunft n icht, nicht richtig, niclht vollständig oder nicht 
rechtzeitig erteilt. 

entgegen§ 2 1 Abs. 1 Satz 1 lnfomnationsmaterial nicht, n icht 
richtig , nicht vollständig oder nicht rechtzelttg übermittelt 

entgegen§ 2 1 Abs. 1 Satz 3 einen Verbraucher nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig informiert 

entgegen§ 21 Abs. 1 Satz 4 eine Information nicht, nicht rich
tig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig bekannt macht 

Hamburgische Verordnung über die Hygiene und lnfekti· 
onsprävention in medizinischen Einrichtungen 
(HmbMedHvgVO) vom 27.03.2012 (HmbGVBI. S. 137} 

Entgegen den Vorgaben der§§ 5. 6 Abs. 4 und§ 8 Abs. 3 
kein oder kein ausre ichendes Fachpersonal zu beschäftigen 

Entgegen§ 11 keine Bewertung der erfassten Daten zu noso
komialen Infektionen, Antibiotikaresistenzen und Antibiotika
verbrauch vorzunehmen 

Entgegen § 14 Abs. 1 infektionssclhutzrelevante Informationen 
nicht oder nicht rechtzeitig weiterzugeben 

Lebensmittelrecht 

Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtennlttelge
setzbuch - LFGB - vom 01.09.2005 (BGBI. 1 S.2618, 3007) 
in der geltenden Fassung 
gesetzlicher Höchstsatz der in§ 60 LFGB geregelten 
Geldbuße: 
gestaffelt 
20.000 € 
50.000 € 
100 .000 € 
Verstöße gegen die in folgenden Vorschriften enthaltenen 
OWi-
Tatbestände: 

§ 60 (alle Tatbestände) 

Miich· und Margarinegesetz vom 25.07 . 1990 (BGBL. 1 
S. 1471) in der geltenden Fassung 
gesetzlicher Höchstsatz der in§ 14 MilchMargG genannten 
Geldbuße: 
gestaffelt 
10.000 € 

Euro{€) 

500- 2.500 

250-2.500 

150 - 1.500 

150 - 1.500 

150 - 1.500 

150 - 1.500 

500 bis 1.000 

500 bis 800 

800 bis 1.000 

150 bis 10.000 

100 bis 250 



lfd. Nr. 

5. 

5.1 

5.1.1 

5.1.2 

5.1.3 

51.4 

5.1.5 

5 1.6 

5.1.7 

5.1.8 

5.1.9 

5.1.10 

5.1.11 
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25.000 € 
Verstöße gegen d ie in§ 14 en1haltenen OWi-Tatbestände 

Baurecht 

Hamburgische Bauordnung fHBauOl vom 14.12.2005 
(HmbGVBI S 525, 563) In der geltenden Fassung 
gesetzlicher Höchstsatz der Geldbuße: 100.000 € 
Ordnungswidrigkeiten nach§ 80 Abs . 1 HBauO. 
Ordnungswidriges Handeln (je nac:h Umfang und Bedeutung) 
durch vorsätzliches und fahrlässiges Handeln nach: 

§ 80 Abs. 1 Nr. 1 HBauO 
Herbeiführung von Gefährdungen etc. oder Unterlassen von 
Schutzmaßnahmen 

§ 80 Abs. 1 Nr. 2 HBauO 
Verwendung von Bauprodukten ohne Ü-Zeichen oder 
CE-Zeichen 

§ 80 Abs . 1 Nr. 3 HBauO 
unzulässige Anwendung nicl1t geregelter Bauarten 

§ 80 Abs 1 Nr 4 HBauO 
unzulässige Kennzeichnung von Ba uprodukten mit dem 
0-Zeichen 

§ 80 Abs . 1 Nr. 5 HBauO 
Pflichtverletzungen der am Bau Beteiligten oder ihrer Vertreter 

§ 80 Abs. 1 Nr. 6 HBauO 
Fliegende Bauten 
• ohne Ausführungsgenehmigung in Gebrauch nehmen 
- ohne Anzeige in Gebrauch nehmen 
- ohne Gebrauchsabnahme in Betrieb nehmen 

§ 80 Abs. 1 Nr.7 HBauO 
Errichten, Ändern, BenulZen oder !Beseitigen von Anlagen 
ohne Genef1migung oder Abweichungsentscheidung Ue Nut· 
zungsei nheit) 

§ 80 Abs. 1 Nr. 8 HBauO 
vorzeitiger Baubeginn vor Zugang der Genehmigung bzw. vor 
dem Vorliegen erforderlicher Bescheinigungen 

§ 80 Abs . 1 Nr. 9 HBauO 
Beginn der Bauausführung eines Gebäudes trotz fehlender 
Absteckung der Grundfläche und Festlegung und Kennzeich
nung der Höhenlage 

§ 80 Abs. 1 Nr. 10 HBauO 
Nichtvorhalten von Genel1migungsunterlagen an der Baustelle 
von Baubeginn an 

§ 80 Abs. 1 Nr. 11 HBauO 
fehlende oder verspätete Baubeginnanzeige vor Ausführungs
beginn und bei Wiederaufnahme der Arbeiten nach mehr als 3 
Monaten Unterbrechung 

Euro{€) 

500 bis 20.000 

100 bis 10.000 

500 bis 20.000 

2 .000 bis 25.000 

100 bis 20.000 

500 bis 10.000 
100 bis 2.000 
500 bis 10.000 

500 bis 50.000 

500 bis 20.000 

500 bis 10.000 

500 bis 5 .000 

500 bis 5.000 



lfd. Nr. 

5. 1. 12 

5. 1. 13 

5. 1.14 

5. 1. 15 

5. 1. 16 

5.2 

5.2.1 

5.2.2 

5.2.3 

5.2.4 

5.3 

5.3.1 

46 

§ 80 Abs . 1 Nr. 12 HBauO 
Nichtanzeige von Beginn und Beendigung bestimmter Bauar
beiten 

§ 80 Abs . 1 Nr. 13 HBauO 
Fortführung bestimmter Bauarbeiten ohne Zustimmung der 
Bauaufsichtsbehörde bzvv. des Prüfsachverständigen für 
Bautechnik 

§ 80 Abs. 1 Nr. 14 HBauO 
Benutzung baulicher Anlagen trotz fehlender sicherer Be-
nutzbarkeit oder vor erfolgter Anze.ige (je Nutzungseinheit) 

§ 80 Abs. 1 Nr. 15 HBauO 
Inbetriebnahme der genannten Anlagen trotz fehlender Be-
scheinigung über die sichere Benutzbarkeit (je Anlage) 

§ 80 Abs. 2 HBauO 
Abgabe unrichtiger Pläne und Erklärungen, um auf einen vor-
gesehenen Verwaltungsakt Einfluss zu nehmen (je nach 
Umfang und Bedeutung) 

Verordmmg Ober Prüfingenieurinnen und 
Prüflngenleure1 Prüfsachverständige und technische 
Prüfungen 'Prüfverordnung - PVOl vom 14.02.2006 
(HmbGVBI. S. 79) in der ge ltenden Fassung 
gesetzlicher Höchstsatz der Geldbuße: 100.000 € 

gern. § 80 Abs.1 Nr. 16. Abs.3 HBauO für vorsätzliches oder 
fahrlässiges Handeln 

§ 22 Nr. 1 PVO 
unberechtigtes Führen einer Bezeichnung; Ausstellen von 
Bescheinigungen. ohne die jeweils benötigte Anerkennung. 

§ 22 Nr. 2 PVO 
vorsätzliche oder fahrlässige Nichtveranlassung oder verspä-
tete Veranlassung vorgeschriebener Prüfungen 

§ 22 Nr. 3 PVO 
vorsätzliches oder fahrlässiges Ausstellen unrichtiger 
Prüfbeschein lgungen 

§ 22 Nr.4 PVO 
vorsätzliches oder fahrlässiges Unterlassen der fristgemäßen 
Mängelbeseitigung, bei Gefährdung von Leben, Gesundheit 
oder erheblichen Vermögenswerten 

Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen und 
offenen Stellplätzen (Garagenverordnung- GarVO) vom 
17.01.2012 (HrnbGVBI. S. 8) in der geltenden Fassung 
gesetzl icher Höchstsatz der Geldbuße: 100.000 € 
gern. § 80 Abs . 1 Nr. 16, Abs. 3 HBauO 
für vorsätzliches oder fahrlässiges Handeln 

§ 23 Nr. 1 GarVO 
Überschreitung der CO-Werte durch unzureichenden Betrieb 
maschineller Lüftungsanlagen 

Euro{€) 

500 bis 5.000 

2.000 bis 20.000 

500 bis 2.000 

500 bis 20.000 

500 bis 10.000 

1 000 bis 50.000 

1.000 bis 30.000 

500 bis 10.000 

1 000 bis 30.000 

500 bis 10.000 



lfd. Nr. 

5.3.2 

5.3.3 

5.4 

S.5 

5.5.1 

5.5.2 

5.5.3 

5.5.4 

5.5.5 

5.5.6 

5.5.7 

5.5.8 

5.6 
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§ 23 Nr. 2 GarVO 
Fehlende ständige Beleuchtung während der 
Benutzungszeit bei Mittel- und Großgaragen 

§ 23 Nr. 3 GarVO 
unzulässige Aufbewahrung brennbarer Stoffe in Garagen 

NN 

Verordnung Ober den Bau und Betrieb von 
Verkaufsstätten {Verkaufsstättenverordnung - VkVO} vom 
05.08.2003 (HmbGVBI. S. 413) in der geltenden Fassung 
gesetzlicher Höchstsatz der Geldbuße: 100.000 € 
gern . § 80 Abs . 1 Nr.16, Abs. 3 HBauO für vorsätzliches oder 
fahrlässiges Handeln 

§ 33 Nr. 1 VkVO 
Einengung von Ladenstraßen. Fluren und Hauptgängen 

§ 33 Nr. 2 VkVO 
Abschließen von Türen im Zuge von Rettungswegen während 
der Betriebszeit 

§ 33 Nr. 3 VkVO 
unzulässiges Anbringen von brennbaren Dekorationen oder 
unzulässiges Abslellen von Gegenständen im Bereich der 
Rettungswege 

§ 33 Nr. 4 Vk.VO 
Abstellen von Gegenständen in Ladenstraßen oder Haupt-
gängen 

§ 33 Nr. 5 VkVO 
Nichtfreihaltung der Rettungswege auf dem Grundstück oder 
der Flächen für die Feuerwehr 

§ 33 Nr. 6 VkVO 
Abwesenheit des Betreibers oder dessen Vertreters während 
der Betriebszeit 

§ 33 Nr. 7 VkVO 
Unterlassen der Bestellung des Brandschutzbeauftragten und 
der Selbsthilfekräfte für den Bra ndschutz in der erforderlichen 
Anzahl 

§ 33 Nr. 8 Vk.VO 
Verstoß gegen die Verpflichtung, als Betreiber für die 
Anwesenheit der erforderlichen Sefüsth ilfekräfte für den 
Brandschutz während der Betriebszeit zu sorgen 

Verordnung Ober den Bau und Betrieb von 
Vers am ml ungsstätt~m {Versammlungsstättenverordnung 
- VStättVO) vom 05.08.2003 (HrnbGVBI. S. 420) in der gel
tenden Fassung 
gesetzlicher Höchstsatz der Geldbuße: 100.000 € 
gern.§ 80 Abs. 1 Nr.16, Abs. 3 für vorsätzliches oder fahrläs

siges Handeln 

Euro{€) 

500 bis 10.000 

500 bis 20.000 

500 bis 20.000 

500 bis 20. 000 

500 bis 20.000 

500 bis 20.000 

500 bis 30.000 

500 bis 5.000 

2.000 bis 50.000 

2.000 bis 50.000 



lfd. Nr. 

5.6.1 

5.6.2 

5.6.3 

5.6.4 

5.6.5 

5.6.6 

5.6.7 

5.6.8 

5.6 .9 

5.6.10 

5.6.11 

5.6.12 

5.6.13 

5.6. 14 
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§ 47 Nr. 1 VStättVO 
Nichtfreihalten der Rettungswege auf dem Grundstück. 
der Zufahrten, der Aufstell - und Bewegungsflächen 

§ 47 Nr. 2 VStättVO 
Nichtfreihalten der Rettungswege in der Versammlungsstätte 

§ 47 Nr. 3 VstättVO 
Verschließen oder Feststellen von Türen in Rettungswegen 
während des Betriebes 

§ 4 7 Nr. 4 Vst.ättVO 
Überschreitung der Anzahl der genehmigten Besucherp lätze 
oder Änderung der genehmigten Anordnung der Besucher
plätze Ue Mehrplatz oder Änderung ) 

§ 47 Nr .5 VStättVO 
Nichteinrichtung der erforderlichen Abschrankungen 

§ 4 7 Nr. 6 VStättVO 
Verwendung oder A nbringen unzuEässiger Materialien 

§ 47 Nr.7 VStättVO 
Aufbewahren oder Nichtentfernen unzulässiger Ausstattl mgen 
auf bzw. von der Bühne 

§ 4 7 Nr. 8 VStättVO 
Aufbewahrung pyrotechnischer Gegenstände, brennbarer 
Flüssigkeiten oder anderen brennbaren Materials außerhalb 
vorgesehener Magazine 

§ 47 Nr.9 VStättVO 
Verstoß gegen das Rauchverbot sowie die Verwendung 
offenen Feuers. brennbarer Flüssigkeiten oder Gase, explosi
onsgefährlicher Stoffe oder pyrotechnischer Gegenstände 

§ 47 Nr. 10 VStättVO 
Nichtinbetriebnahme der Sicherheirtsbeleuchtung 

§ 47 Nr. 11 VStättVO 
Inbetriebnahme von Lasera nlagen ohne Schutzvorkehrungen 

§ 47 Nr. 12 VStättVO 
Abwesenheit als Betreiber. Verans1alter oder beauftragter 
Veranstaltungsleite r während des Betriebs 

§ 47 Nr. 13 VStättVO 
Nich1einstellung des Betriebs wegen erheblicher Sichertieits 
rnängel durch Betre iber, Ve ranstalter oder beauftragte Veran
staltungsleiter 

§ 47 Nr. 14 VStättVO 
Zulassung des Betriebs von Bühnen oder Szenenflächen 
durch Betreiber. Veranstalter oder beauftragte Veranstal
tungsleiter ohne Anwesenheit der erforderlichen Verantwortli
chen oder Fachkräfte für Veranstaltungstechnik oder Verlas
sen der Versamm lungsstätte durch die vorstehend aufgeführ-

Euro{€) 

2.000 bis 60.000 

2 .000 bis 60.000 

2.000 bis 60.000 

100 bis 2.000 

500 bis 20.000 

500 bis 10.000 

500 bis 10.000 

1.000 bis 50.000 

1.000 bis 50.000 

500 bis 20.000 

500 bis 10.000 

500 bis 20.000 

1 000 bis 50.000 

2.000 bis 50.000 



lfd. Nr. 

5.6.15 

5.6.16 

5.6.17 

5.6.18 

5.6.19 

5.6.20 

5.7 

5.7.1 

5.7.2 

6. 

6.1 
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ten Personen während des Betriebs 

§ 47 Nr. 15 VStättVO 
Verlassen der Versammlungsstätte während des Betriebes als 
Verantwortlicher oder Fachkraft für Veranstaltungstechnik, als 
erfahrener Bühnenhandwerker oder Beleuchter oder a ls auf
sichtführende Person 

§ 47 Nr. 16 VStättVO 
fehlende Brandsicherheitswache oder Nichtanzeige der 
Veranstaltung 

§ 47 Nr. 17 VStättVO 
Unterlassen der vorgeschriebenen Unterweisungen durch Be
treiber oder Veransta lter 

§ 47 Nr. 18 VStättVO 
Unterlassen der Bestellung eines Ordnungsdienstes oder 
Ordnungsdienstleiters durch Betreiber oder Veransta lter 

§ 47 Nr. 19 VStättVO 
mangelhafte Aufgabenwahrnehmung durch Ordnungsdienst
leiter oder Ordnungsdienstkräfte 

§ 47 Nr. 20 VStättVO 
Un1erlassen oder nicht fr istgerechte Erfüllung einer Anpas
sungspflicht durch den Betreiber 

Verordnung Ubar den Bau und BetrlQb von 
BQherbcugu ngsstätten 
{ßeherbernungsstättenverordnung - BeVO! vom 
05.08.2003 (HmbGVBI. S 448) in der geltenden Fassung 
gesetzl icher Höchstsatz der Geldbuße : 100.000 €gern. § 80 
Abs. 1 Nr.16, Abs. 3 H BauO für 
vorsätzliches und fahrlässiges Handeln 

§ 14 Nr. 1 BeVO 
Nichtfreihaltung der Renungswege und Versperren von Türen 
im Zuge von Rettungswegen sowie Verstoß gegen die Ver
pflichtung, für eine leichte Türöffnung von innen zu sorgen 

§ 14 Nr. 2 BeVO 
Nichtanbringen des Rettungswegplanes und von Hinweisen 
zum Verhalten bei einem Brand in jedem Beherbergungsraum 

Tiefbau- und Gartenbauwesen! Abfallentsorgung, 
Naturschutzrecht und derglelchen 

Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung 
der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfä llen 
{Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG) vom 24.2.2012 
(BGBl I S. 2 12) 
Verordnung über die Vermeidung und Verwertung von 
Verpackungsabfällen <Verpackungsverordnung - Ver
packV) vom 2 1.8.1998 (BGBI. 1 S. 2379), zuletzt geändert 
durch Art. 5 Abs. 19 des Gesetzes zur Neuordnung des 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallrechts vom 24.2.2012 (BGBI 1 
S. 212) 

Euro{€) 

2.000 bis 50.000 

2.000 bis 50.000 

500 bis 5.000 

5.000 bis 50.000 

1.000 bis 20.000 

5.000 bis 80.000 

500 bis 30.000 

500 bis 20.000 
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lfd. Nr. Euro{€) 

Verordnung über die Überlassung, Rücknahme und 
Umweltverträgliche Entsorgung von Altfahrzeugen 
{AJtfahrzeug-Verordnung - AltfahrzeugV} in der Fassung 
der Bekanntmachung vorn 21 .062002 (BGBI. 1 S. 221 4), zu-
letzt geändert durch Art. 5 Abs. 18 des Gesetzes zur Neuord-
nung des Kreislaufwlrtschafts- undl Abfallrechts vom 
24.2 .2012 (BGBI 1 S. 21 2) 

Gesetz über das Inverkeh rbringen, die Rücknahme und die 
umweltverträgliche Entsorgung von Batterien und Akkumula-
toren (Batt~rlegesetz - BattG) vom 25. Juni 2009 (BGBI 1 S. 
1582). zuletzt geändert durch At1. 4 des Gesetzes zur NeLJ.. 
ordnung des Kreislaufwirtschafts- und Abfallrechts vom 
24.2.2012 (BGBl I S. 212) 

gesetzlicher Höcllstsatz der Geldbuße: 100.000 €für die Fälle 
aus Ziffer 6 .1.11 , Unterziffern 1 bis 7, 10, 13 und 14, in den 
übrigen Fällen 10.000 € 

KrelslaufwlrtschaftsgQsett - KrWG 
6. 1. 1 Behandeln, Lagern oder Ablagern, z.B. durch Wegwerfen, 

Vergraben, Verbrennen von 

6. 1.1.1 Gegenständen des Hausmülls (Ohll)e Sperrmüll) 
6. 1'1 .1.1 unbedeutenden Umfangs (z.B. Zigarettenschachteln, Obst- u. 35 bis 70 

Lebensmittelreste), Flüssigkeiten bis 1f2 Ur. bzw. kg) 

6. 1. 1. 1.2 1/2 bis 1 Ur. bzw. kg 50bis1 00 

61 1.13 bis 2 Ltr bZ\.'11. kg 70 bis 150 

6. 1.1.1.4 über 2 Ltr. bzw. kg. je Ltr. bzw. kg 120 bis 600 

6. 1.1.1.5 scharfkantigen, ätzenden und schneidenden Gegenständen 75 bis 300 
(z.B. Glasscherben, Blech· und 
Eisenreste) 

6. 1.1.2 Gegenständen des Sperrmülls 

6.1.1.2.1 Einzelstücken kleineren Umfangs (z.B. Fernseher, Kinderwa- 75 bis 250 
gen, Stuhl) 

6. 1. 1.2.2 mehrere Einzelstücke kleineren Umfangs bzw. Einzelstücke 150 bis 1.000 
größeren Umfangs (z.B. Kühlschrank, Ofen, Schrank) 

6.1.1.2.3 mehrere Einzelstücke bzw. eine Menge darüber hinaus mit 250 bis 2.000 
1 m~ oder 2 Ztr. 

6.1.1.2 .4 Sperrmüll über 1 m~ bzw. 2 Ztr. 400 bis 2.000 

6.1.1.3 Altreifen; pro Stück 75 

6.1.2 Lagern, Ablagern von Fahrzeugwracks 
Fahrrad 100 
Moped und Motorrad 250 
PKW 500 
LKW, Anhänger, Traktor, Wohnwagen, Omnibus 1.000 bis 2.000 



lfd. Nr. 

6. 1.3 

6.1.4 

6. 1.4. 1 
6.1.4.2 
6.1 .4.3 

6.1.5 

6. 1.5. 1 
6. 1.5.2 
6.1.5.3 
6.1.5 .4 

6. 1.6 

6. 1.6. 1 
6. 1.6.2 

6. 1.7 

6. 1.7.1 
6.1.7.2 
6.1.7.3 
6. 1.7.4 

6. 1.8 

6.1.8.1 
6.1.8.2 

6.1.9 

6.1.9.1 
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Behandeln (z.B . Ausbrennen) von Fahrzeugen 
je Fahrzeug 

Lagerung und Ablagerung von Bauschutt und 
Baustellenabfällen 

bis 1 m3 

bis 5m:; 
über 5 m:. 

Lagern oder Ablagern von Fäkalien, Klärschlamm, Abfällen 
aus Massentierhaltungen und ähnlichen insbesondere 
schlammigen Abfäl len 

Verunreinigung durch kleine Mengen von Fäkalien 
bis 1 m :; 
bis 5m;$ 
über 5 m" 

Behandeln, Lagern oder Ab lagern von Schlachtabfällen 
und Tierkadavern, soweit nicht das Tierische Nebenprodukte
Beseitigungsgesetz Anwendung findet 

bis 20 kg 
mehr als 20 kg 

Behandeln, Lagern oder Ablagern von pflanzlichen Abfällen, 
soweit es sich nicht um Abfälle handelt 
• aus privaten Haushaltungen, die von dem Abfallerzeuger 

oder -besi1zer auf den im Rahmen seiner privaten Lebens
führung genutzten Grundstücken verwertet werden. z.B. 
durch Kompostierung(§ 17 Abs. 1 Satz 1 KrWG); 

• d ie auf landwirtschaftlich, gärtnerisch oder forstwirtschaft
lich genutzten Grundstücken anfallen, sowie Erdaushub. 
soweit sie keine schädlichen Be imengungen enthalten und 
auf dem Grundstück beseitigt werden, auf dem sie angefal
len sind (§ 1 der Verordnung über die Beseitigung von Ab
fällen außerhalb von Abfallbeseitigungsanlagen vom 
15.1 0 .1974, HmbGVBI. S. 311). 

bis 1 Eimer 
bis 1 Handwagen, Kofferraum 
1 LKW-Fuhre 
darüber 

Lagern oder Ablagern von gefährlichen Abfällen (§ 48 KrWG), 
vvie z.B. Medikamente, Leuchtstoffröhren, Lösemittel, 
Farbreste. Öl, Chemikalien - soweit nicht als Straftat (§ 326 
StGB) zu verfolgen -

bis 2 Ur. oder 2 kg 
darüber 

Verpackungsverordnung - VerpackV 
Ordnungswidrigkeiten nach§ 69 Absatz 1 Nummer 8 KrWG 

entgegen§ 4 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 Satz 1 e ine Ver-

Euro{€) 

150 bis 1.000 

50 bis 300 
300 bis 800 

800 bis 3.000 

30 bis 100 
100 bis 300 
300 bis 800 

800 bis 3.000 

50 b is 200 
200 bis 2.000 

bis 50 
bis 100 

100 bis 500 
500 bis 2.000 

300 bis 1 . 500 
600 bis 5.000 

250 b is 500 
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packung nicht oder nicht rechtzeitig zurücknehmen oder einer 
erneuten Verwendung oder einer stofflichen Verwertung nicht 
zuführen. 

6.1.9.2 entgegen § 5 Absatz 1 Satz 1 eine Umverpackung nicht oder 250 bis 500 
nicht rechtzeitig entfernen und dem Endverbraucher Gelegen-
heit zum Entfernen oder zur Rückgabe der Urnverpackung 
nicht geben, 

6. 1.9.3 entgegen§ 5 Absatz 2, § 6 Absatz 8 Satz 3 oder§ 8 Absatz 1 250 
Satz 2 einen Hinweis nicht, nicht richtig oder nicht vol lständig 
geben, 

6.1 9.4 entgegen§ 5 Absatz 3 Satz 1 Sammelgefäße nicht oder nicht 250 bis 500 
in der vorgeschriebenen Weise bereitstellen, 

6.1 .9.5 entgegen§ 5 Absatz 3 Satz 3 eine Umverpackung einer er- 250 bis 10.000 
neuten Verwendung oder einer slofflichen Verwertung nict1t 
zuführen. 

6.1.9.6 entgegen§ 6 Absatz 1 Satz 1 sich an einem dort genannten 250 bis 10.000 
System nicht beteiligen, 

6.1.9.7 entgegen§ 6 Absatz 1 Satz 3 eine Verkaufsverpackung an 250 bis 1 . 000 
Endverbraucher abgeben. 

6.1.9.8 entgegen § 6 Absatz 3 Satz 2 eine Verpackung einer Verwer- 250 bis 1 . 000 
tung nicht zuführen, 

6.1.9.9 entgegen§ 6 Absatz 3 Satz 2 in Verbindung mit Anhang 1 250 bis 1.000 
Nummer 2 Absatz 1 Satz 1 nicht sicherstellen, dass Verpa-
ckunge n erfasst werden. 

6.1.9.10 entgegen§ 6 Absatz 8 Satz 1 oder Satz 6 eine Verkaufsver- 250 bis 1 . 000 
packung nicht zurücknel1men oder einer Verwertung nicht zu-
führen, 

6. 1.9. 11 entgegen§ 7 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 Satz 1 eine Ver- 250 
kaufsverpackung nicht zurücknehmen oder einer Verwertung 
nicht zuführen, 

6.1.9.12 entgegen § 8 Absatz 1 Satz 1 nicht dafür sorgen, dass Verpa- 250 bis 10.000 
ckungen zurückgegeben werden k6nnen, 

6.1.9.13 entgegen § 8 Absatz 2 zurückgenommene Verpackungen ei- 250 bis 10.000 
ner erneuten Verwendung oder einer Verwertung nicht zufüh-
ren. 

6.1.9.14 entgegen § 9 Absatz 1 Satz 1, 3 oder Satz 5 ein Pfand nicht 250 bis 1 . 000 
erheben oder nicht oder nicl1t rechtzeitig erstatten, 

6 1.9.15 entgegen§ 9Absatz1 Satz4 eine Einweggetränkeverpa- 250 bis 1.000 
ckung nicht, nicht richtig oder nich1 rechtzeitig kennzeichnen 
oder sich an einem bundesweiten Pfandsystem nicl1t beteili-
gen, 

6.1.9.16 entgegen§ 9 Absatz 1 Satz 6 ein Pfand ohne Rücknahme der 250 bis 1 . 000 
Verpackung erstatten, 
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6.1.9.17 entgegen § 13 Absatz 1 Verpackungen oder Verpack ungsbe- 500 bis 10.000 
standteile in Verkeh r bringen, 

6.1 .9.18 entgegen§ 14 Satz 2 andere Nummern oder Abkürzungen 250 bis 1.000 
verwenden. 

Ordnungswidrigkeiten nach§ 69 Absatz 2 Nummer 15 KrWG 

6.1.9.19 entgegen § 6 Absatz 2 Satz 5 in Verbindung mit Anhang 1 250 bis 1.000 
Nummer 4 Satz 2 oder Satz 3 eine Dokumentation nicht, nicht 
richtig , nicht vollständig oder nicht recht2eitig erstellen, 

6.1.9.20 entgegen§ 6 Absatz 2 Satz 5 in Verbindung mit Anhang 1 250 bis 1 000 
Nummer 4 Satz 9 e ine Bescheinigung nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig hi nterlegen, 

6 1.9.21 entgegen§ 6 Absatz 2 Satz 5 in Verbindung mit Anhang 1 250 bis 1 . 000 
Nummer 4 Satz 11 eine Dokumentation nicht oder nicht recht-
zeitig vorlegen. 

6.1.9.22 entgegen§ 6 Absatz 3 Satz 2 In Verbindung mit Anhang 1 250 bis 1 . 000 
Nummer 2 Absatz 3 Satz 3 einen Nachweis nicht. nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erbringen, 

6.1 .9.23 entgegen§ 6 Absatz 3 Satz 2 In Verbindung mit Anhang 1 500 bis 10.000 
Nummer 2 Absatz 3 Satz 5 eine Bescheinigung nicht, nicht 
richtig , nicht vollständig oder nicht rechtzeitig hinterlegen, 

6. 1.9.24 entgegen § 6 Absatz 3 Satz 2 in Verbindung mit Anhang 1 250 bis 1.000 
Nummer 2 Absatz 3 Satz 7 einen Nachweis nicht oder nicht 
rechtzeitig vorlegen. 

6.1.9.25 entgegen § 6 Absatz 3 Satz 2 in Verbindung mit Anhang 1 250 bis 1.000 
Nummer 3 Absatz 3 Satz 1 einen Nachweis nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig führen. 

6. 1.9.26 entgegen§ 6 Absatz 8Satz1 oder Satz 6. jeweils in Verb in- 250 bis 1.000 
dung mit Anhang 1 Nummer 4 Satz 2 oder Satz 3, eine Doku-
mentation nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig erstellen, 

6. 1.9.27 entgegen§ 6 Absatz 8 Satz 1 oder Satz 6, jeweils in Verb in- 500 bis 10.000 
dung mit Anhang 1Nummer4 Satz 9, eine Bescheinigung 
nicht. nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig hin-
terlegen, 

6. 1.9.28 entgegen§ 6 Absatz 8 Satz 1 oder Satz 6, jeweils in Verb in- 250 bis 1.000 
dung mit Anhang 1Nummer4 Satz 11, eine Dokumentation 
nicht oder nicht rechtzeitig vorlegen. 

6. 1.9.29 entgegen § 8 Absatz 3 Satz 1 in Verbindung mit Anhang 1 250 bis 1.000 
Nummer 4 Satz 2 oder Satz 3 eine Dokumentation nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstel len, 

6. 1.9.30 entgegen§ 8 Absatz 3 Satz 2 eine Dokumentation nicht oder 250 bis 1 000 
nicht rechtzeitig vorlegen. 
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6.1.9.31 entgegen§ 1OAbsatz 1 Satz 1 eine Vollständigkeitserl<lärung 250 bis 1 000 
nicht, nicht richtig, nicht volls1ändigi oder nicht rechtzeitig ab-
geben oder nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der 
vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig hinterlegen, 

6. 1.9.32 entgegen§ 10 Absatz 6 Satz 1 eine Information nicht, nicht 250 bis 1.000 
richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig hinterlegen. 

6.1. 10 Altfahrzeug-Verordnung -AltfahrzeugV 
Ordnungswidrigkeiten nach§ 69 Abs. 1 Nr. 8 KrWG i.V.m. 
§ 11 A ltfahrzeugV 

6.1 .10.1 entgegen § 3 Absatz 1 Satz 1 ein A ltfahrzeug nicht zurück- 500 bis 1.000 
nehmen, 

6. 1. 102 entgegen § 3 Absatz 1 Satz 2 ein Altfahrzeug nicht in der vor- 500 bis 1.000 
geschriebenen Weise zurücknehmen, 

6.1.10.3 entgegen§ 3 Absatz 6 Satz 1 nicht sicherstellen, dass Altteile 500 bis 1.000 
aus Kraftfahrzeugreparaturen zurückgenommen werden, 

6.1.10-4 entgegen§ 4 Absatz 1, 3 oder Absatz 4 Satz 1 ein Fahrzeug, 100 bis 500 
ein Altfahrzeug oder e ine Restkarosse überlassen, 

6.1.10.5 entgegen§ 4 Absatz 2 Satz 5 ein Altfahrzeug einer anderen 100 bis 500 
als der dort genannten Verwertung zuführen, 

6.1.10.6 entgegen§ 5 Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit Anhang 100 bis 500 
Nummer 2. 1.2 Satz 1 ein Altfahrzeug behandeln. 

6. 1.10.7 entgegen § 5 Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit Anhang 50 bis 500 
Nummer 3.2.2. 1 Satz 1 eine Batterie nicht oder nicht rechtzei-
tig entnehmen, einen FliJssiggastank nicht oder nicht rechtzei-
tig behandeln oder ein Bauteil nicht oder nicht rechtzeitig de-
montieren oder nicht oder nicht rechtzeitig entsorgen lassen 
und nicht oder nicht rechtzeitig unschädlich machen. 

6. 1. 10.8 entgegen § 5 Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit Anhang so bis 500 
Nummer 3.2.2. 1 Satz 2 eine dort genannte Betriebsflüssigkeit 
oder ein dort genannles Betriebsmittel nicht oder nicht recht-
zeitig entfernen oder nicht. nicht In der vorgeschriebenen 
Weise oder nicht rechtzeitig sammeln, 

6.1.10.9 entgegen § 5 Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit Anhang 150 bis 500 
Nummer 3.2.3.2 Satz 1 dort genaninte Stoffe, Materialien oder 
Bauteile nicht oder nicht rechtzeitig entfernen, 

6. 1. 10.10 entgegen § 5 Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit Anhang 50 bis 500 
Nummer 3.2.3.3 Satz 1 dort genannte Stoffe, Materialien oder 
Bauteile nicht oder nicht rechtzeitig abbauen und nicht oder 
nicht rechtzei tig ausbauen oder nicht oder nicht rechtzeitig der 
Wiederverwendung oder stofflichen Verwertung zuführen, 

6.1.10.11 entgegen § 5 Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit Anhang 50 bis 500 
Nummer 3.2.4. 1 Satz 6 dort genannte Materia lien, Bau-
teile oder Betriebsflüssigkeiten der Wiederverwendung 
oder der stofflichen Verwertung nicht oder nicht rechtzeitig 



lfd. Nr. 

6. 1. 10.12 

6. 1 10.1 3 

6.1.10.14 

6.1.10.15 

6.1.10.16 

6.1. 10.17 

6.1. 10.18 

6.1. 10.1 9 

6.1.10.20 

6.1.10.21 

6.1.11 

6.1. 11 .1 

6.1.11 .2 

6.1.11 .3 

6.1 . 11 .4 

6.1.11.5 
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zuführen, 

entgegen § 5 Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit Anhang 
Nummer 4 .1 1 Satz 3 eine Restkarosse annehmen oder 
schreddern. 

entgegen § 5 Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit Anhang 
Nummer 4. 1.2 Satz 1 die dort genannten Gewichtsprozente 

der Verwertung oder der stofflichen Verwertung 
nicht zuführen. 

entgegen§ 5 Absatz 2 Satz 2 ein Altfahrzeug oder eine 
Restkarosse annehmen oder behandeln, 

entgegen§ 8 Absatz 2 Satz 1 Fahrzeuge, Werkstoffe oder 
Bauteile in den Verkehr bringen. 

Ordnungswidrigkeiten nach§ 69 Abs. 2 Nr. 15 KrWG l.V.m. 
§ 11 Altfa hrzeugV 

entgegen§ 4 Absatz 2 Satz 1 die Überlassung nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig beschein!-
gen 

entgegen§ 4 Absatz 2 Satz 3 einen Veiwertungsnachweis 
ausstellen. 

entgegen § 4 Absatz 2 Satz 4 eine Annahmestelle oder 
eine Rücknahmestelle beauftragen, 

entgegen § 5 Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit Anhang 
Nummer 3.2.3.3 Satz 1 oder Nummer 4. 1.2 Satz 1 nicht 
belegen, dass der entsprechende Anteil verwertet wurde 

entgegen§ 6 eine Bescheinigung erteilen, 

entgegen § 7 Absatz 1 eine Bescheinigung oder ein Überwa-
chungszertifikat nicht, nicl1t ricl1tig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig vorlegen. 

Batteriegesetz - BattG 
Ordnungswidrigkeiten nach§ 22 BattG 

entgegen § 3 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 Satz 1 Batterien 
in den Verkehr bringen, 

entgegen§ 3 Absatz 3 Batterien in den Verkehr bringen. 

entgegen § 3 Absatz 4 Batterien anbieten, 

entgegen § 4 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit einer Rechts-
verordnung nach § 20 Nummer 1 eine Anzeige nicht. nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstatten, 

entgegen§ 4 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit einer Rechts-
verordnung nach§ 20 Nummer 1 eine Mitteilung nicht, nicht 
richtig. nicht vollständig oder nicht rechtzeitig machen, 

Euro{€) 

so bis 500 

50 bis 100 

100 bis 500 

50 bis 500 

10 bis 50 

500 

300 

500 

1.000 

250 bis 1.000 

250 bis 10.000 

250 bis 10.000 

250 bis 10.000 

250 bis 1.000 

250 bis 1.000 



lfd. Nr. 

6.1.11.6 

6. 1 11 .7 

6.1.11.8 

6. 1. 11.9 

6. 1. 11.10 

6. 1. 11 '1 1 

6. 1.11 .1 2 

6. 1. 11.13 

6.1.11 .14 

6.1.11.1 5 

6111 .16 

6.1. 11.17 

6.2 

6.2.1 

6.2. 1. 1 
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entgegen§ S Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit§ 14 Absatz 1 
Satz 1 oder Satz 2 in Verbindung mit einer Rechtsverordnung 
nach§ 20 Nummer 2, j eweils auch In Verbindung mit§ 5 Ab
satz 2, dort genannte Altbatterien nicht, nicht richtig oder nicht 
volls1ändig verwerten, 

entgegen § 5 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit § 14 Absatz 1 
Satz 3, jeweils auch in Verbindung mit § 5 Absatz 2, dort ge
nannte Altbatterien nicht, nicht richtig oder nicht vollständig 
beseitigen, 

entgegen § 6 Absatz 1 Satz 2 eine Information nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig bereitstellen, 

entgegen § 6 Absatz 1 Satz 3 eine Anzeige nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstanen. 

entgegen§ 9 A bsatz 2 Satz 1 oder § 12 Absatz 1 oder Absatz 
2 Geräte-Altbatterien dem Gemeinsamen Rücknahmesystem 
nicht zur Abholung bereitstellen. 

entgegen§ 9 Absatz 4 die dort genannten Kosten getrennt 
ausweisen, 

entgegen § 1 0 Absatz 1 Satz 1 oder Satz 2 ein Pfand nicht 
erheben oder nicht erstatten, 

entgegen § 14 Absatz 2 Satz 1 Fahrzeug- oder Industrie
Altbatterien durch Verbrennung oder Deponierung beseitigen, 

entgegen§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 b is 6, jeweils auch 
in Verbindung mit Absatz 2 oder Absatz 3 Satz 1 oder Satz 3, 
oder entgegen § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 eine Doku
mentation nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig vorlegen. 

entgegen § 1 7 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 3 Satz 1 e ine Bat
terie nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig kennzeichnen. 

entgegen § 17 Absatz 6 in Verbindung mit einer Rechtsver
ordnung nach§ 22 Nummer 4 eine Fahrzeug- oder Gerätebat
terie nicht, nicht r ichtig , nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 
mit e iner Kapazitätsangabe versehen, 

entgegen§ 18 Absatz 1 Satz 1 oder Satz 2 einen Hinweis 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig] oder nicht in der vorge
schriebenen Weise geben oder einer Warensendung nicht 
beifügen. 

Hamburglsches Wegegesetz CHWG) i.d.F. vom 22. 1.1974 
(HmbGVBI. S. 41 , 83), zuletzt geändert am 21.11.2006 
(HmbGVBI. S. 562) 
gesetzl icher Höchstsatz der Geldbuße: 50.000 € 

unbefugtes Benutzen nicht zum Befa~1ren bestimmter Wege
flächen mit Fahrzeugen 

ohne Beschädigung des Weges {§-§ 72 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 

Euro{€) 

500 bis 10.000 

2.500 bis 10.000 

250 bis 10.000 

250 bis 1 . 000 

500 bis 10.000 

250 bis 1.000 

250 bis 1.000 

500 bis 10.000 

250 bis 1 . 000 

500 bis 10.000 

250 bis 1 000 

250 bis 1 . 000 

50 bis 100 
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6.2.1.2 

6.2.2 

6.2.2.1 

6.2.2.2 

6.2.2.3 

6.2.2.4 

6.2.2.5 

6.2.2.6 

6.2.2.7 

6.2.2.8 

6.2.2.9 

6.2.3 

6.2.3.1 

6.2.3.2 

6.2.3.3 

6.2.3 .4 

6.2.4 
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18 Abs . 1 HWG) 

mit Beschädigung des W eges(§ 72 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. §§ 18 
Abs.1, 23 Abs_ 1 HWG) 

Benutzung eines Weges über den Gemein- oder Anliegerge
brauch(§§ 16, 17 HWG) hinaus ohne die nach§ 19 Abs. 1 
ertorderliche Erlaubnis (§ 72 /ms. 1 Nr. 2 i.V.m . §§ 16, 17 und 
19 Abs . 1 HWG) durch 

ambulante stände, z.B. Info-Stände je nach Größe und Be
deutung 

Werbeträger, Werbeanlagen, Hinweisschilder und Sonderbe
leuchtung sowie Anschläge an Wegezubehör je nach Größe 
und Bedeutung 

Warenauslagen, Warenständer je nach Größe und Bedeutung 

Warenverkaufsstand 

Aufstellung von Tischen und Stühlen mit Bewirtung 

Aufstellung von Tischen und Stühlen ohne Bewirtung 

unbefug1es Abstellen eines (Kraft)-Fahrzeuges {Hinweis auf 
FW der BSU) Wenn das Fahrzeug durch den Verantwortli
chen selbst beseitigt wurde: 
bei Motorrädern, Mopeds 
bei Fahrzeugen bis 2,8 t zul. Gesamtgewicht 
bei Fahrzeugen über 2,8 t zul. Gesamtgewicht einschl. 

Wohnwagenanhänger 

unbefugtes Abstellen eines (Kraft)-Fahrzeuges. 
Wenn das Fahrzeug zwangsweise beseitigt werden musste: 
bei Motorrädern, Mopeds 
bei Fahrzeugen bis 2,8 t zul. Gesamtgewicht 
bei Fahrzeugen über 2,8 t zul. Gesamtgewicht (e inschl. 

Wohnwagenanhänger) 

Abstellen von Containern, Baufahrzeugen und Lagern von 
Baumaterial 

Benutzung einer privaten Verkehrsfläche zum Aufstellen von 
Gegenständen ohne die erforderliche Erlaubnis 
(§ 72 Abs. 1 Nr. 2 iVm. § 25 Abs_ 2) 

Warenauslage 

Warenverkaufsstand 

Aufstellung von Tischen und Stühlen mit Bewirtung 

Aufstellung von Tischen und Stühlen ohne Bewirtung 

Nichterlüllung der in einer Erlaubnis nach§§ 18, 19, 22 oder 
25 HWG enthaltenen Auflagen 
(§ 72 Abs. 1 Nr 3 l.V.m. den v.g. Bestimmungen) 

Euro{€) 

100 bis 500 

50 bis 1.000 

100 bis 10.000 

50 bis 1.000 

100 bis 1.000 

250 bis 2.500 

125 bis 1.250 

38 
100 

200 

120 
300 

500 

50 bis 1.000 

25 bis 400 

25 bis400 

50 bis 500 

100 bis 1.000 

75 bis 750 

50 bis 500 
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6.2.5 Veränderungen eines Weges ohne die erforderliche Erlaubnis 100 bis 5.000 
(§ 72 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. § 22 Abs 1 HWG) 

6.2.6 Verunreinigung öffentlicher Wege 100 bis 5.000 
(§ 72 Abs. 1 Nr. 5 i.V.m . § 23 Abs. 1 HWG) 

6.2.7 Beschädigung öffentlicher Wege 250 bis 15.000 
(§ 72 Abs. 1 Nr. 5 i.V.m. § 23 Abs. 1 HWG) 

6.2.8 Verteilung von Handzetteln zu gewerblichen Zwecken 100 bis 500 
(§ 72 Abs. 1 Nr. 5 i.V.m . § 23 Abs. 3 Nr. 1 HWG) 

6.2.9 Einschränkungen des Lichtraumprofils durch Bäume oder so bis 150 
Sträucher von Anliegergrundstücken 
(§ 72 Abs. 1 Nr. 6 i.V.m. § 23 Abs. 5 HWG) 

6.2.10 Nichterfüllung der Reinigungspflicht oder Verstöße gegen 50 bis 250 
Anforderungen an die Erfüllung der Reinigungspflicht 
(§ 72 Abs. 1 Nr. 6 , 7 und 9 i.V.m. §§ 29. 30,33 und 34 Satz 2 
HWG) (siehe auch Ziff. 2 .1 8.2 des Bußgeldkatalogs) 

6.2. 11 Unterlassen der Bekanntgabe des Reinigungsp flichtigen oder 20 
seines Beauftragten durch Aushartg im Hausflur 
(§ 72 Abs. 1 Nr. 6 i.V.m . §§ 35. 29 HWG) (siehe auch Zlff. 
2.1 8 .1 des Bußgeldkataloges) 

6.2.12 Nichterfüllung der Verpflichtung zur Herrichtung und Unterhai- 250 bis 15.000 
tung der privaten Verkehrsfläche in einem verkehrssicheren 
Zustand 
(§ 72 Abs. 1 Nr. B i.V.m. § 25 Abs. 1 Satz i HWG) 

6.3 Grünanlagen 

6.3.1 Gesetz über Grün- und Erholungsanlagen vom 18.10.1957 
(BL 12133 - a = GS 2137-1 ). zuletzt geändert am 15.02.2011, 
(HmbGVBI. S. 73,75) 
gesetzl icher Höchstsatz der Geldbuße: 1.000 € 

Benutzen einer öffentlichen Grün- und Erholungsan lage über 25 b is 250 
den Rahmen ihrer Zweckbestimmung hinaus ohne entspr. 
Erlaubnis 
(§ 8 Abs. 1 Nr. 3 i.V.rn. § 4 Abs. 2) 

6.3.2 Verordnung zum Schutt der öffentlichen Grün- und 
Erholungsanlagen vom 26.08.1975 (HmbGVBI. S. 154), 
zuletzt geändert am 05.07 .2005 (HlmbGVBL S. 279) 
gesetzlicher Höchstsatz: der Geldbuße: 1.000 € 

6.3.2.1 Mitnahme von Hunden sowie verbotenes Freila llfenlassen von 25 bis 150 
Hunden (s. auch 2.4) 
(§ 1 Abs. 3 Nr . 6 der Verordnung iVm. § 8 Abs_ 1 Nr. 1) 

6.3.2 .2 sonstige Verstöße gegen Verbote ~§ 1 Abs. 3 Nm. 1-5 sowie 25 bis 150 
7-15 der Verordnung i.V.m. § 8 Abs. 1 Nr. 1 Grünanlagenge-
setz) 

6.3.3 VQrordnung zum Schutt der Grünfläche Relherstlegknle 



59 

lfd. Nr. Euro{€) 

vom 26.07.2011 (HmbGVBI. S. 375) 
Gesetzlicher Höchstsatz der Geldbuße: 1.000 € 
Verstöße gegen Verbote nach§ 1 Abs. 3 der Verordnung 25 bis1 50 
iVm. § B Abs. 1 Nr. 1 Grünanlagengesetz 

6.4 Naturschutzrecht 

6.4. 1 Verordnung zum Schutz des Baumbestandes und der 
Hecken in der Freien und Hansestadt Hamburg vom 
17.09.1948 in der geltenden Fassung (Baumschutzverord-
nung) (BL 1 791 i, HmbGVB 1. 1981, 167 = GS 791-1-3 ), zuletzt 
geändert am 11.05.2010 (HmbGVBI. S. 350, 369) 
gesetzlicher Höchstsatz der Geldbuße: 50.000 € 

6.4.1. 1 Verstöße gegen§§ 2, 5 VO i.V.m. § 29 Abs. 1 Nr. 1 
HmbBNatSchAG 

6.4.1.1.1 Entfernen, Beschädigen oder sonst wie Beeinträchtigen von 
Knicks 
bis 10 m 100 bis 2.500 
bis 100 m 500 bis 5.000 
über 100 m 1.000 bis 25.000 

6.4.1.1 .2 Entfernen, Beschädigen oder sonst wie Beeinträchtigen von 
Hecken 
bis 10 m 50 bis 1.000 
bis 100 m 250 bis 2 . 500 
über 100 m 500 bis 10.000 

6.4. 1.1 .3 Entfernen, Beschädigen oder sonst wie Beeinträchtigen von 
Einzelbäumen 
einfacher Baum 50 bis 1 000 
in schweiwiegenden Fällen 1.000 bis 10.000 
herausragender Baum 10.000 bis 25.000 

6.4.1.1.4 Entfernen, Beschädigen oder sonst wie Beeinträchtigen von 2.500 bis 25.000 
Baumreihen oder Baumgruppen 

6.4.2 Diverse Verordnungen zum Scl1utz von Landschaftsschutzge-
bieten - Landschaftsschutzveroll'dnungen -
(GV 791-1-7ff.) 
gesetzlicher Höchstsatz der Geldbuße : 50.000 € 
Verstöße, je nachdem, ob die jeweilige Landschaftsschutz-
verordnung ein entsprechendes Verbot enthält 
(§§ LSVO l.V.m. § 29 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 HmbBNatSchAG): 

6.4.2.1 Zelten, Aufstellen von Campingwagen und Abstellen von 
Kraftfahrzeugen außerhalb der hierfür frei gegebenen Plätze 
Zelten 25 bis 2 .500 
Aufstellen von Campingwagen 50 bis 2 .500 
Abstellen von Kraftfahrzeugen 50 bis 2.500 

6.4.2.2 Stören der Ruhe der Natur oder des Naturgenusses durch 25 bis 500 
Lärm oder auf andere Weise 

6.4.2.3 Verunreinigen des Geländes 

6.4.2.3.1 Abfallablagerungen 



lfd. Nr. 

6.4.2.3.2 

6.4.2 4 

6.4.2.5 

6.4.2.6 

6.4.2 .7 

6.4.2.8 

6.4.2.9 

6.4 .2. 10 

6.4.2.11 

6.4.2 . 12 

6.4 2 12 1 

6.4.2.12.2 

6.4.2 .12.3 

6.4.2 . 12.4 

6.4.2 .12.5 

6.4.2.13 

bis 3m:; 
bis 10 m3 

über 10 m:.> 

Einleiten von Abwasser 

Anmachen von Feuer im Freien 
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Entnehmen oder Beschädigen von wildlebenden Pflanzen 
oder Pflanzenteilen (z.B. Schmuckreisig) 

Einzelpflanzen oder Pflanzenteile 
Schmuckreisig, Heilkräuter und dg l. 

Entnehmen oder Beschädigen ganzer Pflanzenbestände 

Beseitigen oder Beschädigen von Knicks 
bis 10 m 
bis iOO m 
über100m 

Beseitigen oder Beschädigen von Gebüschen 

Beseitigen oder Beschädigen von IBäumen 
einfacher Baum 
in schweiwlegenden Fällen 
herausragender Baum 

Fangen oder Töten von T ieren oder ihnen nachs1ellen oder 
Anbringen von Fallen oder anderen Fangvorrichtungen 

Fortnehmen oder Beschädigen von Nestern, Eiern, Larven 
oder Puppen von Tieren 

Errichten neuer Bauten aller Art sowie Vornahme baulicher 
Veränderungen an den Außenseiten bestehender Baulichkei
ten, auch soweit solche Bauten oder Veränderungen einer 
bauordnungsrechtlicl1en Genehmigung nicht bedürfen. 

Errichten baurechtlich genehmigungsfreier Vorhaben (auch 
Verkaufsstände, Buden etc.) 

Errichten baurechtlich genehmigungspflichtiger Vorhaben 

bis 100 m:' neu umbauten Raums 
über 100 m:; neu umbauten Raums 

Vornehmen baulicher Veränderungen an den Außenseiten 
bestehender Baulichkeiten 

Errichten oder Verändern von Einfriedungen 

Errichten von Freileitungen aller Art 
bis 100 m 
bis 1 000 m 
über 1 000 m 

Anbringen von Bild- oder Schrifttafeln 

Euro{€) 

100 bis 1.500 
1.000 bis 5.000 

5.000 bis 25.000 

500 bis 25.000 

25 bis 2.500 

25 bis 500 
25 bis 2.500 

500 bis 25.000 

100 bis 2.500 
500 bis 5.000 

1.000 bis 25.000 

100 bis 10.000 

50 bis i .000 
1.000 bis 10.000 

10.000 bis 25.000 

50 bis 5.000 

50 bis 5.000 

100 bis 2.500 

1.500 bis 15.000 
10.000 bis 50.000 

100 bis 15.000 

50 bis 15.000 

100 bis 2.500 
1.500 bis 15.000 

10.000 bis 50.000 

25 bis 1.000 



lfd. Nr. 

6.4 2.14 

6.4.2 . 15 

6.4.2. 16 

6.4.3 

6.4.3.1 

6.4.3.2 

6.4.3 .3 
6.4.3 .3.1 
6.4.3.3.2 

6.4.3.3.3 

6.4.3.4 

6.4.3.5 

6.4 3.6 

6.4.3 .7 

6.4.3 .8 
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Vornehmen von Grabungen. Eninehmen oder Einbringen von 
Bodenbestandteilen oder sonstiges Verändern der Bodenge
stalt 

unter 100 mi oder mJ 
100 m"' bis 1 000 m' oder m;, 
über 1.000 m:t oder m :i 

Austrocknen von Teichen und Tümpeln 

Vornehmen schäd igender Vorhaben entgegen der üblichen 
Wohn- und Gartennutzung oder entgegen der ordnungsge
mäßen land- und forstwirtschaftlichen Nutzung 

Diverse Verordnungen zum Schutz von Naturschutzgebie
ten und Naturdenkmalen 
gesetzl icher Höchstsatz der Geldbuße: 50.000 € 
Verstöße, je nachdem. ob die jeweilige Verordnung ein ent
sprechendes Verbot enthäl1 
(§§ „. NSGVO bzw. NDVO i.V.m. § 29 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 
HmbBNatSchAG) 

Zelten, Aufstellen von Campingwagen und Abstellen von 
Kraftfahrzeugen außerhalb der hierfür freigegebenen Plätze 
Zelten 
Abstellen von Campingwagen 
Abstellen von Kraftfahrzeugen 

Stären der Ruhe der Natur oder des Naturgenusses durcll 
Lärm oder auf andere Weise 

Verunreinigen des Geländes 
Einfaches Verunreinigen 
Abfallablagerungen 
bis 3 m" 
bis 10 m 3 

über 10 m3 

Einle iten von Abwasser 

Anmachen von Feuer im Freien 

Entnehmen oder Beschädigen voni wild lebenden Pflanzen 
oder Pflanzenteilen 
Einzelpflanzen oder Pflanzenteile 
Schmuckreisig, Hel lkräuter und de rgl. 
gefährdete oder stark gefährdete oder prloritäre Arten 

Entnehmen oder Beschädigen ganzer Pflanzenbestände 

Beseitigen oder Beschädigen von Knicks 
bis 10 m 
bis100m 
über 100m 

Beseitigen oder Beschädigen von Gebüschen 

Euro{€) 

100 bis 2.500 
1.500 bis 15.000 

10.000 bis 50.000 

500 bis 15.000 

100 bis 50.000 

50 bis 2.500 
100 bis 2.500 
100 bis 2.500 

50 bis 500 

25 bis 250 

200 bis 2.500 
500 bis 5.000 

2 .500 bis 25.000 

1.000 bis 50.000 

50 bis 5.000 

50 bis i .000 
SO bis 5 .000 

50 bis 10.000 

1 .000 bis 50.000 

200 bis 5.000 
1.000 bis 10.000 
2.000 bis 50.000 

200 bis 20.000 



lfd. Nr. 

6.4 .3.9 

6.4.3. 10 

6.4.3. 11 

6.4.3.12 

6.4.3 .12. 1 

6.4.3.12.2 

6.4.3.12.3 

6.4.3.12.4 

6.4.3 .12.5 

6.4.3.13 

6.4.3.14 

6.4.3 .15 

6.4.3.16 

6.4 .3.17 

6.4 .3.18 

6.4 .3.19 

6.4.3.20 
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Beseitigen oder Beschädigen von Bäumen 
einfacher Baum 
in schwerwiegenden Fällen 
herausragender Baum 

Fangen oder Töten von T ieren oder ihnen nachstellen oder 
Anbringen von Fallen oder anderen Fangvorrichtungen 

Fortnehmen oder Beschädigen von Nestern, Eiern, Larven 
oder Puppen oder sonstige Entwicl<lungsformen von Tieren 

Errichten von Bauten aller Art sowie Vornahme baulicher 
Veränderungen an den Außenseiten bestehender Baulichkei
ten, auch soweit solche Bauten oder Veränderungen 
einer bauordnungsrechtlichen Gen;ehmigung nich t bedürlen 

Errichten. Anlegen oder Verändern baurechtlich genehmi
gungsfreier Anlagen oder von Einfriedigungen jeglicher Art, 
von Frei- oder Anlagen oder von Einfriedungen jeglicher Art, 
von Frei- oder Rohrleitungen sowie von Wegen, Treppen, 
Brücken oder Stegen 

Errichten baurechtlich genehmigungsbedürftiger Vorhaben 
bis 100 rn3 umbauten Raums 
über 100 m3 umbauten Raums 

Vornehmen baulicher Veränderungen an den Außenseiten 
bestehender Baulichkeiten 

Errichten oder Verändern von Einfriedigungen 

Errichten von Freileitungen aller Art 
bis 100 m 
bis 1.000 m 
über 1.000 m 

Anbringen von Bild- oder Schrifttafeln 

Vornehmen von Grabungen, Entnehmen oder Einbringen von 
Bodenbestandteilen oder sonstiges Verändern der Bodenge
stalt 
unter 100 m2 oder ms 
100 bis 1.000 m2 oder m'.l 
über 1.000 m" oder m~ 

Austrocknen von Gewässern 

Verlassen der Wege 

Lagern 

Führen von Hunden und Katzen 
Mitführen entgegen Verbot 
anders als kllrz angeleint entgegen dem Verbot 

Baden oder Surfen 

Reiten auf nicht dafür bestimmten oder freigegebenen Flä-

Euro{€) 

100 bis 2.000 
2.000 bis 20.000 

20.000 bis 50.000 

100 bis 10.000 

100 bis 10.000 

100 bis 20.000 

2.500 bis 25.000 
5.000 bis 50.000 

200 bis 25.000 

100 bis 25.000 

200 bis 5.000 
2 .500 bis 25. 000 

15.000 bis 50.000 

SO bis 2.000 

200 bis 5.000 
2 .500 bis 25.000 

15.000 bis 50.000 

1 000 bis 25.000 

25 bis 250 

50 bis 500 

50 bis 500 
25 bis 250 

25 bis 250 

100 bis 2.500 



lfd. Nr. 

6.4.3.21 

6.4.3.22 

6.4.3.23 

6.4.3.24 

6.4.3.25 

6.4.3.26 

6.4.3.27 

6.4.3.28 

6.4.3.29 

6.4.3.30 

6.4.4 

6.4.4. 1 

6.4.4 .2 

6.4.4.3 

6.4.4.4 

chen 

Fahren mit Fahrzeugen 
Fahrrad 
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Fahrzeuge mit Motor oder Zugtieren 

Einbringen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Pflanzen 
oder Aussetzen von Tieren 

Nutzung entgegen den Bestimmungen 
bis 1.000 mz 
bis 10.000 m2 

über 10.000 m2 

die Jagdausübung entgegen der jeweiligen Bestimmung aus
üben 

die Sportfischerei entgegen der jeweiligen Bestimmung aus
üben 

Befahren der Gewässer mit Wasserfahrzeugen aller Art 

Schiffs- oder Flugmodelle. Drachen fahren bzw. fliegen lassen 

Heißluftballone starten oder zu landen oder im Flug die Min
des1höhe von 150 m unterschreiten 

Wegwerfen von brennenden oder g limmenden Gegenständen 

Anbieten von Waren aller Art 

Gesetz Ober Naturschutz und Landschaftspflege 
{Bundesnaturschutzgesetz- BNatSchG -vom 29.07.2009, 
BGBI. l S. 2542, zuletzt geändert am 06 022012, BGBI. l 
s 148) 

Wissentliches Beunruhigen eines wild lebenden Tieres entge
gen § 39 Abs. 1 Nr. 1 
(§ 69 Abs. 1 BNatSchG) 
Gesetzlicher Höchstsatz 50.000 € 

Nachstellen, Fangen, Verletzen oder Töten wildle bender Tiere 
der besonders geschützten Arten oder Entnehmen ihrer Ent
w icklungsformen aus der Natur bzw. Beschädigen oder Zer
stören ihrer Entwicklungsformen, 
entgegen§ 44 Abs. 1 Nrn. 1 
(§ 69 Abs. 2 Nr. 1 BNatSchG) 
Gesetzlicher Höchstsatz der Geldbuße: 50.000 € 

Erhebliche Störung wild lebender Tiere der streng geschützten 
Arten und der europäischen Vogelarten während der Fort
pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wan
derungszeiten entgegen § 44 Abs. 1 Nr. 2 
(§ 69 Abs. 2 Nr. 2 BNatSchG) 
Gesetzlicher Höchstsatz der Geldbuße: 50.000 € 

Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflan
zungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der beson-

Euro{€) 

50 bis 500 
250 bis 5.000 

100 bis 10.000 

100 bis 1.000 
500 bis 5. 000 

1.000 bis 50.000 

100 bis 10.000 

100 bis 10.000 

50 bis 5.000 

50 bis 5 .000 

50 bis 5 .000 

25 bis 5.000 

50 bis 50.000 

50 bis 25.000 

50 bis 25.000 

50 bis 25.000 

50 bis 25.000 
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lfd. Nr. Euro{€) 

ders geschützten Arten entgegen§ 44 Abs . 1 Nr . 3 
(§ 69 Abs. 2 Nr 3 BNatSchG} 
Gesetzlicher Höchstsatz der Geldbuße: 50.000 € 

6.4.4.5 Entnahme einer wild lebenden Pflanze oder ihrer EntwicK- 50 bis 25.000 
lungsformen aus der Natur oder ihre Beschädigung oder Zer-
störung bzw. die ihres Standortes entgegen § 44 Abs . 1 Nr. 4 
(§ 69 Abs. 2 Nr 4 BNatSchG) 
Gesetzlicher Höchstsatz 50.000 € 

6.4.4.6 vornehmen eines Eingriffs in Natur und Landschaft ohne Ge- 50 bis 25.000 
nehmigung nach § 17 Abs. 3 
(§ 69 Abs. 3 Nr. 1 BNatSchG) 
Gesetzlicher Höchstsatz 50.000 € 

6.4.4.7 Zuwiderhandlung gegen eine vollziehbare Anordnung nach 50 bis 25.000 
§ 17 Abs. 8Satz1 oder Satz 2, § 34 Abs. 6 Satz 4 oder Satz 
5, § 42 Abs. 7 oder Abs. 8 Satz 1 oder SalZ 2, auch in Verbin-
dung mit§ 43 Abs. 3 Satz 4. oder § 43 Abs. 3 Satz 2 oder 
Satz 3 
(§ 69 Abs. 3 Nr. 2 BNatSchG) 
Gesetzlicher Höchstsatz 50.000 € 

6.4.4.8 Vornahme einer Handlung oder Maßnahme in einem einslwei- 100 bis 25.000 
lig sicher gestellten Teil von Natur und Landschaft entgegen 
§ 22 Abs . 3 Satz 3 
(§ 69 Abs. 3 Nr 3 BNatSchG} 
Gesetz licher Höchs1satz 50.000 € 

6.4.4.9 Zerstören oder erhebliches Beeinträchtigen eines gesetzlich 100 bis 5().000 
geschützten Biotops entgegen§ 30 Abs. 2 Satz 1 
(§ 69 Abs. 3 Nr. 5 BNatSchG) 
Gesetzlicher HöchstsalZ 50.000 € 

6.4.4.10 Veränderung oder Störung eines Natura 2000-Gebiets entge- 50 bis 50.000 
gen§ 33 Abs. 1 Satz 1 • auch in Verbindung mit Abs. 2 Satz 1 
(§ 69 Abs. 3 Nr 6 BNatSchG) 
Gesetzlicher Höchstsatz 50.000 € 

6.4.4 .11 Fangen, Verletzen oder Töten eines wild lebenden Tieres oh-
ne vernünftigen Grund entgegen § 39 Abs. 1 Nr. 1 
(§ 69 Abs. 3 Nr. 7 BNa1SchG) 
Gesetzlicher HöchstsalZ 10.000 € 
Fangen 50 bis 4000 
Verletzen oder Töten 100 bis 10.000 

6.4.4 .12 Entnehmen einer wild lebenden Pflanze ohne vernünftigen 
Grund sowie Niederschlagen ihrer Bestände oder deren Ver-
wüstung auf sonsiige Weise entgegen § 39 Abs. 1 Nr. 2 
(§ 69 Abs. 3 Nr. 8 BNatSchG) 
Gesetzlicher Höchstsatz 10.000 € 
Entnehmen 50 bis 5 .000 
Nutzen. Verwüsten. Niederschlagen der Bestände 100 bis 10.000 

6.4 .4.13 Beeinträchtigen oder Zerstören von Lebensstätten wild leben- 50 bis 10.000 
der Tiere oder Pflanzen ohne vernünftigen Grund entgegen 
§ 39 Abs. 1 Nr. 3 
(§ 69 Abs. 3 Nr. 9 BNatSchG) 



lfd. Nr. 

6.4.4.14 

6.4.4.15 

6.4.4. 16 

6.4.4. 17 

6.4.4. 18 

6.4.4. 19 
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Gesetzlicher Höchstsatz 10.000 € 

Entnehmen eines wild lebenden Tieres oder einer wild leben 
den Pflanze der Im Anhang V der Richtlinie 92143/EWG aufge
führten Arten aus der Natur entgegen§ 39 Abs. 2 Satz 1 
(§ 69 Abs. 3 Nr. 10 BNatSchG) 
Gesetzlicher Höchstsatz 10.000 € 

Gewerbsmäßige Entnahme, Be- oder Verarbeitung wild leben 
der Pflanzen ohne Genehmigung nach§ 39 Abs. 4 Satz 1 
(§ 69 Abs. 3 Nr. 11 BNatSchG) 
Gesetzlicher Höchstsatz 10.000 € 

Einzelpflanzen oder Pflanzenteile 
Schmuck reisig, Heilkräuter und dgl. 

Abbrennen von Bodendecken auf Wiesen, Feldrainen, Hoch
rainen und ungenutzten Grundflächen sowie an Hecken und 
Hängen sowie Bet1andlung nicht land-, forst- oder f ischerel
w irtschaftlich genutzte Fläct1en so, dass die Tier und Pflan
zenwelt erheblich beeinträchtigt wird entgegen§ 39 Abs. 5 
Nr. 1 (§ 69 Abs. 3 Nr. 12 BNatSchG} 
Gesetzlicher Höchstsatz 10.000 € 

Abbrennen der Bodendecke 
bis 50 mz 
bis 200 m2 

über 200 m2 

Behandlung von Flächen mit erheblichen Beeinträchtigungen 
bis 50 m2 

bis 200 m2 

über 200 m2 

Abschneiden oder Auf-den-Stock Setzen von Bäumen, He
cken, lebenden Zäunen, Gebüschen oder anderen Gehölzen 
in der Zeit vom 1. März bis zurn 30. September entgegen§ 39 
Abs. 5 Nr. 2 
(§ 69 Abs. 3 Nr. 13 BNatSchG) 
Gesetzlicher Höchstsatz 10.000 € 

Zurückschneiden eines Röhrichts in der Zeit vom 1. März bis 
zum 30. September oder ansonsten anders als In Abschnitten 
entgegen§ 39 Abs. 1 Nr. 3 
(§ 69 Abs. 3 Nr. 14 BNatSchG) 
Gesetzlicher Höchstsatz 10.000 € 

Räumung eines s1ändig Wasser fürhrenden Grabens unter 
Einsatz einer Grabenfräse entgegen§ 39 Abs. 1 Nr. 4 
(§ 69 Abs. 3 Nr. 15 BNatSchG) 
Gesetzlicher Höchstsatz 10.000 € 

Aufsuchen einer Höhle. eines Stollens. eines Erdkellers oder 
eines ähn lichen Raumes, welche a ls Winterquartier von Fle
dermäusen dienen, in der Zeit vorn 1. Oktober bis zum 
31. März entgegen § 39 Abs. 6 
(§ 69 Abs. 3 Nr. 16 BNatSchG) 
Gesetzlicher Höchstsatz 10.000 € 

Euro{€) 

50 bis 10.000 

25 bis 500 
25 bis 10.000 

50 bis 1.000 
1.000 bis 5.000 

5 000 bis 50 .000 

50 bis 5 .000 
5.000 bis 10.000 

10.000 bis 50.000 

50 bis 5 .000 

50 bis 5.000 

50 bis 5.000 

50 bis 5.000 



lfd. Nr. 

6.4.4 .20 

6.4 4 21 

6.4.4 .22 

6.4.4 .23 

6.4.5 

6.4 .5.1 

6. 4.5.2 

6. 4.5.3 

6. 4.5.4 

6. 4 5.5 

6. 4.5.6 
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Ausbringen einer Pflanze einer gebietsfremden Art oder eines 
Tieres ohne Genehmigung nach§ 40 Abs. 4 Satz 1 
(§ 69 Abs. 3 Nr. 17 BNatSchG) 
Gesetzlicher Höchstsatz 10.000 € 

Errichtung, Erweiterung, wesentliche Änderung oder Betrieb 
eines Zoos ohne Genehmigung na:ch § 42 Abs. 2 Satz 1 
(§ 69 Abs. 3 Nr. 18 BNatSchG) 
Gesetz licher Höchstsatz 50.000 € 

Keine, nicht richtige, nicht vollständige oder nicht rechtzeitige 
Erstattung einer Anzeige für ein Tiergehege entgegen§ 43 
Abs. 3 Satz 1 und§ 16 HmbBNatSchAG. 
(§ 69 Abs. 3 Nr. 19 BNatSchG) 
Gesetzlicher Höchstsatz 10.000 € 

Errichtung oder wesentliche Änderung einer baulichen Anlage 
an einem Gewässer entgegen § 61 Abs. 1 Satz 1 oder Satz 2 
(§ 69 Abs. 3 Nr. 26 BNatSchG) 
Gesetzlicher Höchstsatz 50.000 € 

HamburglschQs GQSGtt ~ur Ausführung des Bundesna
tursch uttgesettes - HmbBNatSchAG vom 11 .05. 2010 
(HmbGVBI. 2010 S 350, zuletzt geändert am 23.12.2011 
(HmbGVBI. 2012 S. 3) 
Gesetzlicher Höchstsatz der Geldbuße§ 29 Abs . 2 
HmbBNatSchAG: 50.000 € 

zuwiderhandeln entgegen einer auf Grul'ldlage dM 
HmbBNatSchAG erlassenen vollziehbaren Anordnung 
(§ 29 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m . § 29 Abs. 2 HmbBNatSchAG) 

Nichterfüllung einer Auflage unter der eine Befreiung oder 
Ausnahme erteilt worden 
(§ 29 Abs. 1 Nr. 3 HmbBNatSchAG) 

Gartenbaullche oder ackerbauliche Nut2ung des Gewässer
randstrelfens entgegen§ 9 Abs. 2 
(§ 29 Abs. 1 Nr. 4 HmbBNatSchAG) 

Veränderung oder Störung von Teilen von Natur und Land
schaft entgegen einer vollzieh baren Untersagung nach§ 10 
Abs. 3 Satz 2 
(§ 29 Abs. 1 Nr. 5 HmbBNatSchAG) 
je nach Einzelfall in Entsprechung zu den Richtwe11en der 
Nrn. 6.4.1 bis 6.4.3 

Benutzen von Bezeichnungen odeir Kennzeichnungen entge
gen§ 12 Abs. 2 
(§ 29 Abs. 1 Nr 6 i.V.m . § 29 Abs.2 HmbBNatSchAG) 

Vornehmen von Handlungen oder Maßnahmen, die zu e iner 
Zerstörung, Beschädigung oder sonstigen erheblichen oder 
nachhaltigen Beeinträchtigung der nacli § 14 Abs . 2 geschütz
ten Biotope führen können entgegen§ 30 Abs. 2 Satz 1 
BNatSchG. 
(§ 29 Abs. 1 Nr. 7) 

Euro{€) 

100 bis 10.000 

250 bis 10.000 

250 bis 10.000 

100 bis 50.000 

250 bis 50.00 

100 bis 25.000 

100 bis 10.000 

25 bis 1.250 

100 bis 50.000 
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lfd. Nr. Euro{€) 

6. 4.5 7 Errichtung oder wesentliche Änderung von baulichen Anlagen 100 bis 50.000 
in Uferzonen en1gegen § 15 
(§ 29 Abs. 1 Nr. 8 HmbBNatSchAG) 

6. 4.5.8 Keine, nicht richtige, nicht vollständige oder nicht rechtzeitige 250 bis 10.000 
Erstattung einer Anzeige für ein Tiergehege entgegen§ i6 
und§ 43 Abs. 3 Sa1z i BNatSchG (§ 29 Abs . i Nr. 9 i V .m. § 
29 Abs 2HmbBNatSchAG) 

6. 4.5.9 Betreten der Flur entgegen§ 17 Abs. 1 i.V.m. § 59 Abs . 1 
BNatSchG, Zurücklassen bzw. Nichtentfernung von Gegen-
ständen nach§ 17 Abs. 2 
entgegen§ 18 Abs. 1 Reiten oder Fahren mit bespannten 
Fahrzeugen auf nicht dafür freigegebenen Flächen oder ohne 
Kennzeichen entgegen § 18 Abs. 2 
(§ 29 Abs. 1 Nr. 10-13 1.V.m. § 29 Abs. 2 HmbBNatSchAG) 

Betreten des Flurstücks 25 bis 150 
Zurücklassen oder Nichtentfernen von Gegenständen 25 bis 500 
Reiten oder Fahren ohne Kennzeichen 25 bis 500 
Reiten auf nicht dafür bes1immten oder freigegebenen Flä- 50 bis 1.000 
chen 
Fahren mit bespanntem Fahrzeug auf nicht dafür bestimmten 100 bis 2.500 
oder freigegebenen Flächen 

6.4.5. 10. Nichtnachkommen der Anzeigepflicht entgegen § 26 50 bis 10.000 
(§29Abs. 1 Nr. 14) 

6.5 Frled hofsrecht 

6.5.1 Gesetz über das Leichen-1 Bestattungs· und Friedhofs· 
wesen (Bestattungsgesetz) vom 14.09.1988 (HmbGVBI. 
s. 167), zuletzt geändert am 15. 12.2009 (HmbGVBI. S. 444. 
445) 

6.5. 1.1 § 33 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 1 Abs. 2 Satz 1 Bestattungsgesetz 10 bis 500 
als Leiter einer Einrichtung nicht sicherstellen . dass die Lei-
chenschau unverzüg lich vorgenommen wird 

6.5.1.2 § 33 Abs . 1 Nr. 2 i.V.m. § 1 Abs. 2 Satz 2 Bestattungsgesetz 100 bis 500 
als Anzeigepflichtiger die Leichenschau nicht unverzüglich 
veranlassen 

6.5.1 .3 § 33 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 1 Abs. 3 oder§ 2 Abs. 1 oder 2 Be- iOO bis 500 
stattungsgesetz als Arzt die Leichenschau nicht. nicht recht-
zeitig oder nicht in der erforderlichen Welse 

6.5. 1.4 § 33 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. § 2 Abs. 4 oder§ 3 Abs. 3 Satz 4 Be- 250 bis 500 
stattungsgesetz als Arzt die Polizei oder die Staatsanwalt-
schaft nicht oder nicht rechtzeitig benachrichtigen 

6.5.1 .5 § 33 Abs. 1 Nr. 5 i.V.m. § 2 Abs 5 oder§ 3 Abs. 3 Satz 4 Be- 250 bis 500 
stattungsgesetz als Arzt nicht dafür sorgen, dass eine Leiche 
mit e inem Hinweis auf eine übertragbare Krankheit gekenn-
zeichnet wird 
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6.5.1.6 § 33 Abs. 1 Nr. 6 IVm. § 3 Abs. 1 Bestattungsgesetz als Arzt 100 bis 500 
eine Todesbescheinigung nicht. nicht richtig oder nicht voll-
ständig ausstellen 

§ 33 Abs . 1 Nr. 6 1.V m. § 3 Abs. 3 Satz 2 Bestattungsgesetz 100 bis 500 
als Arzt eine Todesbescheinigung nicht oder nicht richtig er-
gänzen oder berichtigen oder die ergänzte oder berichtigte 
Todesbesche inigung nicht der zuständigen Behörde übersen-
den 

6.5.1.7 § 33 Abs. 1 Nr. 7 IVm. § 3 Abs. 5 Satz 3 oder § 34 Abs.6 Be- 250 bis 500 
stattungsgesetz personenbezogene Angaben für andere Zwe-
cke verwenden 

6.5.1.8 § 33 Abs. 1 Nr. 8 iVm. § 4 oder§ 12 Abs . 3 Satz 5 Bestat- 100 bis 500 
tungsgesetz eine Auskunft nicht oder nlcht richtig ertellen 

6.5.1.9 § 33 Abs . 1 Nr. 9 iVm. § 6 Abs. 1 Bestattungsgesetz eine 250 bis 500 
Leiche nicht unverzüglich in eine L€ichenhalle gern. § 6 Abs. 1 
Satz 4 überführen 

6.5.1.10 § 33 Abs . 1 Nr. 10 i.V.m. § 7 Abs. 1 Bestattungsgesetz für die 250 bis 500 
Beförderung einer Leiche im Straßenverkehr einen Wagen 
benutzen, der hiertor nicht eingerichtet Ist oder der nicht aus 
schließlich für Bestattungszwecke verwendet wird, oder eine 
Leiche in einem Anhänger an einem Kraftfahrzeug befördern 

6.5.1.11 § 33 Abs. 1 Nr. 11 i.V.m. § 8 Bestattungsgesetz eine Leiche 250 bis 500 
ausgraben 

6.5.1.12 § 33 Abs . 1 Nr. 12 IVm. § 13 Abs_ 1 Bestattungsgesetz die 250 bis 500 
Einäscherung einer Leiche außerhalb der Feuerbestattungs-
anlagen Öjendorf oder Ohlsdorf vornehmen 

6.5. 1.13 § 33Abs. 1Nr. 13 i.V.m. § 14 Bestattungsgesetz 250 bis 500 
eine Beisetzung außerhalb von Friedhöfen ohne Genehrni-
gung 
der zu ständigen Behörde vornehmen 

6.5.1.14 § 33 Abs. 1 Nr. 14 IV m. § 20 Abs. 2 Bestattungsgesetz eine 250 bis 1.000 
gewerbliche Tätigkeit ohne Genehmigung der zuständ igen 
Behörde ausüben 

6.5.1.15 § 33Abs. 1Nr. 151.V.m. § 20Abs. 5 Bestattungsgesetz 250 bis 1.000 
eine gewerbliche Tätigkeit auf dem Friedhof außerhalb der 
von der zuständigen Behörde festgesetzten Zelt ausführen 

6.5.1.16 § 33 Abs. 1 Nr. 16 i.V.m. Rechtsve-rordnungen, die aufgrund 250 bis 500 
des Bestattungsgesetzes erlassen worden sind. Zuwiderhan-
dein, soweit die Rechtsverordnung für bestimmte Tatbestände 
auf diese Vorschrift verweist, sofern sich nachstehend aus 
Nr. 6.5.2 nichts anderes ergibt 

6.5.2 Verordmmg zur Durchführung des Bestatt1Jngsgesetzes 
{Bestattungsverordnung) vom 20.12.1988 (HmbGVBI. 
S. 303), zuletzt geändert am 12.1 ().2004 (HmbGVBI. 379) 

6.5.2.1 § 11 Nr. 1 i.V.m. § 5 Abs. 2 der Bestattungsverordnung i.V.m. 50 bis 500 
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§ 32 des Bestattungsgesetzes die In § 5 Abs_ 2 vorgeschrie-
bene Anzeige nicht spätestens drei Werktage vor der Beiset-
zung erstatten 

6.5.2.2 § 11 Nr. 2 i.Vm. § 7 Abs . 2 Nr. 1 der Bestattungsverordnung 25 bis 100 
i.V.m. § 32 des Bestattungsgesetzes die E inrichtungen oder 
Anlagen der Friedhöfe verunreinigen oder beschädigen. Ins-
besondere Abfälle auf die Friedhöfe bringen oder an anderen 
als den dafür bestimmten Stellen ablagern 

6.5.2 .3 § 11 Nr. 2 l.V.m_ § 7 Abs . 2 Nr. 2 der Bestattungsverordnung 25 bis 250 
i.V.m. § 32 des Bestattungsgesetzes Entnahme oder Dieb-
stahl von Pflanzen oder andeiweitigem Grabschmuck, soweit 
dies n icht im Rahmen der Grabpflege nach § 25 Bestattungs· 
gesetz geschieht 

6.5.2.4 § 11 Nr. 2 i.V.m. § 7 Abs. 2 Nr. 3 der Bestanungsverordnung 25 b is 100 
i.V.m. § 32 des Bestattungsgesetzes Mitbringen von Tieren 
auf die Friedhöfe. ausgenommen Führhunde für Blinde 

6.5.2.5 § 11 Nr. 2 IVm_ § 7 Abs . 2 Nr. 4 der Bestattungsverordnung 25 b is 100 
i.V.m. § 32 des Bestattungsgesetzes Fangen oder Füttern wild 
lebender Tiere. mit Ausnahme der Tätigkeit der Stadtjäger 

6.5.2.6 § 11 Nr. 2 i.V.m. § 7 Abs. 2 Nr. 5 der Bestattungsverordnung 25 bis 250 
l.V.m. § 32 des Bestattungsgesetzes auf Friedhöfen W aren 
oder gewerbliche Dienste anbieten, Druckschriften verteilen 
oder werben 

6.5.2.7 § 11 Nr. 2 i.V.m_ § 7 Abs . 2 Nr. 6 der Bestattungsverordnung 25 bis 250 
l.V.m. § 32 des Bestattungsgesetzes Friedhöfe ohne Aufent-
halt mit Kraftfahrzeugen durchfahren und Befahren der fü r 
Kraftfahrzeuge gesperrten Wege ohne Genehmigung der 
zuständigen Behörde 

6.5.2.8 § 11 Nr. 2 i.V.m. § 7 Abs. 2 Nr. 7 der Bestattungsverordnung 25 b is 100 
l.V.m. § 32 des Bestattungsgesetzes mit Fahrrädern auf Geh-
wegen oder In Grabfeldern fahren 

6.5.2.9 § 11 Nr. 2 i.V.m. § 7 Nr. 2 Nr. 8 der Bestattungsverordnung 25 bis 250 
l.V.m. § 32 des Bestattungsgesetzes mit Kraftfahrzeugen oder 
Fahrrädern an Trauerzügen vorbeifahren 

6.5.2.10 § 11 Nr. 2 i.V.m. § 7 Abs. 2 Nr. 9 d€r Bestattungsverordnung 25 bis 500 
i.V.m. § 32 des Bestattungsgesetzes auf den Friedhöfen zel-
ten. lagern, angeln. Lärm erzeugen oder Sport treiben 

6.5.2. 11 § 11 Nr. 2 i.V.m. § 7 Abs. 2 Nr. 10 der Bestattungsverordnung 25 bis 250 
i.V.m. § 32 des Bestattungsgesetzes gekennzeichnete Flä· 
chen zum Schutz von Pflanzen oder Tieren, zum Beispiel 
Wildwiesen oder Vogelschutzbere iche betreten 

6.5.2.12 § 11 Nr. 2 i.V.m. § 7 Abs. 3 der Bestattungsverordnung 1.V .m. 250 bis 500 
§ 32 des Bestattungsgesetzes Abhalten von Veranstaltungen 
auf den Friedhöfen, insbesondere Gedenkfe iern oder Gottes-
dienste. ohne Zustimmung der zuständigen Behörde 

6.5.2.13 § 11 Nr. 3 i.V.m. § B der Bestattungsverordnung i.V .m . § 32 25 bis 150 
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des Bestattungsgesetzes bei der Grabpflege chemische Mittel 
einsetzen oder Kunststoffe verwenden 

6.5.2.14 § 11 Nr. 4 i.V.m. § 9 Abs . 2 oder Abs. 3 der Bestattungsver- 50 bis 400 
ordnung i.V m. § 32 des Bestattungsgesetzes en1gegen den 
geltenden Gestaltungsvorschrifterl oder Festsetzungen der 

zuständigen Behörde Grabstätten ausstatten 

6.5.2.15 § 11 Nr. 5 i.V.m. § 10 Abs. 1 oder Abs. 2 Satz 1 oder§ 10 50 bis 400 
Abs. 2 Satz 2 der Bestattungsverordnung i.V.m. § 32 des 
Bestattungsgesetzes entgegen den geltenden Vorschriften ein 
Grabmal errichten oder verändern oder entgegen den gelten-
den Vorschriften ein Grabmal verändern oder entfernen, ohne 
die Erhaltungspflichten zu beachten 

6.6 Jagdrecht 

BundesJagdgesetz i.d.F. der Bekanntmachung vom 
29.9.1976 (BGBI. 1 S. 2849), zuletzt geändert durch Artikel 
12g Absatz 16 des Gesetzes vom 24. August 2004 (BGBI. 1. 
s. 2198) 

Hamburgisches Jagdgesetz vom 22.5 .1 978 (HmbGVBI. 
S.1 62) zuletzt geändert am 18.7.2001 (HmbGVBI. S. 251, 
257) 
gesetzlicher Höchstbetrag der Geldbuße: 5.000 € 

6.7 Hamburglsches WassergesQtz flHWaG) vom 29.03.2005 
(HmbGVBL S. 97), wlet~ geänoert am 14.12 2007 
(HmbGVBI. S. 501, 503) 
gesetzlicher Höchstsatz der Geldbuße: 50.000 € 

6.7.1 unbefugtes Beseitigen oder Verändern der Kennzeichnung 25 bis 150 
einer Gewässerlinie 
(§ 102 Abs . 1 Nr. 1 IVm. § 3 HWaG) 

6.7.2 Zuwiderhandeln gegen das Verbot der Werbung auf der Als- 35 bis 750 
ter. ihren Kanälen und Fleeten sowie den Landungsstegen 
(§ 102 Abs . 1Nr. 1a i.V.rn. § 10a HWaG) 

6.7.3 Verletzung der Anzeigepflicht beim Eigentümergebrauch 25 bis 150 
(§ 102 Abs. 1 Nr. 2 iVm. § 13 HWaG) 

6.7.4 Benutzung eines oberirdischen GeWässers ohne Genehmi- 35 bis 750 
gung oder Nichteinhaltung von Benutzungsbedingungen oder 
Auflagen 
(§ 102 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 15 HWaG) 

6.7.5 unbefugtes Beseitigen, Beschädigen oder Verändern einer 50 bis 850 
Staurnarke, Beeinträchtigung der Sichtbarkeit einer Staumar-
ke oder des Zugangs zu ihr, Nichtbefolgung der Verpfl ichtung 
zur Erhaltung oder WiederherstellLmg der Durchgängigkeit 
des Gewässers oder der Anze igepflicht von Beschädigung, 
Änderung oder Beseitigung 
(§ 102 Abs 1 Nr. 4 i.V.m. § 22 Abs. 4 und§ 24 Satz 2 HWaG) 

6.7.6 Ablassen aufgestauter Wassermassen in einer Weise, die 20 bis 250 
nach§ 25 Abs. 2 HWaG unzulässig ist 
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(§ 102 Abs . 1 Nr. 5 HWaG) 

6.7 .7 Dauemdes Außerbetriebsetzen oder Bese itigen einer Stauan· 20 bis 250 
lage ohne Zustimmung (§ 102 Abs . 1 Nr . 6 i.V m. § 26 HW aG) 

6.7 .8 Verletzung der A nzeigepflicht für Anlagen zum Umgang mit 50 bis 500 
wassergefä hrdenden Stoffen 
(§ 102 Abs. 1 Nr. 7 i.V .m . § 28 HWaG) 

6.7.9 Verletzung der Pflicht zur Ergreifu ng von geeigneten Maß-
nahmen gegen den Austritt und das Ausbreiten von wasser-
gefährdenden Stoffen sowie der Anzeigepf licht gegenüber den 
zuständigen Be hörden 
(§ 102 Abs. 1 Nr. 7 a i .V.m . § 28a HWaG) 

6.7 .9.1 kein oder n icht rechtzeitiges Ergreifen von Maßnahmen zur 375 bis 7 .500 
Verhinderung des Aust ritts wassergefährdender Stoffe oder 
deren Ausbreitung oder zur Beseitigung ausge tretener was-
sergefährdender Stoffe 
(§ 102 Abs. 1 Nr. 7a HWaG i.V.m . § 28 a Abs. 1 HW aG) 

6.7 .9.2 keine ode r nicht rechtzeitige Anzeige des Austretens wasser- 250 bis 5 .000 
gefährdender Stoffe aus einer Anlage oder aus Fahrzeugen 
(§ 102 Abs. 1 Nr. 7a HWaG i.V.m . § 28 a Abs. 2 HWaG) 

6.7 .9.3 keine ode r nicht rechtzeitige Anzeige des Vorhandenseins 250 bis 5.000 
wassergefährdender Stoffe im Boden oder im Grundwasser 
(§ 102 Abs. 1 Nr. 7a HWaG l.V .m . § 28 a Abs . 3 HWaG) 

6.7.10 Verstoß gegen das Verbot, in e inem Überschwemmungs. 50 b is 500 
gebiet ohne Genehmigung die Erdoberfläche zu erhöhen oder 
zu vert iefen, Anlagen herzustellen, zu verändern oder zu be-
seitigen oder Bäume oder Sträucher zu pflanzen sow ie entge-
gen dem dort durch Rechtsverordnung erlassenen Verbot, 
Stoffe zu lagern oder Bodenbestandteile zu entnehmen 
(§ 102Abs. 1 Nr. 11und15 i.V .m. § 53 HWaG) 

6.7 .11 Verstoß gegen das Verbot, in den A ußendeichgebieten zu 100 bis 1.000 
w ohnen 
(§ 102 Abs. 1 Nr. 11 a, 1. Alternative i.V .m . § 63 b HWaG) 

6.7. 12 Verstoß gegen das Verbot, In den Außendeichgebieten In der 50 bis 500 
Zeit vom 1. Oktober bis zum 15. Apri l zu übernachten 
(§ 102 Abs. 1 Nr. 11 a, 2 . A lternative i.V .m . § 63 b HWaG) 

6.7 .13 Nichtbefolgung einer Räumungsaufforderung nach § 63 b 100 bis 1.000 
Abs. 3 oder Betre1en des gesperrten Gebietes nach Erlass 
einer Räumungsaufforderung ohne Genehmigung 
(§ 102 Abs. 1 Nr. 11 b i.V.m.§ 63 A bs. 3 HWaG) 

6.7 .1 4 Benutzung einer für eine erlaubte, bewilligte oder genehmigte 50 bis 250 
BenU1zung hergestellten Anlage vor Erte ilung des Abnahme 

Scheines 
(§ 102 Abs. 1 Nr. 12 i.V.m. § 65 HWaG) 

6.7.15 Verstoß gegen die Pflicht, W ege für eine Schau freizuhalten 50 b is 250 
oder Durchgänge oder Übergänge zu schaffen 
(§ 102 Abs. 1 Nr. 13 i.V.m. den§§ 60 Abs . 1, 66 Abs. 3 
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HWaG) 

6.7.16 unbefugtes Beseitigen, Beschädigen oder Verändern von so bis 300 
Messanlagen und Zeichen, die wegen der Wasserwirtschaft 
oder der Schifffahrt aufgestellt oder angebracht sind, oder das 
Stören des Be1riebes solcher Anlagen 
(§ 102 Abs . 1 Nr. 14 i.V.m. § 68 HWaG) 

6.7 17 Zuwiderhandeln gegen eine vollziehbare Anordnung der Was- 100 bis 10.000 
serbehörde aufgrund des Wasserhaushaltsgesetzes, des 
Hamburgischen Wassergesetzes oder dazu ergangener 
Rechtsverordnungen, sofern die Anordnung auf die Bußgeld-
vorschritt des§ 102 Abs. 1 Nr. 16 HWaG verweist 

6.7.18 Verstöße gegen die in§ 13 der Verordnung über öffentliche 35 bis 50.000 
Hochwasserschutzanlagen (Deichordnung - DeichO - vom 
27.05.2003, HmbGVBI. S. 151) genannten Tatbestände: 

Zuwiderhandeln gegen eine auf Grund von§ 61 Abs. 1 des 
Hamburgischen Wassergesetzes (HWaG) er1assenen 
Rechtsverordnung {Deichordnung - OeichOl. sofern diese 
auf die Bußgeldvorschrift des§ 102 Abs. 1 Nr . 15 HWaG 
verweist 

6.7. 19 Verstöße gegen die in § 21 der Verordnung zum Schutz vor 35 bis 50.000 
Sturmfluten im Gebiet der HafenCfrty (Flutschutzverordnung-
HafenCity vom 18.06.2002. HmbGVBI S 107) genannten Tat-
bestände: 

Zuwiderhandeln gegen eine auf Grund von§ 63b Abs 6 des 
Hamburgischen Wassergesetzes (HWaG) erlassene Rechts-
verordnung (Flutschutzverordnung-HafenCity), sofern diese 
auf die Bußgeldvorschrift des § 102 Abs. 1 Nr . 15 HWaG ver-
weist 

6.7.20 Verstöße gegen die in § 32 der Verordnung über private 35 bis 50.000 
Hochwasserschutzanlagen (Polde rord nung - PolderO -
vom 13.12.1977, HmbGVBI. S . 394) genannten Tatbestände: 

Zuwiderhandeln gegen eine auf Grund von§ 61 Abs. 1 des 
Hamburgischen Wassergesetzes (HWaG) er1assene Rechts-
verordnung (Deichordnung - DeichO), sofern diese auf die 
Bußgeldvorschrift des § 102 Abs. 1 Nr. 1 5 HWaG verweist 

6.8 Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaus-
haltsgesetz - WHG) vorn 31. Juli 2009 (BGBI. 1S.2585), zu-
letzt geändert durch Artikel 5 Absa1Z 9 des Gesetzes 
vom 24. Februar 2012 (BGBI. 1 S. 212) 
gesetzlicher Höchstsatz der Geldbuße: 10 .000 € bzw. 
50.000 €. 
Benutzung ohne behördliche Erlaubnis oder Zuwiderhandeln 
gegen e ine vollziehbare Nebenbestimmung nach§ 13 Abs. 1 
oder Abs_ 2 Nr. 2 WHG oder gegen eine vollziehbare Anord-
nung nach § 13 (3 ) WHG 

6.8.1 in Fällen von geringer wasserwirtschaftlicher Bedeutung und 50 bis 1.500 
ohne nachhaltige Auswirkungen 

6.8.2 in allen sonstigen Fällen 250 bis 50.000 
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6.9 Hamburglsches Abwassergesetz {HmbAbwGl in der Fas-
sung vom 24.07.2001 (HmbGVBI. S 258, 280): zuletzt geän-
dert am 19. April 201 1 (HmbGVBI. S. 123) 
gesetzlicher Höchstsatz der Geldbuße: 50 .000 € 

6.9.1 Entgegen§ 9 Abs. 5 HmbAbwG auf öffentlichen Wegen. 35 bis 2 .500 
Straßen oder Plätzen Kraftfahrzeuge und deren Anhänger 
waschen oder Ölwechsel durchführen(§ 26 Abs . 1 Nr. 7 
HmbAbwG) 

6.9.2 Entgegen§ 11 HmbAbwG Stoffe unbefugt in öffentliche Ab- 200 bis 1 . 500 
wasserantagen einleiten(§ 26 Abs. 1 Nr. 8) 

6.10 Hamburglsches Wassergesetz {HWaGl in der Fassung vom 
29.03.2005 (HmbGVBI. S. 97), zuletzt geändert am 
14 .12.2007 (HmbGVBI. S. 501 , 503) i.V.m. der Verordnung 
über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
und über Fachbetriebe (Anlagenvc:!rordnung - VAwS - vom 
19.05.1998, HmbGVBI. S. 71 }. zuletzt geändert am 
21 .12.2010 (HmbGVBI. S. 655, 659) 
gesetzlicher Höchstsatz der Geldbuße: 50.000 € 

6.10.1 Nich1außerbetriebnahrne oder Nichtentleerung einer Anlage 100 bis 5.000 
bei Schadensfällen oder Betriebsstörungen(§ 27 Nr. 1 i.V .m. 
§ 8 VAwS) 

6.10.2 Nich1beachten der Vorschriften für das Einbauen, Aufstellen 100 bis 5.000 
oder Verwenden einer Anlage In einem Schutz- oder Über-
schwemmungsgebiet (§ 27 Nr. 2 i.V.m. § 10 VAwS) 

6.10.3 Befüllen oder Befüllen lassen von Behältern ohne feste Lei- 100 bis 2.500 
tungsanschlüsse, ohne Überiüllsicherung oder ohne selbsttä-
tig schließende Abfüllsicl1erung (§ 27 Nr. 3 1V.m. § 20 Abs. 1 
Satz 1 und Abs. 2 VAwS) 

6.10.4 Durchführung von Prüfungen ohne von einer Sachverständ1- 100 bis 5.000 
genorganisat ion zum Sachverständigen bestellt zu sein(§ 27 
Nr. 4 i.V.m. §§ 22 und 23 VAwS) 

6.10.5 Unterlassen der Prüfung einer prüfpflichtigen Anlage oder 100 bis 1.000 
Nichteinhaltung der vorgeschriebenen Prüffristen (§ 27 Nr. 5 
i.V.m. § 23 Abs. 1 VAwS) 

6.10.6 Unterlassen oder nicht rechtzeitige Durchführung der erstma- 100 bis 1.000 
ligen Prüfung einer bestehenden Anlage(§ 27 Nr. 6 i.V.m. § 
28 Abs. 4 Satz 1 VAwS) 

6.10 .7 Un1erlassen der Anzeige einer bes1ehenden Anlage oder nicht 100 bis 1.000 
rechtzeitige oder vollständige Anzeige(§ 27 Nr. 7 l.V .m. § 28 
Abs. 5 VAwS) 

6.10.8 Nichteinhalten der Anforderungen oder nicht rechtzeitiges 100 bis 2.500 
Einhalten der Anforderungen an bestehende Anlagen (§ 27 
Nr. 8 i.V.m § 28a Nr. 1 VAwS) 

6.10.9 Unterlassen oder nicht rechtzeitige- Durchführung der Prüfung 100 bis 1.000 
einer bestehenden Anlage(§ 27 Nr. 9 i.V.m. § 28a Nr. 4 
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6.11 
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6.12 

6.12.1 

6. 12.2 

6.12.3 

6. 12.4 

6.12.5 
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Bundes-Bodenschutzgesetz {BBodSchGl vom 17.03.1998 
(BGBI. 1 S. 502), zuletZl geändert am 09.12.2004 (BGBI. 1 
S. 3214) 
gese1zlicher Höchstsatz der Geldbuße(§ 26 Abs. 2 
BBodSchG): 
50.000 €in Fällen nach§ 26 Abs. 1 Nr . 2 BBodSchG 
10.000 €in den übrigen Fällen nach§ 26 Abs. 1 88odSchG 

Zuwiderhandeln gegen eine vollziehbare Anordnung nach§ 
1 O Abs . 1 Satz 1, soweit sie sich auf eine Pflicht nach§ 4 Abs. 
3. 5 oder 6 BBodSchG bezieht (§ 26 Abs . 2 i. V.m. § 26 Abs. 1 
Nr. 2 BBodSchG) in Fällen von geringer Bedeutung und ohne 
nachhaltige Auswirkungen in allen sonstigen Fällen 

Zuwiderhandeln gegen eine vollziehbare Anordnung nach§ 
13Abs. 1 oder§15 Abs. 2Satz1 , 3 oder4 BBodSchG (§ 26 
Abs. 1 Nr. 3 i.V m . § 13 Abs 1 oder§ 15 Abs . 2 Satz 1, 3 oder 
4 BBodSchG) 

Verstoß gegen die Pflicht, die Ergebnisse von Eigenkontroll
maßnahmen mitzuteilen(§ 26 Abs . 1 Nr. 4 i.V.m . § 15 Abs. 3 
Satz 1 BBodSchG) 

Hamburglsches Bodenschutzgesetz CHmbBodSchGl vom 
20.02.2001 (HmbGVBI. S. 27} geändert am 15.12.2009 
(HmbGVBI. S. 444, 446) 
gesetzlicher Höchstsatz der Geldbuße(§ 15 Abs. 2 
HmbBodSchG): 
50.000 €in de n Fällen nach§ 15 Abs. 1 Nr. 2 HmbBodSchG 
10.000 € in den Fällen nach§ 15 Abs. 1 Nr. 1, 3 und 4 
HmbBodSchG 

Verstoß gegen die Mitteilungspf licht bei schädlichen Boden
verände rungen oder Altlasten sowie konkreten Umständen. 
die e inen dahingehenden Verdacht rechtfertigen (§ 15 Abs. 1 
Nr. 1 i.V.m . § 1 Abs. 1 HmbBodSchG 

Verstoß gegen die Pflicht, Auskünfte zu erteilen oder die 
Pflicht, Untertagen vorzulegen(§ 15Abs. 1Nr. 2i.V.m.§1 
Abs. 2 HmbBodSchG) 

Verstoß gegen die Pflicht, Zutritt zu Grundstücken und Wohn
räumen und die Vornahme von Ennittlungen sowie die Ent
nahme von Proben zu gestatten (§ 15 Abs. 1 Nr. 3 LV.m. § 2 
Abs. 1 und 2 HmbBodSchG) 

Zuwiderhandeln gegen die vollzieh bare Anordnung der Vorla
ge eines Sanierungsplans oder von Eigenkontrollmaßnahrnen 
(§ 15 Abs. 1 Nr. 4 i. V.m. §§ 4 Abs. 2 HmbBodSchG, 
13 B BodSchG oder 15 Abs. 2 Sätze 1 und 3 oder 4 
BBodSchG) 

Verstoß gegen die Pflicht, die Ergebnisse von Eigenkontroll
maßnahmen mitzuteilen(§ 15 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. §§ 4 Abs. 2 
HmbBodSchG, 15 Abs. 3 BBodSchG) 

Euro{€) 

25 bis 750 

125 bis 50.000 

50 bis 1.000 

25 bis 500 

25 bis 500 

25 b is 500 

25 bis 500 

50 bis 1.000 

25 bis 500 
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6.13 

6 .14 

6.14.1 

6.14.2 

6.14.3 

6. 14.4 

6.14.5 

6.14.6 

6.14.7 
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Gesetz zum Schutz der Kulturpflanzen (Pflanzenschutz
gesetz - PflSchG) vom 06.02.2012 (BGBI. 1 S. 148) 
Ordnungswidrigkeiten gem. § 12 Abs 2 

Landeswaldgesetz vom 1 3 .03.1978 (Hm bGVBI S 7 4 ). 
zuletzt geändert 11 .05.2010 (HmbGVBI. S. 350) 
Gesetzlicher Höchstsatz der Geldbuße gemäß§ 15: 2.500 € 
(in besonders schweren Fällen 10.()00 €) 

entgegen§ 6 Absatz 3 Wald oder Teile davon ohne Geneh
migung der zuständigen Behörde ganz oder teilweise sperrt 
oder einzäunt oder die Sperrung oder den Zaun nicht oder 
nicht rechtzeitig entfernt, 

entgegen § 9 den Wa ld in einer nicht erlaubten Weise betritt 
oder benutzt, insbesondere 
a) im Wald ein Fahrrad mit Motorantrieb benutzt: 
b) im Wald außerhalb der dafür zugelassenen Flächen reitet, 
c) außerha lb der ror diese Benutzung durch Beschilderung zur 

Ve1iügung gestellten Wege m it anderen als den in § 9 Ab
satz 1 Satz 2 bezeichneten auch nicht mit maschinellem 
Antrieb ausgestatteten Fahrzeugen fährt oder Huftiere 
treibt, 

d) ohne Erlaubnis des Waldbesitzers gesperrte oder einge
zäunte Waldflächen und -wege oder Waldflächen und We
ge, in deren Bereich Waldarbeiten durchgeführt werden, 
oder Saat- und Pflanzkämpe, Forstkulturen, Naturverjün
gungen, Dickungen betritt oder das nach§ 9 Absatz 3 ein
geschränkte Betretungsrecht überschreitet, 

e) ohne Genehmigung Im Wald zeltet, Fahrzeuge und Anhän
ger abstellt oder Bienenstöcke aufstellt, 

in einem Abstand von weniger als 100 Metern von einem 
Wald 
a) eine Handlung nach § 10 Absatz 1 ohne Genehmigung 

begeht. 
b) entgegen § 10 Absatz 4 brenriende oder glimmende Ge

genstände oder Werkstoffe aus Glas wegwirft, zurücklässt 
oder sonst unvorsichtig mit Ihnen umgeht, 

c) ein genehmigtes offenes Feuer oder Licht. ein Feuer in ei
ner eingerichteten und gekennzeichneten Feuerstelle oder 
e in offenes Feuer oder Licht das keiner Genehmigung be
dart, unbeaufsichtigt oder ohne ausreichende Sicherungs
maßnahmen lässt, oder Auflagen, die mit der Genehmi
gung verbunden sind, nicht befolgt, 

entgegen§ 10 Absatz 3 im Walde unbefugt raucht, 

entgegen§ 11 Absatz 1 Satz 1 die Ruhe und Ordnung im 
Walde stört, 

gefällte Stämme, aufgeschichtete Stöße von Holz sowie Mar
kierungszeichen oder Hinweisschilder entfernt, beschädigt 
verändert, umwirft oder unkenntlich macht, 

eine vollziehbare Auflage, die mit e iner auf Grund dieses Ge
setzes erteilten Genellrnigung verbunden ist, nicht rechtzeitig 
oder nicht ordnungsgemäß erfüllt. 

Euro{€) 

100 - 1.000 

100-2.500 

50 - 2 .500 
100 - 2.500 
50 - 2.500 

25 - 2.500 

25 - 2.500 

50 - 2.500 

25 - 2.500 

50 - 2.500 

25 - 2.500 

25 - 500 

25 - 2.500 

100 - 2.500 
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Achtung : Gilt nur, soweit die Genelhmigungserteilung in den 
Zuständigkeitsbereich der Bezirksämter nach Ziffer II Absatz 1 
der Anordnung zur Durchführung der Waldgesetze fällt. 

7. Wohnungsangelegenheiten und Soziales 

7.1 Bußgeldvorschriften bzgl. geförderten Wohnraums 
nach dem Hamburglschen Wohnungsbindungsgesetz und 
dem Hamburqlschen Wohnraumförderungsgesetz 

7 1.1 Gesetz zur Sicherung der Zweckbestimmung von 
Sozialwohnungen in der Freien und Hansestadt Hamburg 
{Hamburgisches Wohnungsbindungsgesetz-
HmbWoBindG) vom 19.02.2008 (HmbGVBI. S. 74, 81 ), zu-
letzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes zur Änderung von 
Vorschriften im Bereich des Wohnungswesens vom 
14 .07.2009 (HmbGVBI. S. 305) 

Hinweis: 
Soweit nur einzelne Wohnräume betroffe n sind, gelten die 
Sätze entsprechend 

7.1. 1.1 entgegen§ 2 i.V.m. § 18 Abs. 5 S. 1 Hamburgisches Wohn- 250 bis 1.000 
raumförderungsgesetz (HmbWoFG ) eine Mitteilung nicht rich-
tig, nicht vollständig oder nich t rechtzeitig machen 
gesetzl icher Höchstsatz der Geldbuße: 2.500 € je Wohnung 
(§ 25 Abs. 1 Nr. 1 und Abs . 2, 1. Fall) 

7.1.1.2 Über- oder Belassen einer Sozialwohnung zum Gebrauch 
gesetzlicher Höchstsatz der Geldbuße: je Wohnung 10.000 € 

7.1.1.2.1 entgegen§ 3 Abs. 2 bis 5 500 bis 1.500 
(§ 26 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2, 2. Fall) 

7.1 1 3 ungenehmigte Selbstbenutzung einer Sozialwohnung V 1.500 
entgegen§ 6 Abs. 3 i.V.m. § 18 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 HmbWoFG 
gesetzlicher Höchstsatz der Geldbuße: je Wohnung 10.000 € 
(§ 25 Abs. 1 Nr 3 und Abs. 2. 2 . Fall) 

7.1.1.4 Leerstehenlassen einer Sozialwohnung en tgegen§ 7 Abs. 3 V 500 bis 1 . 500 
LV.m. § 18 Abs. 1 S 1 Nr_ 2 HmbWoFG 
gesetzlicher Höchstsatz der Geldbuße: je Wohnung 10.000 € 
(§ 25 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2, 2. Fall) je nach Dauer: 

7.1.1.5 Fordern, Sichve rsprechenlassen oder Annehmen eines höhe- V 380 bis 3.800 
ren Entgeltes, als nach den§§ 8-10 HmbWoBindG zLilässig 
ist, sofern nicht Fall des 1.4.1.6 -
(§ 25 Abs. 1 Nr. 4 und Abs. 2. 3. Fall) 
gese1zl icher Höchstsa1z der Geldbuße: 15.000 € 

7.1 1 6 Fordern, Sichversprechenlassen oder Annehmen eines we-
sen11ich höheren Entgeltes, als nach den §§ 8-1 0 zulässig ist 
(§ 25 Abs. 3) 
gesetzlicher Höchstsatz der Geldbuße: 50.000 € 

7.1.1.6 .1 bei Leichtfertigkei1 400 bis 10.000 
7.1 .1.6 .2 bei Vorsatz 600 bis 12.000 



lfd. Nr. 

7. 1.1.7 

7. 1.1.8 

7. 1.2 

7.1.2. 1 

7.1.2.2 

7.1.2.3 

7.1.2.4 

7.1.2.6 
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Die Geldbuße soll den wirtschaftlichen Vorteil aus der Ord
nungswidrigkeit übersteigen. 

ungenehmigte zweckentfremdete Nutzung einer Sozialwoh
nung entgegen§ 6Abs. 3 i.V.m. § 18Abs. 7 S. 1, Nr. 3, 1. Alt. 
HmbWoFG 
(§ 25 Abs. 1 Nr. 5 und Abs. 2, 4 . Fall) 
gesetzlicher Höchstsatz je Wohnung: 50 .000 € 

ungenehmigte bauliche Veränderung einer Sozialwohnung, so 
dass sie für Wohnzwecke nicht mel1r geeignet ist, entgegen 
§ 6 Abs. 3 i.V .m. § 18 Abs. 1 S 1 Nr. 3, 2. Alt. HmbWoFG 
(§ 25 Abs. 1 Nr. und Abs. 2. 4. Falti) 
gesetzlicher Höchstsatz je Wohnung: 50 .000 € 

Gesetz über die Wohnraumförderung in der Freien und Han
sestadt Hamburg (Hamburgisches Wohnraumförderungs· 
gesetz - HmbWoFG) vom 19.02.2008 (HmbGVBI. S. 74), 
zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur Änderung von 
Vorschriften im Bereich des Wohnungswesens vom 
14 .07.2009 (HmbGVBI. S. 305) 

Hinweis : 
Soweit nur einzelne Wohnräume betroffen sind, gelten die 
Sätze entsprechend 

entgegen§ 18 Abs. 5 S. 1 eine Mitteilung nicht richtig, nicht 
volls1ändig oder nicht rechtzeitig machen 
gese1zlicl1er Höcl1stsa1z der Geldbuße: 2.500 € je Wohnung 
(§ 24 Abs. 1 S.1 Nr. 4 und S. 2, 1 . Fall) 

entgegen§ 16 Abs. 1 e ine Wohnung zum Gebrauch überlas
sen gesetzlicher Höchstsatz der Geldbuße: 10.000 € je Woh
nung 
(§ 24 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und S. 2, 2. Fall) 

ungenehmigte Selbstbenutzung einer Wohnung entgegen§ 
18Abs.1 S.1Nr. 1 
gesetzlicher Höchstsatz der Geldbuße: 10.000 € je Wohnung 
(§ 24 Abs. 1 S. 1 Nr. 3, 1. Alt und S . 2, 3 . Fall) 

Leerstehenlassen einer Wohnung ohne Genehmigung nach 
§ 18 Abs . 1 S. 1 Nr. 2 
gesetzlicher Höchstsatz der Geldbuße: 10.000 € je Wohnung 
(§ 24 Abs. 1 S. 1 Nr. 3, 2 . Alt. und S. 2, 2 . Fall) 
je nach Dauer 

Fordern. Sichversprechenlassen oder Annehmen einer Leis
tung, die nach§ 17 Abs. 1 unzulässig ist(§ 24 Abs. 1 S . 1 
Nr. 2 und S. 2, 2. Fall) 
gesetzl icher Höchstsatz der Geldbuße: 50 .000 € 

ungenehmigte zv,,reckentfremdete Nutzung einer Wohnung 
entgegen§ 18 Abs. 1 S. 1 Nr. 3, 1. Alt.(§ 24 Abs . 1 S. 1 Nr. 3 
und S. 2, 3. Fall) 
gesetzlicher Höchstsatz Je Wohnung: 50.000 € 

Euro{€) 

V 10.000 

V 10.000 bis 25.000 

250 bis 1.000 

500 bis 1 . 500 

V 1.500 

V 500 bis 1.500 

V 380 bis 3.800 

V 10.000 



lfd. Nr. 

7.1.2.7 

7.2 

7.3 

7.3.1 

7.3.2 

7.3.3 

7.3.4 

7.3.5 
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ungenehmigte bauliche Änderung einer Wohnung, so dass sie 
für Wohnzwecke nicht mehr geeigli)et ist, entgegen§ 18 Abs. 
1 S.1 . Nr. 3. 2. A lt. 
(§ 24 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 und S. 2, 3. Fa ll) 
gese1zlicher Höchstsatz Je Wohnung: 50.000 € 

Gesetz zur weiteren Vereinfachung des Wirtschaftsstrafrechts 
{Wlrts.chaftsstrafgQs.ett 1954 - WIStG) in der Fassung vom 
03.06. 1975 (BGBI. 1 S. 1313), zuletzt geändert durch Art. 55 
des Gesetzes über die weitere Bereinigung von Bundesrecht 
vom 08.12.2010 (BGBI. 1S.1864) 
gesetzlicher Höchstsatz der Geldbuße: 50.000 €, gestaffelt 
nach verschiedenen Verstößen 

Fordern, Sichversprechenlassen oder Annehmen eines unan
gemessen hohen Entgeltes für die Vermietung von Räumen 
zum Wohnen oder dami1 verbundener Nebenleistungen(§ 5 
WiStG ausgenommen geförderte Wohnungen) 
bei Leichtfertigkeit 
bei Vorsatz 

Die Geldbuße soll den wirtschaftlichen Vorteil aus der Ord
nungswidrigke lt übersteigen. 

Gesetz über den Scl1u1z und die Erhaltung von Wohnraum 
!Hamburqlsches Wohnraumschl!Jtzgesetz - HmbWoSchG) 
vom 08.03. 1982 (HmbGVBI. S . 47}, zuletzt geändert durch 
Art. 3 des Gesetzes zur Änderung von Vorschriften im Bere ich 
des Wohnungswesens vom 14.07.2009 (HrnbGVBI. S. 305) 
gese1zlicl1er Höcl1stsatz der Geldbuße: 50 .000 € (§ 15 Abs. 2) 

Hinweis : 
Wesentlich für die Bemessung der Geldbuße ist der Umfang 
des Verstoßes (z.B. Größe der betroffenen Fläche, Zeitdauer) 
im Einzelfal l. Soweit nur einzelne W ohnräume betroffen sind, 
gelten die folgenden Sätze entsprechend. 

nicht oder nicht fristgerechtes Befolgen unanfechtbarer Ein
zelanordnungen nach § 3 Abs. 1; § 4 Abs. 1; § 8 Abs. 2 sowie 
§ 13 A bs. 1, ordnungswidrig gern.§ 15 Abs. 1 Nr. 1 

Nichtbefolgen bzw. Nichtbeachten unanfechtbarer Verlangen 
nach§ 6 Abs. 4 und 5, ordnungswidrig gem. § 15 Abs. 1 Nr. 2 
je Wohneinheit 

Überlassung von Wohnungen entgegen§ 6 Abs. 5 und§ 7 
Abs. 1 oder 2 , ordnungswidrig gern. § 15 Abs. 1 Nr. 3 je 
Wohnraum bzw. Wohnung 

Verwendung oder Überlassung von Wohnraum (ausgenom
men geförderte Wohnungen) fü r andere als Wohnzwecke 
entgegen § 9 Abs. 2. ordnungswidrig gern.§ 15 Abs. 1 Nr. 4 je 
Wohnraum bzw. Wohnung 

fehlende Abwendung einer Zweckentfremdung entgegen § 9 
Abs. 3, ordnungswidrig gern. § 15 Abs. 1 Nr. 5 je Wohnraum 
bzw. W ohnung 

Euro{€) 

V 10.000 bis 25.000 

400 bis 10.000 
600 bis 12.000 

V 250 bis 25.000 

V 1.000 bis 2.500 

V 500 bis 5.000 

V 2.500 bis 5 .000 

V 500 bis 5.000 
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7.3.6 Nicht oder nicht vollständige Eriüllung von Auflagen einer Ge- V 500 bis 5.000 
nehmigung entgegen§ 11 Abs . 1, o rdnungswidrig gern.§ 15 
Abs. 1 Nr. 6 

7.3.7 Verweigerung von Auskünften und Unterlagen entgegen un- V 250 brs 5.000 
anfechtbarer Anordnung nach§ 13 Abs. 3, ordnungswidrig 
gemäß§ 15 Abs. 1 Nr. 7 

7.4 Bundeselterngeld· und Eltemze~tgesetz (BEEGl vom 
5. 12.2006 (BGBI. 1 S. 2748) 
gesetzlicher Höchstsatz der Geldbuße(§ 14 Abs . 2): 2.000 € 

7.4.1 entgegen§ 9 eine dort genannte Angabe nicht nicht richtig, 5 bis 2000 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig bescheinigen 

7.4.2 entgegen § 60 Abs . 1 Satz 1 Nr. 11 des Ersten Buches Sozial- 5 bis 2000 
gesetzbuch, auch in Verbindung mit § 8 Abs. 1 Satz 1, eine 
Angabe nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht recht-
zeitig machen 

7.4,3 entgegen§ 60 Abs . 1 Satz 1 Nr. 2 des Ersten Buches Sozial- 5 bis 2000 
gesetzbuch eine Mitteilung nicht, n icht richtig , nicht vollständig 
oder nicht rechtzeitig machen 

7.4.4 entgegen§ 60 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des Ersten Buches Sozial- 5 bis 2000 
gese1zbuch eine Beweisurkunde nicht, nicht richtig. nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig vorlegen 

7.5 Bu ndesa usblldu ngsförderungsgesetz 'BAföG} l .d .F. vom 
06.06.83 (BGBI. 1 S. 645. 1680), zuletzt geändert durch das 
21 Gesetz zu r Änderung des BAföG vom 02.12.2004 (BGBI 1 

s. 3127) 
gesetzl icher Höchstsatz der Geldbuße: 2.500 € 

7.5.1 entgegen§ 60 Abs. 1 SGB 1. jeweils auch i.V.rn. § 47 Abs. 4 50 bis 1.000 
die dort bezeichneten Tatsachen aiuf Verlangen nicht angeben 
oder eine Änderung In den Verhäl tnissen nicht unverzüglich 
mitterlen oder auf Verlangen Bewersurkunden nicht vorlegen 

7.5.2 entgegen § 4 7 Abs. 2, 5 oder 6 aur Verlangen eine Auskunft 50 bis 1.000 
nicht, nicl1t riditig, nict1t vollständig oder nicht rechtzeitig ertei-
len oder eine Urkunde nicht rechtzeitig vorlegen 

7.5.3 entgegen§ 47 Abs. 3 das Amt für Ausbildungsförderung nicht 50 bis 1.000 
oder nicht rechtzeitig unterrichten 

7.5.4 einer Rechtsverordnung nach§ 18 Abs. 6 Nr. 2 zuwider- 50 bis 1.000 
handeln, soweit sie für einen bestimmten Tatbestand auf dre 
Bußgeldvorschrift verweist 

7.6 Unterhaltssicherungsgesetz {USG) i .d .F. der Bekanntma-
chung vom 26.8.2008 (BGBI. 1 S. 11774), zuletzt geändert am 
28.04.2011 (BGBI. 1 S. 678) 

7.6.1 bei Erteilung einer Auskunft nach § 20 Abs. 1 Satz 1 unricht i- 25 bis 500 
ge oder unvollständige Angaben machen 

7.6.2 entgegen§ 20 Abs. 1 Satz 2 die vorgeschriebene Anzeige 25 bis 500 
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7.6.3 

7.7 

7.8 

7.8.1 

7.8.2 

7.8.3 
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nicht oder nicht rechtzeitig erstatten 

entgegen der nach § 20 Abs. 2 bestehenden Auskunftspflicht 
AusKünfte ganz oder teilweise verweigern oder nicht rechtzei-
1ig erteilen oder unrichtige oder unvollständige Angaben ma
chen 

WohngQldgasQt2 (WoGG) vom 24.09.2008 {BGBI. 1 S 1856) 
zuletzt geänderi durch Art. 3 5 des Gesetzes vom 20. 12 .2011 
(BGBI. 1 S. 2854) 

entgegen § 23 Abs. 1 bis 3 e ine Auskunft nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig geben oder entgegen 
§ 27 Abs. 3 S . 1,auch i.V .m. Abs. 4, oder § 28 Abs . 1 S. 2 
oder Abs. 4 S. 1 eine Änderung jli) den Verhältnissen, die für 
den Wohngeldanspruch erheblich ist, nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig mitteilen (Verstöße ord
nungswidrig nach§ 37 Abs. 1 Nr. 1 bzw. Nr. 2). 

Die Fachamtsleitungen sollen der Sachbearbeitung in Ab
stimmung mit der fü r das Wohngerdgesetz zuständigen Fach
behörde einen bereichsspezifischen Bußgeldkatalog mit nä
heren Regelungen und Differenzierungen als Arbeitshilfe zur 
Verfügung stellen. Eine entsprechende Arbeitshilfe geht die
sem Bußgeldkatalog vor. 

Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von K indern alleinste
hender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschllsse oder 
-ausfallleistungen CUnterhaltsvorschussgesetz - UVGl in 
der Fassung der Bekanntmacl1ung vorn 02 .01 . 2002 (BGBI. 1 

S. 615) in der geltenden Fassung 

Verletzung der Pflicht zur Mitteilung von Änderungen in den 
Verhältnissen, die für die Leistung erheblich sind oder über d ie 
im Zusammenhang mit der Leistung Erklärungen abgegeben 
worden sind, durch den Elternteil. bei dem das Kind lebt oder 
durch den gesetzlichen Vertreter des Kindes(§ 6 Abs. 4 UVG) 

Verletzung der Pflicht. auf Verlangen Auskünfte zu erteilen, 
die zur Durchführung des UVG erforderlich sind, durch den 
Elternteil , bei dem das Kind nicht lebt (§ 6 Abs. 1 UVG) 

Verletzung der Pflicht, auf Verlangen Auskünfte über die Art 
und Dauer der Beschäftigung, die Arbeitsstätte und den Ar
beitsverdienst durch den Arbeitgeber des Elternteils, bei dem 
das Kind nicht lebt, zu erte ilen, die zur Durchführung des UVG 
erforderlich sind (§ 6 Abs. 2 UVG) 

Euro{€) 

25 bis 500 

20 bis 1000 

25 bis 1.000 

25 bis 1.000 

25 bis 2.000 


